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seltener als für Männer Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben durch die 

Bundesagentur für Arbeit bewilligt. 

Der Frauenanteil an beruflicher Weiterbildung betrug im Mai 2008 bundesweit 47,5 %, das 

entspricht 67.227 Frauen. Bei den Menschen mit Behinderung belief sich der Frauenanteil 

auf 38,2 %, was 5.994 behinderten Frauen entspricht69. 

Eine differenzierte Aufschlüsselung der unterschiedlichen Maßnahmen bietet auch hier 

der Gender-Datenreport; vgl. dazu nachfolgend die „Tabelle 9.9“ aus dem Gender-Daten-

report: „Anteil von Frauen an Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung schwerbehin-

derter Menschen in Deutschland insgesamt und in Ostdeutschland 2004 (absolut und in 

%)“70: 

 

Unabhängig von der Art der Maßnahme betrug im Jahr 2004 der Frauenanteil in den 

meisten Fällen jeweils nur rund ein Drittel. Dieser geringe Frauenanteil in allen Maß-

nahmen fällt besonders auf im Hinblick auf den höheren Gesamtanteil der Frauen an allen 

Menschen mit Behinderung. 

                                                 
69 Bundesagentur für Arbeit 2008-b, S. 49 
70 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2005-a, S. 575 
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4. Status Quo des beruflichen Weiterbildungsbedarfs 

4.1. Ergebnisse der Interviews mit Frauen mit Behinderung 

Die Interviews, die für die vorliegende Studie geführt wurden, haben erneut bestätigt, dass 

„Frauen mit Behinderung“ keine homogene Gruppe darstellen. Wie alle anderen Frauen 

auch haben sie vielfältige Lebensentwürfe, sehr unterschiedliche Lebensumstände, 

kommen aus vielen differierenden Berufsbereichen und haben entsprechend uneinheit-

liche Weiterbildungsinteressen. Inwieweit sich die vorliegende gesundheitliche Be-

einträchtigung bzw. Behinderung auf den Berufsweg ausgewirkt hat und noch auswirkt, ist 

ebenfalls sehr unterschiedlich – selbst bei Frauen mit einer ähnlichen Behinderung71. 

Diese und weitere Aspekte werden anhand der Ergebnisdarstellung erläutert. 

4.1.1. PERSÖNLICHE ANGABEN DER INTERVIEWPARTNERINNEN 

An den Interviews beteiligten sich Frauen aus Berlin, die sehr unterschiedliche Behin-
derungen bzw. Beeinträchtigungen haben. Die Möglichkeit einer Interviewbeteiligung war 

nicht davon abhängig, ob ein anerkannter Behinderungsgrad vorlag. Damit wären vorab 

die Frauen ausgeschlossen worden, die zwar gesundheitlich beeinträchtigt sind, aber 

keine Schwerbehinderung oder einen offiziell anerkannten Behindertenstatus haben. 

In vielen Fällen liegen Mehrfachbehinderungen vor, wobei teilweise ein Zusammenhang 

zwischen der zeitlich zuerst eingetretenen Beeinträchtigung/Behinderung und der zweiten 

besteht. Vorherrschend sind Krankheiten des Skelettsystems und des Zentralnerven-

systems, wobei das Spektrum der Erkrankungen umfangreich ist. Häufige Folgen sind 

Mobilitätseinschränkungen, vier der befragten Frauen benutzen einen Rollstuhl. In die 

genannte Rubrik fallen auch mehrere Frauen mit Schmerzerkrankungen sowie (zugangs-

bedingt) eine kleine Gruppe an Frauen, die an Dystonie72 erkrankt sind.  

Außerdem sind Frauen mit psychischen Erkrankungen mehrfach vertreten, wobei psychi-

sche Belastungen infolge anderweitiger gesundheitlicher Probleme oder schwieriger 

sozialer Bedingungen (Erwerbslosigkeit, Armutsbedrohung) hier nicht eingeschlossen 

sind, jedoch bei mehreren Frauen dazukommen. Andere Befragte haben Herz- und 
                                                 
71 Eine an Dystonie erkrankte Frau weist beispielsweise darauf hin, dass jede Betroffene ihre 
Schreibprobleme anders löse, eine Frau mit einer psychischen Einschränkung meint, auch wenn 
man sich Fachleuten gegenüber nicht so erklären müsse wie Laien, „hat trotzdem jeder was 
anderes“. 
72 Durch einen Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe wurden insgesamt fünf an Dystonie erkrankte 
Frauen befragt. Bei dieser Erkrankung handelt es sich um eine vom Gehirn ausgehende 
Fehlfunktion bei der Kontrolle von Bewegungen. Sie kommt in unterschiedlichen Formen vor und 
führt zu teilweise sehr schmerzhaften Fehlhaltungen oder Fehlbewegungen. 
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rheumatische Erkrankungen, Krebserkrankungen und Beeinträchtigungen infolge eines 

Schlaganfalls oder eines Schädel-Hirn-Traumas. Zwei der befragten Frauen haben eine 

Lernbehinderung. Eine Beeinträchtigung der Sinnesorgane liegt bei insgesamt vier 

Frauen vor, drei sind sehbehindert (eine davon blind), eine unter anderem höreinge-

schränkt. Wie statistisch für Berlin gesamt belegt, sind auch bei den hier befragten Frauen 

die Behinderungen mehrheitlich Folgen von Krankheiten, nur in einem Fall waren die 

Beeinträchtigungen durch einen Unfall entstanden.  

Doppeldiagnosen und die Auseinandersetzung mit mehreren gesundheitlichen Problemen 

gleichzeitig sind charakteristisch für die Lage vieler Frauen. Je nach Lebensphase und 

momentanem Gesundheitszustand überwiegen mal die Folgen der einen, mal die der 

anderen Beeinträchtigung. Es würde den Lebenssituationen der Frauen und der Komple-

xität ihrer Probleme nicht entsprechen, aus statistischen Gründen eine „Haupt-

behinderung“ anzugeben. 

Die Alterspanne der befragten Frauen liegt zwischen 22 und 57 Jahren, der Altersdurch-

schnitt beträgt 41 Jahre. Ein Grund für dieses Durchschnittsalter mag der mit dem 

Lebensalter proportionale Anstieg der Behinderungsrate sein. 

Von den 29 befragten Frauen haben zwei Frauen einen Migrationshintergrund. Darüber, 

ob und inwiefern ein Migrationshintergrund die Situation einer Frau mit Behinderung bzw. 

gesundheitlichen Beeinträchtigung aktuell in Berlin beeinflusst, kann im Zusammenhang 

mit den hier dargestellten Interviewergebnissen allerdings nichts ausgesagt werden. Es 

bleibt aber zu vermuten, dass kulturelle Faktoren auch im Bezug auf Behinderung eine 

große Rolle spielen. 

Die meisten der befragten Frauen haben Abitur, also Hochschulreife, einige haben ein 

abgeschlossenes Hochschulstudium, andere mussten ihr Hochschulstudium aufgrund von 

Erkrankungen abbrechen. Die große Mehrheit der Interviewpartnerinnen hat also einen 

hohen Bildungsabschluss, und nur zwei Frauen haben keinen Berufsabschluss. 

Die befragten Frauen kommen aus ganz verschiedenen Berufen, einige Frauen haben 

mehrere Berufe erlernt73. In der folgenden Aufzählung wird immer nur der als besonders 

wichtig angesehene Beruf bzw. Berufsbereich einbezogen: 

Fast ein Drittel der Befragten kommt aus Sozialberufen, sechs Frauen sind in den Berei-

chen Büro, IT und Verwaltung und zwei Frauen im Bereich Hotel/Gastronomie qualifiziert, 

fünf Frauen haben medizinisch-naturwissenschaftliche Abschlüsse (inkl. Arzthelferinnen), 

zwei Frauen sind ohne Berufsausbildung. Außerdem gibt es Einzelnennungen zu den 

                                                 
73 Rund ein Drittel der Frauen hat mehr als einen erlernten Beruf bzw. mindestens zwei 
Berufsabschlüsse/Berufe plus umfangreicher Fortbildungen. 
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folgenden Berufen: Architektin, Geisteswissenschaftlerin, Bibliothekarin, Veranstaltungs-

technikerin, Verkäuferin. 

Wichtig ist es, an dieser Stelle auf den Einfluss der gesundheitlichen Beeinträchtigung auf 

die Berufswahl, den Verlauf der Ausbildung oder die Ausübung der Berufstätigkeit hinzu-

weisen. So konnten zwei der Befragten bedingt durch eine psychische Erkrankung ihr 

Studium nicht zu Ende führen, und mindestens drei Frauen geben an, durch ihre Behin-

derung eingeschränkte Berufswahlmöglichkeiten gehabt zu haben. Im Fall einer Frau war 

die Finanzierung ihrer Schulbildung nicht mehr gesichert, so dass sie ein von ihr 

angestrebtes Bildungsziel nicht erreichen konnte. 

16 der 29 Frauen waren zum Zeitpunkt der Befragung erwerbstätig. Der Umfang ihrer 

Berufstätigkeit ist unter anderem abhängig vom Leistungsvermögen und reicht von einer 

Vollzeitbeschäftigung bis zu wenigen Stunden pro Woche. 

Von den genannten 16 Frauen sind 13 auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig, wobei 

eine Frau freiberuflich arbeitet und eine andere auf geringfügiger Basis beschäftigt ist. 

Zwei der 13 Frauen waren zum Zeitpunkt der Interviews in einer Integrationsfirma an-

gestellt. 

Auf dem öffentlich geförderten Arbeitsmarkt sind von den 16 Frauen drei tätig: Zwei 

Frauen haben eine Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung74 (MAE-Maß-

nahme) und eine Frau ist in einer Werkstatt für behindere Menschen (WfbM) beschäftigt.  

13 der befragten Frauen gehen keiner bezahlten Erwerbstätigkeit nach, wobei eine Frau 

bei Gelegenheit in einem geringen zeitlichen Umfang freiberuflich tätig ist. Einige der 

erwerbslosen Frauen betätigen sich in unterschiedlichem Umfang ehrenamtlich. Von den 

13 erwerbslosen Frauen beziehen fünf Frauen eine Teil- oder Erwerbsunfähigkeitsrente 

bzw. eine Berufsunfähigkeitsrente, und eine Frau hat einen Rentenantrag gestellt. 

Die Mehrheit der erwerbstätigen Frauen arbeitet in ihrem erlernten oder in einem umge-

schulten Beruf. Keine der erwerbstätigen Frauen äußert sich negativ über ihre derzeitige 

Berufsausübung, zwei sprechen ausdrücklich von ihrem „Traumberuf“. Auch bei einem 

Berufswechsel passt die Berufstätigkeit zur persönlichen Leistungsfähigkeit und den 

veränderten Interessen. Allerdings gehen mit einer beruflichen Umorientierung in mehre-

ren Fällen gesunkene Einkommen einher75. 

                                                 
74 Arbeitsgelegenheit nach § 16 Abs. 3 SGB II, sogenannter „1-Euro-Job“ 
75 Bereits „klassisch“ ist der Ansatz von gut ausgebildeten Frauen aus der Sozialarbeit, in die 
Verwaltung des Sozialbereichs zu wechseln, um den psychischen Belastungen der Arbeit mit 
Menschen zu entgehen. Insgesamt bilden derzeit schlecht bezahlte Bürotätigkeiten im Bereich des 
jeweiligen Herkunftsberufs einen Ausweg für Frauen, die den Anforderungen dort nicht mehr 
gewachsen sind. Beispiele hierfür waren unter den befragten Frauen zu finden.  
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4.1.2. BERUFLICHE WEITERBILDUNG 

4.1.2.1. Erfahrungen und Motive 

Die große Mehrheit der befragten Frauen hat bereits Erfahrungen mit unterschiedlichen 

Formen beruflicher Weiterbildung gesammelt. Vier Frauen befanden sich zum Zeitpunkt 

des Interviews in einer Qualifizierungsmaßnahme. 

Einige der Befragten verfügen über eigene Berufserfahrungen im Bildungsbereich, teils 

vollberufliche, teils sporadische Tätigkeiten. Eine Frau hat eine Ausbildung zur Peer 

Counselorin absolviert, damit bisher jedoch keine Berufserfahrung gesammelt. 

Mehr als ein Drittel der Interviewpartnerinnen hat in der Vergangenheit bereits mehrere 

Weiterbildungen absolviert. Die Motive für dieses kontinuierliche Fortbildungsinteresse 

sind jedoch ganz unterschiedlich: Während in manchen Fällen eine erste, offensichtlich 

nicht befriedigende Berufswahl den Ausschlag für eine berufliche Umorientierung gege-

ben hat, haben andere Frauen Qualifizierungsmaßnahmen zum Zweck eines beruflichen 

Aufstiegs oder zur Spezialisierung absolviert. 

„Ich suche ‘was, was mich beruflich weiterbringt, wo ich dann auch die Chance 

hab, mal mehr Geld zu verdienen“, 

meint beispielsweise eine im Sozialbereich beschäftigte Frau. Thematisch sind die Fort-

bildungen, die die meisten der erwerbstätigen Frauen während ihrer früheren oder zurzeit 

ausgeübten Berufstätigkeit absolvierten, eng am jeweiligen Tätigkeitsfeld orientiert. Dies 

unterscheidet diesen Teilnehmerinnenkreis von den erwerbslosen Frauen, von denen 

einige im Rahmen sogenannter „Maßnahme-“ oder „Förderkarrieren“ reichlich 

Weiterbildungserfahrung gesammelt haben. In Ermangelung von Beschäftigungsmöglich-

keiten eigneten sie sich teilweise immense Kenntnisse und Fähigkeiten an. Eine Frau, die 

bereits vier Weiterbildungen absolviert hat, beurteilt dies im Nachhinein dann auch als 

“Beschäftigungstherapie“ und meint: „Ich hab schon alles durch.“ 

Vier Frauen haben Umschulungen absolviert, teilweise mit den „üblichen“ vorbereitenden/ 

erprobenden Maßnahmen davor76. In drei von diesen vier Fällen war die Umschulung eine 

Folge der Unmöglichkeit, den erlernten Erstberuf weiterhin auszuüben oder beispiels-

weise das Studium wie geplant abzuschließen. Die krankheits- bzw. behinderungsbe-

dingte Aufnahme längerer, anspruchsvoller Fortbildungen findet sich auch in anderen 

Fällen, wobei die Motive der einzelnen Frauen auch hier vielfältig sind und unterschied-

liche Beweggründe für eine berufliche Weiterbildung ausschlaggebend waren. So betont 

                                                 
76 Hierzu gehörten Reha-Vorbereitungskurse bei freien Trägern und die „Erweiterte Berufs- und 
Arbeitserprobung“. 
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eine Frau das Aufeinanderaufbauen ihrer Fortbildungen, die Inhalte hätten mit ihren 

bisherigen Tätigkeiten „zusammengepasst“. Andere Frauen haben sich sehr unterschied-

liche Tätigkeitsfelder angeeignet oder Berufe erlernt. Eine Frau hat beispielsweise nachei-

nander Ausbildungen zur Elektronikfacharbeiterin, Krippenpädagogin und Industrie-

kauffrau abgeschlossen. 

Nach ihren weiteren Wünschen für Fortbildungsthemen gefragt, nennen die Frauen in 

allererster Linie den IT-Bereich. Bei manchen handelt es sich dabei eher um ein Allge-

meinbildungsinteresse am Informationszugang Internet und neuen Kommunikationsmög-

lichkeiten, andere Frauen denken eher an eng berufsbezogene IT-Anwendungen 

(Spezialprogramme, Grafikanwendungen etc.). 

Dem hohen Anteil an Frauen aus dem Sozialbereich entspricht ein großes Interesse an 

Beratungsthemen, sei es an Methoden oder auch an Inhalten von Beratung (Mehrfach-

nennungen waren die Themenbereiche Heilpädagogik und Recht). Darüber hinaus sind 

die gewünschten Fortbildungen so verschieden wie die befragten Frauen, lediglich 

Sprachen, allen voran Englisch, ist noch als Interessensschwerpunkt auszumachen. 

Fast alle Frauen betonen, dass ihre Bildungsbemühungen einen beruflichen Nutzen 

haben bzw. haben sollten. 

„Mir ist es wichtig, dass ich Sachen lerne, die ich im Beruf gebrauchen kann … 

womit ich eine Stelle bekomme“ 

war eine für arbeitsuchende Frauen typische Auskunft. In die gleiche Richtung, allerdings 

nicht die Inhalte, sondern die Begleitung betreffend, äußerte sich eine andere Frau, der in 

einer Vorbereitungsmaßnahme die „Unterstützung bei der Entscheidungsfindung, was ich 

mache“ und die Kontakte des Bildungsträgers zu Arbeitgebern gefehlt haben. „Der Frust 

kam erst hinterher“, meinte eine andere Frau, „wir Behinderte werden ja nicht eingestellt“, 

was nicht an den Bildungsmaßnahmen, sondern der Angst der Arbeitgeber vor den 

„Sonderrechten“ der Behinderten liege. 

Nur eine Befragte betrachtet Weiterbildungsmaßnahmen in ihrer speziellen Situation als 

„Freizeitklau“, da sie Kinder betreut, in Teilzeit arbeitet und einen sehr hohen Zeitaufwand 

für ihre gesunderhaltenden Maßnahmen benötigt. 

4.1.2.2. Zugänge zu beruflicher Weiterbildung 

Fast alle Frauen brachten in den Interviews zum Ausdruck, dass sie sich allein gelassen 

fühlten und schlecht informiert vor dem Problem der beruflichen Umorientierung gestan-

den hätten. Eine Altenpflegern gab an, gar nicht gewusst zu haben, „dass man Teilhabe 

am Arbeitsleben beantragen kann, hab ich nur durch Zufall erfahren“, was auch auf viele 
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ihrer Kolleginnen mit ähnlichen Problemen zutreffe. Eine Frau mit einer psychischen 

Erkrankung schlug vor: 

„Ich finde es wichtig, dass da im Krankenhaus schon was gemacht wird, …ich hatte 

ja Zeitdruck … und da hilft dir auch keiner.“ 

„Hab ich mir alles selbst gesucht“, sagt eine andere Frau, die mehrere Fortbildungen 

absolviert hat. Auch über Finanzierungsmöglichkeiten waren die Interviewpartnerinnen 

nur unzulänglich informiert. 

Der hier beklagte schlechte Informationsstand der Betroffenen passt zu der Darstellung 

wenig sorgfältiger Auswahl- bzw. Zuweisungsprozesse, von denen die Frauen berichten. 

„Es war nicht gut überlegt, diese Ausbildung zu machen. … Aber ich hab gedacht, 

ich nehm‘s mit, hab die Zeit aber nicht wirklich gut genutzt“. 

Infolge fehlender Arbeitsmöglichkeiten, unzureichender Beratung und wirklich pass-

genauer Angebote besuchen einige Frauen „irgendeine“ Weiterbildung nach dem Prinzip 

„besser als nichts“. Eine Ausnahme bildete diesbezüglich nur eine der Frauen: Bei ihr 

verliefen Planung, Durchführung und Finanzierung der Qualifizierungsmaßnahme nach 

ihren Wünschen. 

Bei der Finanzierung beruflicher Weiterbildung lässt sich ein gravierender Unterschied 

feststellen: Erwerbstätige Frauen bezahlen ihre Weiterbildung zumeist selbst, den meisten 

arbeitslosen Frauen wurden lange Fortbildungen und Umschulungen von den Arbeits-

agenturen bzw. den JobCentern oder den Rentenversicherungsträgern finanziert. Aber 

auch eine Frau, die sich nach ihrer Berufsunfähigkeit in einem anderen Bereich selbst-

ständig machen wollte, bezahlte eine umfangreiche Weiterbildung aus eigener Tasche. 

Bei geförderten Maßnahmen passen die Vorstellungen der Kostenträger und die Wün-

sche der bildungsinteressierten Frauen nicht immer zusammen. Der Aushandlungs-

prozess wird mal als mehr, mal als weniger einvernehmlich geschildert. So äußerte sich 

eine mobilitätseingeschränkte Frau über die Unterstützung durch das JobCenter, das ihr 

sowohl die Weiterbildung vorgeschlagen als auch den Fahrdienst finanziert hatte, sehr 

zufrieden. Eine andere Frau meinte, “das Arbeitsamt hat schon gesagt, das und das 

würden sie nicht finanzieren“, und sie verzichtete auf ihren Berufswunsch, ohne dass ihr 

die Begründung eingeleuchtet hätte. „Beinahe gegen meinen Willen vom Arbeitsamt dazu 

verdonnert“ fühlte sich eine Frau zu einer einjährigen Reha-Maßnahme, bei der zwar der 

Berufsbereich grundsätzlich passend, der wöchentliche Stundenumfang aber zu hoch 

gewesen sei. 

Eine Alternative stellen die für die Teilnehmerinnen kostenlosen, durch den Europäischen 

Sozialfonds finanzierten Fortbildungen dar, die allerdings nur einigen Frauen bekannt 
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waren. Über die geförderten Maßnahmen hinaus ist es für erwerbslose Frauen zumeist 

außerordentlich schwierig, kostenpflichtige Weiterbildungen zu besuchen. Interesse 

wurde an Volkshochschulkursen bekundet, eine ALG-II-Empfängerin erwägt, für eine 

Fortbildung in Buchhaltung monatlich 20 Euro anzusparen. 

4.1.2.3. Barrierefreiheit 

Bei den individuellen Bedürfnissen im Rahmen einer beruflichen Weiterbildung spielt die 

gute Erreichbarkeit der Weiterbildungseinrichtung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

eine große Rolle. Dabei wurde die möglichst nahe Lage zu Haltestellen öffentlicher Ver-

kehrsmittel – unabhängig von der Art der gesundheitlichen Beeinträchtigung – mehrfach 

schlicht als „praktisch“ oder “immer gut“ bezeichnet. Darüber hinaus bestehen aber auch 

individuelle Gründe für den Wunsch nach einer wohnortnahen Bildungsstätte. Eine Frau 

wies darauf hin, dass große Entfernungen auch „einen Aufwand psychischer Art“ dar-

stellen können. Für Benutzerinnen von Rollstühlen ist die Bewältigung der Wege dazu 

noch vom Wetter abhängig, mehrere Frauen mit einer Mobilitätsbeeinträchtigung sind auf 

einen Fahrdienst angewiesen. Für sie stellen auch der Zugang zum Bildungsort und die 

jeweilige Ausstattung ein schwer überwindbares Hindernis dar. 

Ungenügende Informationen über die genauen Verhältnisse in den Bildungseinrichtungen 

stellen bereits die erste Barriere dar, die es für Interessentinnen mit Behinderung zu 

überwinden gilt. Die Auskunftsfähigkeit der vermittelnden Stellen sei ebenfalls sehr be-

grenzt. Eine Weiterbildungsinteressentin berichtet, dass sogar ein Bildungsanbieter auf 

telefonische Nachfrage nur unvollständig auskunftsfähig gewesen sei: 

„Man hat immer das Gefühl, man tritt auf Land, das man erst noch urbar machen 

muss.“ 

Hierbei geht es nicht nur um die technische Ausstattung, sondern auch um den organisa-

torischen Aufwand: In den Interviews werden beispielsweise der Umgang mit Schlüsseln 

für Aufzüge oder selten genutzte Türen oder notwendige Begleitung durch Personal vom 

Haus genannt. 

Entsprechend den vielen Befragten mit Schädigungen des Skelettsystems äußern meh-

rere Frauen den Wunsch nach guten Sitzgelegenheiten, Stehpulten und ergonomischem 

PC-Zubehör. Eine Frau schlägt eine flexible Ausstattung mit verschiedenen Stühlen, 

Sitzbällen und Steharbeitsplätzen vor. Wiederum ließen sich manche Probleme, die für 

die Frauen entstehen, mit etwas Mehraufwand einfach lösen, beispielsweise durch die 

Verwendung von Text- statt pdf-Dateien für Sehbehinderte. 
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Weiterer Bedarf besteht in Fahrdiensten für berufliche Weiterbildung, deren Finanzierung 

von den Frauen als problematisch dargestellt wurde. 

4.1.2.4. Zeitlicher Umfang der beruflichen Weiterbildung 

Fast ein Drittel der befragten Frauen gab an, mit Vollzeitmaßnahmen zurechtzukommen, 

weil sie sich für entsprechend leistungsfähig halten. Als Vorteil wurde auch die kürzere 

Gesamtdauer von Vollzeitfortbildungen angesehen. 

Der überwiegende Teil der Frauen sprach sich für Teilzeitmaßnahmen aus. Die Zeit-

spanne reichte hier von 30 Stunden pro Woche bis hin zu maximal vier Stunden täglich. 

Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von eingeschränkter Konzentrationsfähigkeit 

über die Notwendigkeit wechselnder Körperhaltungen bis hin zu Terminproblemen, da bei 

einigen Frauen ein Zeitmangel aufgrund erkrankungsbedingter Termine oder Verpflich-

tungen hinzukommt.  

Eine Frau, die angibt, maximal vier Stunden Weiterbildung am Stück durchzuhalten, sagt, 

dass sie bei freier Zeiteinteilung und Flexibilität der Gestaltungsmöglichkeiten trotz hohem 

Grad der Behinderung weit überdurchschnittlich viel arbeitet:  

„Arbeit ist ja auch meine Therapie, an freie Tage kann ich mich nicht mehr 

erinnern.“ 

Fünf der Interviewpartnerinnen versorgen aktuell noch Kinder in ihrem Haushalt. Keine 

hat den Wunsch nach einer Teilzeitfortbildung jedoch mit ihren Erziehungspflichten be-

gründet, sondern im Vordergrund standen immer die körperlichen oder psychischen 

Beeinträchtigungen. 

4.1.2.5. Lerntempo 

Hinsichtlich des gewünschten Lerntempos in einer beruflichen Weiterbildung machten die 

Frauen sehr unterschiedliche Angaben. Zwei Frauen haben keine persönlichen Anforde-

rungen, sie bezeichnen ihr eigenes Tempo als „normal“. Andere Frauen sahen die 

Thematik des Lerntempos differenzierter und äußerten, dass das Lerntempo ja abhängig 

vom Vorwissen, von den Lerninhalten, vom Interesse oder auch vom Lerntyp sein kann. 

Ein zeitweilig langsameres Tempo und ausreichende Pausenzeiten wünschten sich meh-

rere Frauen. Die genannten Gründe für häufigere Pausen liegen in Konzentrations-

schwierigkeiten, der Notwendigkeit wechselnder Körperhaltungen und Schmerzer-

krankungen. Die Frauen mit Dystonie benötigten teilweise bedingt durch ihre 

Schwierigkeiten beim Schreiben mehr Zeit.  
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4.1.2.6. E-Learning und Präsenzlernen, Blended Learning 

Für Trainings im Bereich der Erwachsenenbildung werden immer häufiger auch digitale 

Medien und Online-Lernplattformen als Ergänzung zu Präsenztrainings oder auch für 

reine E-Learning-Fortbildungen eingesetzt. 

Von den befragten Frauen haben in der Vergangenheit erst wenige Erfahrungen mit 

E-Learning gesammelt und bewerten es insgesamt sehr unterschiedlich. 

Einige der Frauen, die noch keine E-Learning-Erfahrungen haben, sehen in dieser Form 

eine interessante Möglichkeit zum Lernen, wenn sich die Themen dazu eignen, z.B. bei 

IT-Themen. Allerdings muss die Lernbegleitung gut sein („wenn ich schnell Antwort auf 

Fragen kriege“). 

Auch E-Learning als Ergänzung zum Präsenzlernen können sich die Frauen vorstellen. 

Eine Frau, bisher ohne eigene Erfahrung, meint, die Präsenzzeiten müssten am Anfang 

länger sein als die E-Learning-Zeiten, da man sich „zuerst mal ‘reinfuchsen“ müsse. Da 

sie mobilitätseingeschränkt ist, schätzt sie die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten, beson-

ders im Winter: „Im Dezember bin ich schon glücklich, wenn ich mich nicht hochquälen 

muss“, auch wenn sie andererseits sagt „Kontakt braucht man schon“. 

Einige Frauen beschreiben das Online-Lernen eher als Notlösung, da sie sich einen 

direkten Kontakt und Austausch wünschen, akzeptieren aber E-Learning mangels 

Barrierefreiheit. „Ich bin darauf gekommen, weil ich keine andere Möglichkeiten hatte“, 

meint eine mobilitätseingeschränkte Frau, und fährt fort „mit Menschen reden ist anders 

als mit einem Chat“. Für viele Frauen ist es wichtig, dass es zumindest in Teilen einen 

persönlichen Kontakt und Hilfestellungen gibt, und dass diese an ihren Bedürfnissen 

orientiert sind. Einige Frauen bevorzugen explizit das Präsenzlernen, da sie „nicht immer 

nur zu Hause sitzen“ möchten, man da „nicht von Mensch zu Mensch ist“.77 

Bei einigen der Befragten ist die Angst mit der Technik nicht zurechtzukommen, die Ursa-

che für eine eher zögerliche Haltung dieser Lernform gegenüber: „Wenn man da Prob-

leme hat, stell‘ ich es mir besser vor, man ist vor Ort.“ Kein eigenes Gerät zu besitzen wird 

von einer Befragten als Argument gegen E-Learning angeführt. 

Einer Frau hat das E-Learning in der Vergangenheit „Mühe bereitet“. Zwei der Befragten 

ist E-Learning durch ihre Behinderung nicht möglich. 

Insgesamt ist die Haltung der Frauen zum E-Learning also als ambivalent zu beurteilen: 

Als Ergänzung zum Präsenzlernen scheint es den meisten geeignet zu sein. 

                                                 
77 Allerdings weist eine in einer Selbsthilfegruppe engagierte Frau darauf hin, dass sie auch eine 
Tendenz bei manchen behinderten Frauen sehe, E-Learning als Möglichkeit zur 
Kontaktvermeidung und zum gesellschaftlichen Rückzug zu nutzen. 
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4.1.2.7. Zusammensetzung der Lerngruppe 

Fortbildungen, die exklusiv für Frauen konzipiert und angeboten werden, finden einige 

Frauen vorteilhaft, für andere ist dies kein Kriterium bei der Auswahl einer Weiterbildung. 

So meint eine Interviewpartnerin, die zum Zeitpunkt der Befragung eine Fortbildung ex-

klusiv für Frauen besuchte, sie hätte die gleiche Maßnahme auch in einer gemischtge-

schlechtlichen Gruppe absolviert. Eine andere, in deren Fortbildung sich – wohl bedingt 

durch die Lerninhalte – nur Frauen zusammengefunden haben, fand das „sehr angenehm 

und vorteilhaft“. 

Gleich mehrere Frauen ziehen in Fortbildungen mit technischen Inhalten jedoch Angebote 

exklusiv für Frauen vor. Dies liegt teilweise an schlechten Erfahrungen mit Trainern: „Ich 

musste immer so tun als könnte ich schon alles“, auch Kommunikationsprobleme schei-

nen eine Rolle zu spielen („er hatte nicht diese Logik, wie wir sie haben“). Auch die Art der 

Erkrankung kann hierbei eine Rolle spielen, z.B. für Frauen mit posttraumatischer Be-

lastungsstörung. 

Im Großen und Ganzen scheinen die Zusammensetzung der Gruppe und ein explizit 

frauenspezifischer Ansatz jedoch nur für einen geringen Teil der interviewten Frauen und 

für solche in einer speziellen Lebensphase ein Auswahlkriterium für eine berufliche 

Weiterbildung zu sein. 

Wichtiger als das Lernen in Frauengruppen ist manchen Befragten ein behinderungs-

spezifischer Ansatz in Fortbildungen. Dies bezieht sich sowohl auf die Zusammensetzung 

der Gruppe als auch auf das Trainings- und Begleitpersonal. „Da ist mehr Verständnis 

da“, sagt eine Frau. „Das erleichtert den Umgang und ist für mich einfacher“, sagt eine 

andere und fügt bezüglich des Personals hinzu „wenn jemand keine Ahnung hat, kann der 

mich völlig falsch behandeln“. Außerdem lobte eine Interviewpartnerin die umfangreichen 

flankierenden Angebote in Berufsförderungswerken mit großem Nachdruck. 

Eine andere Frau spricht im Bezug auf zielgruppenorientierte Fortbildungen von 

„Ghettoisierung“, die sie nur in ganz wenigen Fällen für angebracht hält. Zu bestätigen 

scheint dies der Wunsch einer psychisch beeinträchtigten Frau, auch „normale Leute“ [sic] 

kennenzulernen. Die Stigmatisierung durch spezifische Zielgruppenmaßnahmen spielt 

hierbei offenbar eine wichtige Rolle, zumal für erwerbslose Frauen die Bewerbungschan-

cen mit bestimmten Rehabilitationsmaßnahmen im Lebenslauf nicht gerade steigen. 

Bei der Frage der bevorzugten Zusammensetzung von Lerngruppen spielen offenbar 

auch die Wahlmöglichkeiten der Weiterbildungsinteressentinnen eine Rolle. So gibt eine 

Frau an, bei der Auswahl ihrer Fortbildungen immer vorab die Bildungseinrichtungen auf 

ihre Behinderung hinzuweisen und ihre Teilnahme vom Umgang mit dieser Tatsache und 

dem Entgegenkommen der Anbieter/innen abhängig zu machen. Eine andere Frau 
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berichtet, „offensiv“ mit ihrer Behinderung umzugehen, die Anbieter/innen ebenfalls zu 

kontaktieren „und dann gibt’s immer eine Möglichkeit, dass die mir ein Sondermodell 

anbieten“. Die genannten Beispiele beziehen sich allerdings auf Angebote für Selbstzah-

lerinnen, die ein größeres Angebotsspektrum wahrnehmen können und allein dadurch 

schon ein besseres „Standing“ haben. 

Ein Ergebnis aus den Interviews ist, dass die berufstätigen Frauen ihre Weiterbildungs-

wahl in erster Linie vom Thema abhängig machen und keine behinderungsspezifischen 

Maßnahmen suchen, während die erwerbslosen Frauen eher zielgruppenorientierte 

Fortbildungen absolvieren. 

4.1.2.8. Peer Support 

Erstaunlich leidenschaftslos beurteilen die meisten Frauen die Frage nach Beratung und 

beruflichem Training von Frauen, die selbst eine Behinderung bzw. gesundheitliche Be-

einträchtigung haben. Der Tenor geht in die Richtung „könnte sein“, wird aber von den 

wenigsten Frauen ausdrücklich gewünscht. Dies hängt sicherlich auch damit zusammen, 

dass die Frauen bisher selten (sichtbar) behinderte Frauen als Trainerinnen erlebt haben 

und Peer Counseling als Beratungsform ebenfalls noch nicht sehr verbreitet ist. Der 

Vorbildcharakter, den diese Frauen haben können, und die Wirkung nach außen spricht 

eine Frau an, die meint, „es soll sichtbar sein, dass auch behinderte Frauen erfolgreich im 

Berufsleben stehen“. 

4.2. Zusammenfassung der Teilergebnisse 

„Qualifikation ist die einzige Chance mit Behinderung“, sagt eine körperlich beeinträchtigte 

und gut ausgebildete Frau, und wenn etwas alle befragten Frauen verbindet, dann ist es 

ein ausgeprägtes Bildungsinteresse. Eine große Übereinstimmung gibt es auch bei den 

Einschätzungen zu beruflicher Weiterbildung: Die Fortbildungen und Umschulungen 

sollten ihre Position im Beruf stärken bzw. dabei helfen, einen Arbeitsplatz zu erhalten 

oder zu finden. 

Da der Altersdurchschnitt der befragten Frauen bei 41 Jahren liegt, hatten mehrere 

Frauen bereits ältere oder erwachsene Kinder und somit nur noch geringe Erziehungs-

verpflichtungen. Insofern stellt sich für viele der Interviewpartnerinnen die klassische 

„Vereinbarkeitsfrage“ zwischen Beruf, hier mit dem Fokus auf Bildung, und Familie nicht 

mehr so drängend: Die Bildungsmöglichkeiten müssen in erster Linie behinderungskom-

patibel sein. 
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Dennoch haben sich viele Frauen für Teilzeitfortbildungen ausgesprochen und zeitlich 

flexible Lernarrangements gewünscht. Dem E-Learning – als einer Methode, diesem 

Wunsch zu entsprechen – stehen viele Frauen noch skeptisch gegenüber, erst wenige 

haben jedoch Erfahrung damit gesammelt. 

Darüber, dass in gewissen Lebenslagen und bei bestimmten Inhalten Weiterbildung 

exklusiv für Frauen vorteilhaft sind, sind sich die Frauen einig. Für Weiterbildung 

schlechthin gilt dies jedoch nicht. Wichtiger ist manchen Frauen ein erkrankungsspezifi-

scher Ansatz der Angebote, was speziell geschultes Personal, besondere Lern-

arrangements und das Lernen mit anderen Betroffenen einschließt. Andere befürchten, 

durch derartige Maßnahmen stigmatisiert zu werden und suchen eher einen gemischten 

Teilnehmer/innenkreis in Fortbildungen. Die Trennlinie verläuft hier ziemlich genau zwi-

schen den erwerbslosen und den berufstätigen Frauen. Die Arbeitnehmerinnen orien-

tieren sich klar an den Inhalten der Weiterbildung und hätten oft auch keine Chance, zu 

ihren Spezialthemen zielgruppenspezifische Angebote zu finden. Bei den erwerbslosen 

Frauen spielt die Berücksichtigung der momentanen Lebenssituation offensichtlich noch 

eine größere Rolle. 

Als ausgesprochen schwierig und langwierig haben viele der Befragten ihren Weg zur 

gesuchten Weiterbildung geschildert. Sie haben einschlägige und kompetente Beratungs-

angebote vermisst, sowohl über das Weiterbildungsangebot als auch über die Finanzie-

rung der Maßnahme. Außerdem fehlten Informationen über die Barrierefreiheit der jewei-

ligen Schulungsorte und deren technische Ausstattung. Es entspräche den Auffassungen 

der befragten Frauen jedoch nicht, die Lösungen stets im technischen Bereich zu suchen, 

auch Organisationstalent, Flexibilität und guter Wille könnten aus ihrer Sicht hilfreich sein. 

Eine sinnesbehinderte Frau fasst ihr Anliegen so zusammen: 

„Ich würde mir wünschen, dass Weiterbildungseinrichtungen auch mal offensiv auf 

Behinderte zugehen und sagen, „Das bieten wir an, was wünschen Sie sich? Wir 

haben zwar keine Erfahrung, aber sind bereit, welche zu machen“.“ 

Als besonders schwerwiegend stellt sich der schlechte Kenntnisstand vor dem Hinter-

grund dar, dass die Interviewpartnerinnen überdurchschnittlich qualifiziert sind. Es ist hier 

anzunehmen, dass es sich also um einen Personenkreis handelt, der gut informiert ist 

bzw. Erfahrungen mit Informationsbeschaffung hat. Trotzdem betonen fast alle die 

schlechte Information bzw. den schlechten Zugang zu Informationen über die Möglich-

keiten beruflicher Weiterbildung und deren Finanzierung. 
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5. Status Quo des beruflichen Weiterbildungsangebots 

5.1. Ergebnisse der Interviews mit lokalen Vertreter/inne/n 

5.1.1. INTERESSENVERTRETUNG 

Es wurden Interviews mit drei Expertinnen geführt, die zu einem Berliner Interessenver-

band gehören, der auf Basis des Peer Support/Peer Counseling78 unter anderem Bera-

tungen zu rechtlichen, sozialen, beruflichen und gesundheitlichen Aspekten für Frauen mit 

Beeinträchtigung bzw. Behinderung anbietet. Es werden zudem Treffs, Selbsthilfegruppen 

etc. konzipiert und durchgeführt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der aktiven Mitarbeit in 

fachpolitischen Gremien der Behinderten- und Frauenpolitik. 

5.1.1.1. Zielgruppe 

Die Einrichtung wendet sich an alle Mädchen und Frauen mit Behinderung. Die Angebote 

sind umfassend barrierefrei, also nicht nur rollstuhlzugänglich, sondern auch nutzbar für 

sehbehinderte und blinde Frauen, hörbehinderte und gehörlose Frauen sowie für chro-

nisch kranke oder psychisch beeinträchtigte Frauen und für Frauen mit Lernschwierig-

keiten. 

Die Altersspanne der Frauen reicht von Anfang 20 bis 86 Jahre. Viele Frauen bevorzugen 

laut Aussagen den behinderungsübergreifenden Ansatz der Einrichtung gegenüber den 

behinderungsspezifischen Verbänden79. 

5.1.1.2. Probleme 

Aktuell fehlen nach wie vor adäquate Weiterbildungsberatungen für Frauen mit Beein-

trächtigungen von den Arbeitsagenturen und JobCentern. Die Frauen würden selten 

ausreichend über ihre Möglichkeiten informiert und beraten. Eine der interviewten Ex-

pertinnen thematisierte zudem, dass die Beratung behinderter Frauen bereits in der 

Vergangenheit sehr unzureichend gewesen sei, aber inzwischen eher noch schlechter 

geworden sei, da beispielsweise die Zahl der Reha-Berater/innen bei den Arbeitsagen-

turen massiv verringert worden sei und die Verbliebenen unter einem stärkeren Erfolgs-

druck hinsichtlich der Vermittlungsquoten stünden. 

                                                 
78 Die Einrichtung arbeitet nach den Prinzipien der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, das heißt 
behinderte Frauen verstehen sich als Expertinnen in eigener Sache und vertreten sich selbst. 
79 Zu den Nutzerinnen der Angebote gehören beispielsweise auch junge, blinde Frauen, die sich im 
Blindenverband nicht adäquat vertreten sehen. Allerdings sind wenige ganz junge Frauen dabei, 
mehr sind es die Frauen ab Anfang/Mitte 30 Jahre. 
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Laut der Interviewpartnerinnen gelingt es nur wenigen Frauen, sich selbst auf einen guten 

Informationsstand zu bringen und sich auch gegen Widerstände dafür einzusetzen, eine 

ganz bestimmte Weiterbildung zu bekommen. Häufig hätten die Frauen bereits viele 

negative Erfahrungen mit den „Behördenapparaten“ gemacht und entsprechend schwierig 

sei dann die Kommunikation. 

Aus der Beratungspraxis sind den Befragten nur wenige Frauen bekannt, die eine für sie 

positive berufliche Weiterbildung absolviert haben. Es wird festgestellt, dass die Weiter-

bildungsangebote und Qualifizierungen, die beispielsweise über die Arbeitsagenturen und 

die JobCenter vermittelt werden, nicht auf die Bedürfnisse von Frauen mit Behinderung 

ausgerichtet seien. 

Nach wie vor würden Frauen mit Behinderung in erster Linie als Behinderte wahrge-

nommen und die „Zuständigkeit“ in der Behindertenhilfe gesehen. Die Gesprächs-

partnerinnen weisen auch darauf hin, dass es eine bedenkliche Tendenz gebe, dass vor 

allem Frauen mit Lernschwierigkeiten aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen 

ausgeschlossen werden. 

5.1.1.3. Bedarf 

Die befragten Expertinnen fordern, auf allen Ebenen das Empowerment für Frauen mit 

gesundheitlicher Beeinträchtigung bzw. Behinderung voranzutreiben und dadurch ihre 

aktiven Handlungskompetenzen zu fördern. 

Die Möglichkeiten, sich beruflich (weiter) zu qualifizieren, müssten vor allem auch für 

Frauen mit Lernschwierigkeiten, die einen niedrigen oder keinen Bildungs- und Berufsab-

schluss haben, verbessert werden, um ihre gesellschaftliche Teilhabe auf allen Ebenen zu 

ermöglichen. Außerdem müssten die Bestrebungen, Alternativen zur Arbeit in Werkstätten 

für behinderte Menschen zu schaffen, unterstützt werden. 

Als eine wichtige Strategie bezeichneten die Expertinnen die Durchsetzung des Konzepts 

„Peer Support“ in allen gesellschaftlichen Bereichen, auch auf der beruflichen (Aus-) 

Bildungsebene. 

In die Konzeption allgemeiner Angebote müssten die Belange behinderter Frauen einbe-

zogen werden. Dazu müssten bei den Bildungsträgern zuvor verbindliche Qualitätsstan-

dards entwickelt und behinderte Frauen als beratende Expertinnen hinzugezogen werden. 

Hinsichtlich der Barrierearmut müsse insgesamt in Berlin noch sehr viel getan werden. Im 

Bildungsbereich bezieht sich dies nicht nur auf Gebäude und öffentliche Wege, sondern 

auch auf die Ausstattung von Projekträumen und die Gestaltung der Informations- und 

Lernmaterialien. Hierin werden Grundvoraussetzungen gesehen, um Frauen mit 
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Beeinträchtigung Möglichkeiten zur gleichberechtigten Teilhabe auf allen Ebenen des 

gesellschaftlichen Lebens zu eröffnen. 

Von den Expertinnen der befragten Einrichtung wird die Bundesagentur für Arbeit aufge-

fordert, ihrem gesetzlichen Auftrag nachzukommen, berufliche Arbeitsmarktprogramme 

speziell für Frauen mit Behinderung aufzulegen. Wegen der geringeren Arbeitsmarkt-

integration von Frauen sollte eine 50 %-Quote eingeführt werden, um die Beteiligung von 

Frauen in diesem Umfang (oder ihrem tatsächlichen Anteil an den Erwerbslosen entspre-

chend) an allen Teilhabeleistungen sicherzustellen. 

Dazu müssten auch die geschlechterspezifischen Statistiken bezüglich Behinderung 

verbessert und Ergebnisse vermehrt publiziert werden. 

Der Informationsstand bei den anspruchsberechtigten Frauen über Leistungen zur Teil-

habe am Arbeitsleben und über Weiterbildungsmöglichkeiten muss aus Sicht der Befrag-

ten verbessert werden, beispielsweise sollte bereits in den Kliniken für medizinische 

Rehabilitation dazu umfassend beraten werden. 

Eine Schwierigkeit im Zugang zu beruflicher Weiterbildung sei für viele Frauen durch den 

täglichen Vollzeitaufwand gegeben. Diesbezüglich müssten flexiblere Zeitmodelle entwi-

ckelt werden. 

Das folgende Zitat fasst noch einmal stichpunktartig wichtige Aspekte zusammen: 

„Wir brauchen ein wirklich neues Gesamtkonzept, das politisch gewollt ist, und 

nicht hier und da Einzelaktionen. Inklusion statt Integration. Finanzielle Absiche-

rung muss gegeben sein, ergebnisoffene Beratung, Bedürfnisse der jeweiligen Frau, 

Kinderbetreuung, Wahlmöglichkeiten zwischen Teilzeit und Vollzeit, Reha-Maß-

nahmen wahlweise stationär oder ambulant, Berufsspektrum an Frauenwünschen 

orientieren.“  

5.1.2. WEITERBILDUNGSEINRICHTUNGEN 

Die beruflichen Weiterbildungsangebote in Berlin sind äußerst zahlreich und vielfältig. So 

gibt es verschiedene Bildungsanbieter/innen für Maßnahmen beruflicher Rehabilitation 

und zahlreiche allgemeine Weiterbildungsangebote. 

Angebote, die explizit für Frauen mit Behinderung bzw. gesundheitlicher Beeinträchtigung 

konzipiert wurden, sind dagegen kaum vorhanden80. Um festzustellen, inwiefern behin-

derte bzw. gesundheitlich beeinträchtigte Frauen in den verschiedenen Bildungsmaß-

nahmen vertreten sind, wurden sechs Interviews und ein Telefonat mit Mitarbeiter/inne/n 

                                                 
80 In Kapitel 7 des hier vorliegenden Berichts werden die vorhandenen Angebote dargestellt. 
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aus Weiterbildungseinrichtungen geführt. Außerdem hatte eine Weiterbildungseinrichtung 

online an der Befragung teilgenommen. Unter den befragten Einrichtungen ist eine 

Frauenbildungsinstitution, zwei Einrichtungen arbeiten speziell für Menschen mit psychi-

schen Beeinträchtigungen, und eine Einrichtung macht explizit für Menschen mit Sehbe-

hinderung Angebote. 

5.1.2.1. Frauenbildungseinrichtung 

Die Mitarbeiterinnen der befragten Frauenbildungseinrichtung führen seit einigen Jahren 

vermehrt sieben- bis achtwöchige Qualifizierungen im Rahmen von MAE-Maßnahmen 

durch. Außerdem werden dreimonatige Fortbildungen für Berufsrückkehrerinnen, indivi-

duelle Trainings und Firmenschulungen durchgeführt. Andere Fortbildungen dauern bis zu 

einem Jahr; zusätzlich bestehen Beratungsangebote. Die Maßnahmen werden üblicher-

weise über die JobCenter, die Deutsche Rentenversicherung, von Unternehmen oder 

privat finanziert. 

Die Maßnahmen werden in der Regel im Umfang von sechs Stunden täglich durchgeführt, 

es wird teilnehmerinnenorientiert und in Kleingruppen gearbeitet. Vielfach werden zwei 

Trainerinnen eingesetzt, um den Bedürfnissen der Einzelnen besser gerecht zu werden. 

Für Menschen mit Behinderung besteht ein spezielles Angebot zu Computeranwen-

dungen, das in Form von Einzeltrainings durchgeführt wird. 

Zudem finden auch „Vor-Ort-Trainings“ statt, in denen die Mitarbeiterinnen zu den Teil-

nehmerinnen, die in Behindertenwohnheimen leben, nach Hause gehen, den Rechner für 

sie einrichten und ggf. technische Wartungsarbeiten übernehmen. 

5.1.2.1.1. Zielgruppe 

An den MAE-Vollzeitmaßnahmen nehmen laut der Befragten verhältnismäßig viele 

Frauen teil, die eine Lernbehinderung haben; außerdem wurde Legasthenie als Behin-

derungsart genannt. 

Wenn psychische Beeinträchtigungen bei den Teilnehmerinnen der Einrichtung vorliegen, 

dann häufig zusammen mit einer körperlichen Beeinträchtigung oder Erkrankung. Vor 

allem in den „MAE-Gruppen“ nehmen laut Aussagen die psychischen Erkrankungen (z.B. 

Depressionen) zu. 

Einige Teilnehmerinnen haben auch einen Behindertenausweis, und vereinzelt kommt ein 

Behinderungsgrad bis 80 vor. 

Die Altersspanne der Weiterbildungsteilnehmerinnen liegt zwischen 30 und 60 Jahren. 
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5.1.2.1.2. Probleme 

Handlungsbedarf sehen die Befragten angesichts der zunehmenden Zahl von Frauen mit 

psychischer Beeinträchtigung, die häufig noch durch Erwerbslosigkeit verschärft würde. 

Für eine Weiterbildungseinrichtung sei die Anschaffung besonderer Technik und spe-

zieller Einrichtungsgegenstände für Menschen mit Behinderung häufig ein finanzielles 

Problem. 

Für Frauen mit Behinderung sei der Übergang in den Arbeitsmarkt besonders schwierig, 

selbst in eine geringfügige Beschäftigung, da der Anteil freier Stellen sehr gering sei. 

5.1.2.1.3. Bedarf 

Nach wie vor gebe es Bedarf an Schulungen für das Weiterbildungspersonal im Hinblick 

auf sozial-psychologische Kompetenzen, um eine qualifizierte individualisierte „Rundum-

betreuung“ der Teilnehmerinnen durchzuführen. Außerdem sei die Ausstattung in den 

Einrichtungen zu verbessern.  

Die Interviewpartnerinnen sehen außerdem einen Bedarf an individualisierten, längerfris-

tigen Beratungsangeboten. Gerade für Mädchen mit „geistigen“ Beeinträchtigungen 

müsste es ab der siebten oder achten Klasse Beratungsmöglichkeiten geben. Außerdem 

müsste eine längere Zusammenarbeit möglich sein, insbesondere bei den Jugendlichen 

mit einfachem Hauptschulabschluss81. Im Hinblick auf Ausbildungsmöglichkeiten für 

behinderte junge Frauen sollten die Bildungsinstitutionen stärker mit Unternehmen zu-

sammenarbeiten. 

Insgesamt müssten mehr Arbeitsplätze für Frauen mit Beeinträchtigung zur Verfügung 

gestellt bzw. geschaffen werden und wenn nötig, entsprechende Qualifizierungen durch-

geführt werden. 

5.1.2.2. Berufliche Rehabilitation und Angebote für einzelne 
Behinderungsarten 

Einige der Befragten sind bei Reha-Anbieter/inne/n beschäftigt, die behinderungsüber-

greifend arbeiten. Es wurden außerdem mit zwei Personen Interviews geführt, die jahre-

lange Erfahrungen in der Arbeit mit psychisch beeinträchtigten Menschen haben82. Ein 

anderes Gespräch wurde mit einer Mitarbeiterin eines Bildungsanbieters für blinde und 

sehbehinderte Menschen geführt. 

                                                 
81 Die Bildungseinrichtung bietet bereits Begleitung für behinderte und nicht-behinderte 
Schülerinnen an. 
82 Teilweise handelt es sich laut einer Aussage dabei allerdings auch um mehrfachbehinderte 
Menschen. 
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Alle Institutionen stehen in enger Zusammenarbeit mit den Trägern für Teilhabeleistungen 

und den JobCentern, mit anderen (Weiterbildungs-)Einrichtungen und zum Teil auch mit 

Einrichtungen der psycho-sozialen Versorgung, mit Integrationsfachdiensten und Werk-

stätten für behinderte Menschen sowie mit verschiedenen Unternehmen. Die Maßnahmen 

werden in der Regel über Teilhabeleistungen von der Bundesagentur für Arbeit, der 

Deutschen Rentenversicherung83 und über Bildungsgutscheine finanziert. 

5.1.2.2.1. Zielgruppe 

Bei den Maßnahmen für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung, die häufig durch 

ihre Erkrankung erwerbslos geworden sind, betrage der Frauenanteil laut Aussagen rund 

50 %. Dabei sei der Anteil der Depressionen bei den Frauen laut einer Befragten beson-

ders hoch. Ebenfalls 50 % betrage der Frauenanteil in den Angeboten einer behinde-

rungsübergreifenden Einrichtung, allerdings sei dies eher durch den hohen Frauenanteil 

in MAE-Maßnahmen bedingt. In einer anderen Einrichtung mit einer großen Auswahl an 

technischen Berufsfeldern war der Frauenanteil für das Jahr 2006 mit rund 31 % beziffert 

worden, wobei knapp die Hälfte der Frauen eine Muskel-, Skelett- oder Bindegewebs-

erkrankung gehabt hätten. 

In einer der Einrichtungen, die Teilhabemaßnahmen84 für Menschen mit unterschiedlichen 

Beeinträchtigungen durchführt, kommen laut Aussage viele der Frauen aus den Berufsbe-

reichen Verkauf und Pflege. Speziell für Frauen mit körperlichen und psychischen Beein-

trächtigungen besteht ein Fortbildungsangebot, in dem IT-Grundlagenkenntnisse erwor-

ben und gleichzeitig die Berufswegentwicklung und Gesundheitsthemen behandelt 

werden. Optional kann dabei auch ein Praktikum absolviert werden. Bei Bedarf ist außer-

dem psychologische Unterstützung möglich. 

Ein Anbieter beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen85 hat Angebote im Portfolio, die laut 

Aussagen vor allem Frauen mit Behinderung bzw. gesundheitlicher Beeinträchtigung 

zugute kommen: Für Alleinerziehende wird eine Internatsunterbringung mit Kind angebo-

ten, es bestehen Betreuungsangebote für Kinder, und es wird zudem Unterstützung bei 

der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten geboten. Daneben werden auch Teilpräsenz-

maßnahmen mit Onlinetraining durchgeführt. Das technische Berufsspektrum ist breit 

                                                 
83 In einem Interview wird angemerkt, dass es „früher“ eine konkrete Zuweisungspraxis der 
Teilnehmer/innen durch die Reha-Träger gab, die sich inzwischen geändert habe. Da sich die 
Vermittlungsraten verringert hätten, müssten die Bildungseinrichtungen der beruflichen 
Rehabilitation umdenken. 
84 In diesem Fall reicht das Spektrum von „Umgang mit der Krankheit“, „Stabilisierung“, 
„Berufswegentwicklung“ bis „Integration in Arbeit“.  
85 inkl. „Erweiterte Berufs- und Arbeitserprobung“ für Menschen mit psychischen Erkrankungen 
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gefächert, ergänzend stehen medizinische, soziale, psychologische und integrative 

Begleitungen zur Verfügung. 

In einer Einrichtung bestehen verschiedene Qualifizierungsangebote im Rahmen lang-

fristiger Integration von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in den allge-

meinen Arbeitsmarkt in Kooperation mit unterschiedlichen Partnern. Eine andere Institu-

tion hat selbst einen Werkstattbereich und bietet unterschiedliche 

Weiterbildungsmaßnahmen an. Dabei handelt es sich um Vollzeitpräsenzmaßnahmen 

und Qualifizierungen mit Selbstlernanteilen, teils mit Betriebspraktika. Als flankierendes 

Angebot bestehen einmal wöchentlich stattfindende Gruppenrunden zum Training der 

Schlüsselqualifikationen.  

Einige der Einrichtungen zur beruflichen Rehabilitation bieten zeitlich gestaffelte Maß-

nahmen an, die beispielsweise mit vier Stunden beginnen und dann aufbauen. Dabei ist 

es laut einer Aussage allerdings vom jeweiligen Reha-Träger abhängig, wie moderat mit 

dem zeitlichen Aufbau umgegangen werden kann. 

5.1.2.2.2. Probleme 

Viele Umschulungen in technischen Berufen, die in der Regel gute Perspektiven auf dem 

Arbeitsmarkt bieten, werden selten von Frauen nachgefragt. Zwei Interviewpartnerinnen 

thematisierten das Problem, wie diese Bereiche für Frauen zu öffnen seien. 

Eine Befragte, die mit „Menschen mit psychischer Beeinträchtigung“ arbeitet, kritisiert, 

dass es nach wie vor zu viele Zuweisungen in Spezialeinrichtungen (auch Werkstätten) 

gebe, und dass es zu wenig unterstützt werde, wenn psychisch beeinträchtigte Menschen 

auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wollen. Durch das eher starr organisierte Vermittlungs- 

und Fördersystem würden einige psychisch instabile Menschen auch in erneute Krisen 

gestürzt. Für Frauen mit Kindern sei es aus zeitlichen Gründen oft schwierig, eine Maß-

nahme zu machen. 

Insgesamt gebe es außerdem zu wenig betriebliche Maßnahmen im Vergleich zu über-

betrieblichen Bildungsmaßnahmen. Viele Menschen hätten dadurch bereits eine „außer-

betriebliche Karriere“ und vergleichsweise geringe Chancen auf einen (Wieder-) Einstieg 

in den allgemeinen Arbeitsmarkt. 

Außerdem würden inzwischen Anträge auf Teilhabeleistungen seltener genehmigt, wes-

halb Teilnehmer/innen, die eigentlich Rehabilitand/inn/en seien, nun über Bildungsgut-

scheine in kürzere und schlechter ausgestattete Maßnahmen vermittelt würden. Thema-

tisiert wurde auch, dass durch die verkürzten Verbleibszeiten in den psychiatrischen 

Kliniken die Leistungsstärke und psychische Stabilität bei einigen psychisch beeinträch-

tigten Teilnehmer/inne/n in den beruflichen Maßnahmen abnehme. 
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Von verschiedenen Befragten wird der Anteil der psychischen Beeinträchtigungen als 

ansteigend beschrieben: 

„Es erschreckt mich als Fachfrau immer wieder, wie die psychischen Erkrankungen 

zunehmen.“  

Einer der Befragten problematisiert auch die mangelnde Barrierefreiheit der eigenen 

Einrichtung. 

5.1.2.2.3. Bedarf 

Für die Umschulungen und Fortbildungen in technischen Berufsbereichen müssten ver-

stärkt Frauen als Zielgruppe einbezogen und angesprochen werden. Denn in der Regel 

bieten diese Arbeitsfelder gute Perspektiven auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Somit 

könnten die Chancen speziell für gesundheitlich beeinträchtigte bzw. behinderte Frauen 

auf eine Teilhabe am Arbeitsmarkt erhöht werden. 

Die Angebotsspanne an Weiterbildung sollte im Hinblick auf die Berufsfelder ausgeweitet 

werden, und es sollten verstärkt zukunftsträchtige Bereiche, beispielsweise „Neue Me-

dien“, einbezogen werden. Außerdem sollten Spezialthemen – wie besondere Anwen-

dungsprogramme etc. – ins Angebot aufgenommen werden. 

Es wird gefordert, dass für Frauen mit Behinderung Weiterbildungsangebote konzipiert 

werden, die den Interessen und dem individuellen Know-how der Frauen besser als 

bisher entsprechen. Außerdem sollten die Maßnahmen in Form von zeitlich flexiblen 

Lernarrangements angeboten werden. 

Abgesehen von den fachlichen Inhalten, sollte vor allem auch die persönliche Entwicklung 

der Einzelnen gefördert werden. 

Die Wohnortnähe einer Weiterbildungseinrichtung wird vor allem bei Bildungsangeboten 

für blinde oder sehbehinderte Menschen als äußerst wichtig bezeichnet. Außerdem sollte 

– auch im Sinne von Rollenvorbildern – der Peer Support mit in die Beratungs- und 

Weiterbildungsangebote für behinderte Menschen integriert werden. 

Für psychisch Erkrankte sollten Qualifizierungsmöglichkeiten in den Betrieben selbst 

geschaffen werden, damit sie sich unter realen Arbeitsbedingungen erproben können. 

Ein Mehr an Flexibilität sei auch beim Übergang von der Werkstatt in den allgemeinen 

Arbeitsmarkt notwendig. Dazu sei es notwendig, die Mitarbeiter/innen der finanzierenden 

Stellen hinsichtlich psychischer Erkrankungen besser zu qualifizieren. Den Unternehmen 

sollte durch entsprechende Erprobungsmaßnahmen die Möglichkeit gegeben werden, die 

jeweilige Person kennen zu lernen, um Schwellenängste vor psychischen 
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Beeinträchtigungen abzubauen. Es sei außerdem ein Abbau der „bürokratischen Hürden“ 

und der „umständlichen Wege“ notwendig. 

Möglichkeiten, die rechtlich bereits bestünden, müssten auch in die Praxis Eingang fin-

den. Wichtig sei es insgesamt, in allen Bereichen (Beratung, Weiterbildung, Arbeit in der 

Werkstatt etc.) das Empowerment vor allem psychisch beeinträchtigter Menschen zu 

fördern, um die „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu unterstützen. 

5.1.2.3. Exkurs: Projekt zur Existenzgründung 

Im Folgenden werden Ergebnisse aus einem Interview mit zwei Mitarbeiter/inne/n eines 

Projekts zur Existenzgründung von Menschen mit Behinderung dargestellt. 

Im Projektentwicklungsteam waren maßgeblich Menschen mit Behinderung beteiligt; bis 

vor kurzem arbeitete im Projekt auch ein behinderter Berater mit. Gelegentlich werden 

Seminare von behinderten Unternehmerinnen durchgeführt. 

Finanziert wird die Teilnahme in der Regel über die Arbeitsagenturen und JobCenter. 

Im Rahmen der Maßnahme bereiten die Teilnehmenden ihre Existenzgründung vor und 

führen sie durch. Hierfür können sie laut Aussage 20 Stunden pro Woche Coaching- und 

Beratungsangebote in Anspruch nehmen und unterschiedliche Seminare zur Existenz-

gründung besuchen. 

Eine geschlechtergerechte Beratung sei in dem Sinne vorhanden, als dass Frauen sich 

nur durch Frauen beraten lassen könnten und auf diese Möglichkeit auch hingewiesen 

würden. Ansonsten könne im Rahmen des Projekts insgesamt sehr flexibel auf die indivi-

duellen Bedürfnisse aller Teilnehmenden eingegangen werden. 

Die Teilnehmer/innen des Projekts müssen bei Beginn erwerbslos sein und einen 

Schwerbehindertenstatus86 haben. Da die Behinderungsarten bei den Teilnehmer/inne/n 

stark variieren, bestehen im Einzelnen sehr unterschiedliche Anforderungen an die Quali-

fizierungsmaßnahme. Viele Teilnehmer/innen haben eine Mehrfachbehinderung, und ca. 

12 % der Existenzgründer/innen haben (auch) eine psychische Beeinträchtigung. 

Der Weg in die Selbständigkeit sei für viele Teilnehmer/innen des Projekts die einzige 

Möglichkeit, in Arbeit zu kommen. Selten sei ein regulärer Arbeitsplatz so „leidensgerecht“ 

wie der selbst geschaffene. Damit bezogen sich die Interviewpartner/innen aber nicht 

primär auf rein technische oder Ausstattungsaspekte87, sondern sie betonten, dass im 

                                                 
86 Schwerbehinderung oder eine Gleichstellung 
87 Insgesamt benötigen rund 25 % der Gründer/innen eine behindertengerechte 
Arbeitsplatzgestaltung. 
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Vordergrund die individualisierte Arbeitsorganisation stünde, beispielsweise was Zeit und 

Umfang betrifft. 

5.1.3. BERATUNGSEINRICHTUNGEN 

Um festzustellen, ob und in welchem Umfang Frauen mit Behinderung bzw. gesundheit-

licher Beeinträchtigung an den Berufs- und Weiterbildungsberatungsangeboten in Berlin 

teilnehmen, wurden verschiedene Beratungseinrichtungen interviewt. Aus der umfang-

reichen Beratungslandschaft wurden vier Frauenberatungseinrichtungen und zwei ziel-

gruppenoffene Beratungsinstitutionen einbezogen. 

5.1.3.1. Frauenberatungseinrichtungen 

Mit vier Berliner Frauenberatungseinrichtungen wurden drei Interviews und ein tele-

fonisches Gespräch geführt. In drei Fällen waren die Leiterinnen der jeweiligen Einrich-

tung am Gespräch beteiligt. Zudem äußerten sich zwei Beraterinnen. 

Alle Einrichtungen stehen in enger Zusammenarbeit mit anderen Berliner Institutionen und 

Dienststellen. 

Es werden Angebote zur Berufswegentwicklung aus den Einrichtungen genannt, an 

denen häufig Frauen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen teilnehmen. 

Dabei handelt es sich einmal um einen Workshop zu Aspekten der Berufsbiographie im 

Zusammenhang mit sexuellen Gewalterfahrungen in der Kindheit88. 

Eine andere Frauenberatungseinrichtung bietet ein niedrigschwelliges Beratungsangebot 

zur beruflichen Rehabilitation an, was überwiegend von Frauen, die eine Ersterkrankung 

haben, in Anspruch genommen wird. 

5.1.3.1.1. Zielgruppe 

Insgesamt kommen in die Frauenberatungseinrichtungen, mit denen Gespräche im Rah-

men dieser Studie geführt wurden, selten Frauen, die bereits seit ihrer Geburt bzw. von 

Kindheit an behindert sind. In der Regel handle es sich um Frauen mit Wirbelsäulen-

erkrankungen, Krebs-, rheumatischen, Schmerz- und Autoimmun-Erkrankungen oder um 

psychische Beeinträchtigungen wie Depressionen oder Burnout89. In eine der Einrichtun-

gen kommen regelmäßig Frauen mit (Erst-)Erkrankungen. 

                                                 
88 Der Workshop wird zweimal jährlich in Kooperation von zwei Berliner Institutionen durchgeführt, 
die Angebote exklusiv für Frauen bieten. 
89 Zwei Befragte aus unterschiedlichen Einrichtungen sagten, dass bei der Beratung von Frauen, 
die durch psychische Probleme einen stationären Aufenthalt hinter sich haben, häufig die Frage 
aufkommt, ob die Frauen das in ihrem Lebenslauf angeben sollten. Beide raten davon eher ab, da 
psychische Instabilität gesellschaftlich stark stigmatisiert sei. Anders würde beispielsweise eine 
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Eine Gesprächspartnerin gibt an, dass ca. 25 % der Frauen, welche die Berufsweg-

beratung ihrer Einrichtung aufsuchen, eine physische oder psychische Beeinträchtigung 

hätten. Die psychischen Probleme stünden dabei häufig in Zusammenhang mit Langzeit-

arbeitslosigkeit und/oder erfolglos absolvierten beruflichen Maßnahmen. 

Die Mitarbeiterin einer anderen Einrichtung nannte leicht niedrigere Zahlen: In ihrer Ein-

richtung machen die Frauen, die eine Erkrankung/Beeinträchtigung haben, ca. 10-15 % 

aus. Von diesen Frauen hätten ca. 3/4 eine psychische Erkrankung90 und ca. 1/4 eine 

rheumatische oder andere körperliche Erkrankung. Dabei hatte allerdings nur eine Frau 

aus der nahen Vergangenheit einen offiziellen Behindertenstatus. Laut der Befragten 

haben viele Frauen die Beeinträchtigung während ihres Erwerbslebens bekommen. 

Eine Beraterin hat Erfahrungen mit Frauen, die eine Hörbeeinträchtigung haben. Insge-

samt liege der Anteil der Frauen mit verschiedenen Beeinträchtigungen, die in ihre Bera-

tung kommen, bei ca. 12-17 %. In der Regel seien dies Frauen, die eine schwere Erkran-

kung hatten und dadurch ihre Berufstätigkeit unterbrechen mussten. 

Die meisten Frauen, die in die Frauenberatungseinrichtungen kommen, sind zwischen 

Ende 20 und Anfang 50 Jahre alt. Es gibt in einer Institution auch speziell ein Beratungs-

angebot zur beruflichen Orientierung für ältere erwerbslose Frauen. 

Die Bildungshintergründe der Frauen sind in den einzelnen Einrichtungen etwas unter-

schiedlich, Frauen mit mittleren oder hohen Bildungsabschlüssen dominieren jedoch. 

5.1.3.1.2. Probleme 

Verschiedene Beraterinnen bezeichneten es als schwierig, die Frauen adäquat zu beraten 

und wirkungsvoll zu unterstützen. Dies liege jedoch weniger an der fehlenden Qualifika-

tion der Frauen als am derzeitigen Arbeitsmarkt mit seinen diversen Ebenen struktureller 

Diskriminierung. 

Laut einer Beraterin sei es oft schwierig, im Rahmen einer beruflichen Rehabilitation einen 

Berufsbereich zu finden, indem die betroffene Frau sich weiterbilden möchte und kann 

und der gleichzeitig gute Beschäftigungschancen bietet. Außerdem sei es für einige 

Rehabilitandinnen problematisch, dass von den Kostenträgern in der Regel Vollzeit 

erwartet würde. Für einige Frauen ende das aus Überforderung mit dem Abbruch der 

Maßnahme und so mit einem weiteren Misserfolg. Andere Frauen hätten auch von 

                                                                                                                                                 
überstandene Krebserkrankung wahrgenommen: Dies zeuge eher von der psychischen Stärke 
einer Person. 
90 Der relativ hohe Anteil an Frauen mit psychischen Beeinträchtigungen hängt damit zusammen, 
dass in die Beratung auch Frauen aus stationären Einrichtungen und Tageskliniken kommen. 
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vornherein Angst, bei längeren Maßnahmen zu versagen, und fingen deshalb keine 

Qualifizierung an. 

Die Beraterin, in deren Einrichtung vergleichsweise viele Frauen mit einer psychischen 

Beeinträchtigung vertreten sind, sieht die Weiterbildungsinteressen dieser Frauen oft als 

unrealistisch an. Vor allem den häufigen Wunsch der Frauen im beraterisch-therapeuti-

schen Bereich zu arbeiten, sieht sie bei Fehlen der nötigen Bildungsabschlüsse und 

angesichts der eigenen psychischen Instabilität kritisch. 

Als problematisch wird benannt, dass beispielsweise die JobCenter in der Regel darauf 

hinwirken, dass erkrankte bzw. gesundheitlich beeinträchtigte Frauen einen Behinderten-

status beantragen. Dabei werde vergessen, dass dies eine (gesellschaftliche) Stigmati-

sierung bedeuten könne. Zudem seien die JobCenter-Mitarbeiter/innen häufig nicht aus-

reichend geschult hinsichtlich der verschiedenen Krankheitsbilder, um vor allem für 

geringer qualifizierte, erkrankte Frauen eine adäquate Beratung zu leisten. 

Eine Beraterin, die viel mit ersterkrankten Frauen zu tun hat, wies darauf hin, dass die 

Förderzeiträume teilweise zu kurz seien, um in der Einrichtung längerfristig Projekte 

entwickeln und optimieren zu können. Projektzuschläge würden ständig an wechselnde 

Einrichtungen vergeben, wobei dort teilweise keine Vorerfahrungen in dem jeweiligen 

Bereich bestünden. Ungenutzt blieben dabei die zielgruppenspezifischen Kenntnisse der 

erfahrenen Institutionen. 

5.1.3.1.3. Bedarf 

Einen dringenden Bedarf an Angeboten für Frauen mit Behinderung sehen die befragten 

Mitarbeiterinnen aus den Frauenberatungseinrichtungen in vielerlei Hinsicht. Mehreren 

Befragten fehlen vor allem exklusive Angebote für Frauen mit Behinderung. 

Empfohlen wurde, zwischen Frauen mit langjähriger Behinderung und solchen mit relativ 

neuen Erkrankungen zu unterscheiden. Es wurde angeregt, für Frauen, deren Leben 

erstmalig von einer Krankheit beeinflusst wird, mehr niedrigschwellige Beratungsangebote 

zu schaffen. Ihr Beratungsbedarf unterscheide sich von den langjährig Betroffenen, für die 

es zum Beispiel durch die Integrationsfachdienste bereits eine Auffangstruktur gebe. 

Die Beratungsangebote für alle Frauen sollten ausgebaut werden, um eine sorgfältigere 

Auswahl der Bildungsangebote zu gewährleisten. Vor und nach einer Maßnahme sollte es 

mehr Beratung(sbausteine) geben, und die Beratungen müssten langfristig orientiert sein. 

Es müsse außerdem mehr spezielle Bewerbungstrainings geben. 
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Da die Zahl der psychischen Erkrankten stark gestiegen ist, gebe es einen erhöhten 

Bedarf an Weiterbildungsangeboten mit psychologischer Begleitung, also sollten dies-

bezüglich auch die Kompetenzen der Beratenden ausgebaut werden. 

Die Betriebe und Weiterbildungseinrichtungen sollten sich stärker für Behinderte öffnen. 

Um den Praxisbezug von Weiterbildung zu stärken, sollten mehr Praktika in Betrieben mit 

begleitender Weiterbildung stattfinden. Sinnvoll sei dies vor allem in kleinen und mittleren 

Betrieben. 

Die Kostenträger von Weiterbildungsangeboten sollten mehr Teilzeitmaßnahmen 

ermöglichen, da beispielsweise für einige Frauen mit einer psychischen Erkrankung 

Vollzeit eine Überforderung bedeute. Zudem sollten kurzfristige modulare Fortbildungen 

angeboten und finanziert werden, vor allem auch für Frauen, die Angst vor einer 

Überforderung durch lange Maßnahmen haben. Bei vielen Frauen sei grundsätzlich (das 

heißt auch in Bezug auf Arbeit) eine Orientierung auf Teilzeit nützlich. Es wäre sinnvoller, 

sich bei den Frauen an einer möglichen Wochenstundenzahl zu orientieren und nicht von 

einer täglichen Leistungsfähigkeit auszugehen. 

Finanzielle Investitionen in die Barrierefreiheit der Weiterbildungseinrichtungen und der 

Betriebe mahnten die Beraterinnen außerdem an91. 

Und um die Beratungsqualität zu erhöhen solle das Zusammenwirken der einzelnen 

Institutionen verbessert werden. 

5.1.3.2. Zielgruppenoffene Beratungseinrichtungen 

Sie bieten Informationen und Unterstützung bei der Organisation der Berufswegentwick-

lung: Beratung zu (Weiter-)Bildung und zur Finanzierung derselben und zum Lebens-

langen Lernen. Besonders wichtig sei es, realistische Ziele mit den Kund/inn/en zu ver-

einbaren und sie langfristig zu begleiten/beraten. Das spielt laut Aussagen einer 

Befragten vor allem bei Frauen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung eine große Rolle. 

Im Zusammenhang mit ihren Aufgaben arbeiten die Beratungseinrichtungen unter ande-

rem eng mit den Arbeitsagenturen, JobCentern, Weiterbildungseinrichtungen, anderen 

Beratungseinrichtungen etc. zusammen92, und sie vermitteln ihre Kund/inn/en ggf. in 

entsprechende Einrichtungen weiter. 

                                                 
91 Außerdem sollte auch die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln verbessert werden. 
92 teilweise auch mit Tageskliniken für Menschen mit psychischen Erkrankungen 
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5.1.3.2.1. Zielgruppe 

Bei beiden Einrichtungen handelt es sich um leicht zugängliche Institutionen93 mit einem 

Frauenanteil in der Beratung Erwerbsloser von ca. 55-60 %94. Bei den Erwerbstätigen, die 

in die Einrichtung kommen, sei der Frauenanteil allerdings niedriger. Hinsichtlich ge-

schlechtsspezifischer Tendenzen gibt eine Befragte an, dass Frauen häufig präventiv und 

früher als Männer die Beratung aufsuchen und ihre persönliche Situation stärker themati-

sieren würden. Männer würden beispielsweise oft vom JobCenter in die Beratung „ge-

schickt“ werden und Antworten darauf erwarten, wie es weitergehen solle. Die berufliche 

Wiedereingliederung verlaufe für Männer allerdings häufig einfacher als für Frauen. 

In der einen Einrichtung wird die Gruppe „Frauen mit Behinderung“ als nicht besonders 

präsent erlebt. Allerdings spiele bei einigen Menschen, vor allem bei älteren, die Thematik 

„Erkrankung“ (auch psychische Erkr.) eine Rolle, beispielsweise in Wechselwirkung mit 

Langzeitarbeitslosigkeit. 

In die Beratung der anderen Einrichtung kommen ab und an Frauen mit einer psychischen 

Beeinträchtigung95, teilweise auch über Tageskliniken. Die Frauen mit körperlicher Beein-

trächtigung (Rückenschäden, Gehörschäden) seien zumeist mittleren Alters, z.B. Berufs-

rückkehrerinnen96. 

5.1.3.2.2. Probleme 

Eine Befragte problematisiert, dass die gesellschaftlichen Stigmatisierungen durch Er-

werbslosigkeit und Erkrankung sehr stark seien. Dabei sei „Behinderung“ ein gesellschaft-

liches Problem und entsprechend seien die dadurch entstehen Schwierigkeiten für die 

betroffenen Menschen nicht durch einzelne Institutionen zu lösen. 

Schwierig sei die Situation im Hinblick auf Beratungs- und Weiterbildungsangebote für 

ältere Menschen, von denen einige bereits langjährige negative Erfahrungen mit Qualifi-

zierungsmaßnahmen hinter sich hätten. 

                                                 
93 Die Institutionen haben durch ihre „kiezbezogene“ Lage und offene Gestaltung (z.B. große 
Fenster, Erdgeschoss, Ladencharakter) eine niedrige Zugangsschwelle. Außerdem ist der Zugang 
rollstuhlgerecht. 
94 Die Hauptzielgruppen einer der zwei Einrichtungen sind Langzeitarbeitslose, Menschen mit 
diskontinuierlichen Erwerbsbiographien und einen Ausbildungsplatz suchende Jugendliche. 
95 Bei einigen handle es sich um psychisch kranke Frauen mit Hochschulabschluss ohne 
Berufserfahrung. 
96 Die Befragte merkte zudem an, dass über das JobCenter auch Legastheniker/innen und 
Menschen mit Dyskalkulie (Entwicklungsverzögerung des mathematischen Denkens) zu ihnen 
kämen. Allerdings sei es schwierig, für diese Menschen Angebote zu finden; diesbezüglich seien 
die Möglichkeiten beispielsweise in der Schweiz und in Österreich wesentlich besser. 
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5.1.3.2.3. Bedarf 

Eine der Befragten empfiehlt, dass insgesamt die Prävention von Erkrankungen viel früher 

ansetzen solle, vor allem bereits am Arbeitsplatz. 

Bei Bildungsmaßnahmen für Menschen mit Behinderung gebe es mehr besonderen 

Klärungsbedarf als nur im Hinblick auf einen möglichen technischen Bedarf: Es müsse 

herausgefunden werden, welche Bedingungen die Einzelnen benötigen. 

Es wird betont, dass die Weiterbildungseinrichtungen und -träger die Angebote und 

Finanzierungsmöglichkeiten noch stärker individualisieren müssten, um dem aktuellen 

Bedarf gerecht zu werden. Außerdem sollte es – auch im Hinblick auf die Erprobung der 

eigenen Leistungsfähigkeit – vor allem für Menschen mit einer gesundheitlichen Beein-

trächtigung bzw. Behinderung möglich sein, Verschiedenes auszuprobieren. 

Was bei Teilzeitangeboten noch fehle, seien unterschiedliche zeitliche Möglichkeiten zum 

Lernen97. In dieser Hinsicht sollten mehr Varianten angeboten werden. 

Auch weitere Aspekte des Lernarrangements sollten sinnvoll konzipiert werden. So 

plädiert eine Befragte für einen „Lernmethodenmix“ in Fortbildungen, der verschiedene 

Aspekte wie Emotion, Kommunikation, Motivation etc. anspräche. 

5.1.4. INTEGRATIONSFACHDIENSTE 

Die Integrationsfachdienste (IFD) der Integrationsämter haben die Aufgabe, Menschen mit 

Schwerbehinderung durch Beratung und Vermittlung dabei zu unterstützen, sich dauer-

haft in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. Angeboten wird auch ein berufs-

begleitender Dienst, um die Nachhaltigkeit der Vermittlung zu sichern. 

Mit Mitarbeiterinnen von Berliner Integrationsfachdiensten wurden persönliche und telefo-

nische Gespräche geführt. 

5.1.4.1. Zielgruppe 

Die Beratung und Vermittlung98 der befragten IFD-Mitarbeiterinnen suchen laut Aussagen 

ungefähr gleichviel Frauen wie Männer auf; viele der Frauen gehören zu den Alters-

klassen „40 bis 50“ Jahre und „50plus“ (z.B. auch 60-Jährige). 

Der kleinste Teil der Menschen sei von Geburt an behindert, und wenige der Menschen 

hätten eine „geistige Behinderung“. Der Anteil der Menschen mit psychischen 
                                                 
97 „Teilzeit“ würde immer nur auf einen verkürzten Tageszeitraum zwischen 09 und 17 Uhr 
bezogen; es gebe keine zeitlichen Alternativen, wie z.B. drei Tage pro Woche in vollem Umfang 
oder an fünf Tagen in den Abendstunden zu lernen. 
98 Die Vermittlung in Arbeit durch die IFD findet laut einer befragten Person fast ausschließlich in 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) statt. 
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Erkrankungen nehme nach wie vor zu, und viele der Kund/inn/en hätten eine psychische 

Behinderung und seien gleichzeitig langzeitarbeitslos99. 

5.1.4.2. Probleme 

Als Problem nennt eine Beraterin, dass viele der Kundinnen bereits eine regelrechte 

„Maßnahmekarriere“ hinter sich hätten, ohne dass eine echte Berufswegentwicklung 

stattgefunden habe. 

Ein zentrales Problem wird darin gesehen, dass insgesamt zu wenige berufliche 

Weiterbildungsmaßnahmen für Frauen mit Behinderung finanziert würden, obwohl bei 

„den Agenturen“ das Geld dafür vorhanden sei. 

Eine andere Person sieht die Nichtzugänglichkeit vieler Weiterbildungseinrichtungen für 

Menschen mit Behinderung als Problem an. Das gelte unter anderem auch für die Gruppe 

„schwerhöriger und gehörloser Menschen“, für die es einen eigenen IFD gibt. Dieser IFD 

teilte mit, dass diese Zielgruppe hinsichtlich verschiedener Aspekte in Bildung und Beruf 

besonders benachteiligt sei, allerdings über ein ausdifferenziertes Netzwerk von Familien-

hilfen, Anwält/inn/en, Ärzt/inn/en etc. verfüge, das auch die IFD kennen und nutzen wür-

den. Die Chancen auf eine betriebliche Weiterbildung seien für Menschen mit Hörbehin-

derungen aber geringer. 

Obwohl die Frauen und Männer mit Hörbehinderungen, die zu ungefähr gleichen Teilen in 

der IFD-Beratung und -Vermittlung vertreten sind, beruflich relativ gut qualifiziert seien, sei 

der Kenntnisstand zum jeweiligen Beruf nicht immer aktuell. Im Arbeitsleben selbst wür-

den Hörbehinderte durch das Nicht-Hören oder Wenig-Hören seltener einbezogen und 

bekämen „oft nicht alles mit“, beispielsweise wenn es um die Einführung neuer Technik, 

Software, Maschinen gehe. Die Welten zwischen Hörbehinderten und Nicht-Behinderten 

seien noch extrem getrennt. 

5.1.4.3. Bedarf 

Hinsichtlich Weiterbildungsmaßnahmen für Frauen mit Behinderung werden vor allem 

individuell angepasste Maßnahmen als sinnvoll erachtet. Befürwortet werden dabei ge-

zielte, modulare Maßnahmen. 

Als wichtiges Ziel einer Weiterbildung wird auch hier das Empowerment der Teilnehmer-

innen genannt. 

Da es besonders schwierig sei, Frauen mit niedrigen Qualifikationen in Arbeit zu vermit-

teln, gebe es hier einen großen Qualifizierungsbedarf. Denn Weiterbildung sei bei 

                                                 
99 Ca. 80-85 % der Personen, die eine Befragte berät, stehen im ALG-II-Bezug. 
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Arbeitslosigkeit oder bei einem Berufswechsel ein ganz zentraler Faktor dafür, in Arbeit zu 

gelangen. 

Außerdem gebe es einen besonderen Bedarf an Anschlussqualifikationen. Das läge zum 

Teil daran, dass die Ausbildung in der Regel in einer separaten Ausbildungseinrichtung 

und nicht in einem Betrieb durchgeführt würde. 

Flexible Zeitgestaltung und flexible Kostenteile in der Finanzierung einer Fortbildung 

werden gefordert, um bei Bedarf Teilzeit zu ermöglichen oder ggf. eine/n Dolmetscher/in 

zu finanzieren etc. Allerdings wird angegeben, dass zielgruppenspezifische Angebote 

äußerst sinnvoll seien, beispielsweise auch zur Kommunikationssicherung oder für Syn-

ergieeffekte. Die möglichst frühe Integration Hörbehinderter in die hörende Welt sei von 

großer Bedeutung, auch ausdrücklich mittels Peer Support und hinsichtlich beruflicher 

Qualifizierung durch praxis- und arbeitsmarktbezogene Weiterbildung. 

5.1.5. BERLINER BEZIRKS- UND SENATSEBENE 

5.1.5.1. Berliner Bezirksebene 

Auf Bezirksebene gibt es verschiedene Arbeitsgemeinschaften, der unterschiedliche 

Entscheider/innen aus Einrichtungen/Institutionen und Dienststellen für Menschen mit 

psychischen Beeinträchtigungen angehören, allerdings nehmen dort keine Betroffenen- 

oder Angehörigenvertreter/innen teil100. 

Ein dringender Bedarf an Qualifizierungsangeboten wird von einer befragten 

Arbeitsgemeinschaft vor allem im Hinblick auf psychisch beeinträchtigte Menschen 

gesehen, die im Zuverdienst stehen: Auf dieser Ebene fehlen beispielsweise 

Qualifizierungsbausteine/modulare Angebote zum Thema Bewerbungsstrategien etc. 

Geschlechtsspezifische Aspekte konnten in diesem Zusammenhang nicht umfassender 

diskutiert werden. 

Allgemein zuständig für die Belange behinderter Menschen auf Bezirksebene sind die 

„Bezirksbeauftragten für Menschen mit Behinderung“101. Konkrete Interviews zur Thematik 

der Studie konnten mit den Beauftragten jedoch nicht geführt werden, da alle 

angesprochenen Personen für nahezu sämtliche Belange behinderter Menschen in ihrem 

Bezirk zuständig sind und niemand explizit in Bezug auf berufliche Weiterbildung über 

Kenntnisse und Erfahrungen verfügte. 

                                                 
100 Die Anliegen der letztgenannten Gruppen werden nur indirekt – über die Akteurinnen/Akteure 
aus den Einrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen – einbezogen. 
101 Zum Zeitpunkt der telefonischen Anfragen im Rahmen der Studie waren diese Positionen in drei 
Berliner Bezirken nicht besetzt. 
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5.1.5.2. Senatsverwaltungen 

Im Rahmen der Studie wurden Gespräche mit Mitarbeiterinnen von zwei 

Senatsverwaltungen geführt: ein persönliches und ein telefonisches Interview. 

Die telefonische Interviewpartnerin der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und 

Soziales teilte mit, dass ihr kein besonderer Weiterbildungsbedarf von Frauen (und 

Männern) mit Behinderung bekannt sei bzw. dass sie über keine Informationen in dieser 

Hinsicht verfüge.102 Ihre Dienststelle sei zudem nicht für die Finanzierung entsprechender 

Maßnahmen und Projekte zuständig. Im Hinblick auf berufliche Maßnahmen bestehe 

keine Verantwortlichkeit auf Landesebene; es seien vielmehr die jeweiligen Kostenträger 

zuständig. 

Die Thematik „Behinderung“ müsse grundsätzlich differenziert erörtert werden, da sehr 

unterschiedliche Implikationen bestünden, je nachdem um welche Behinderungsart es 

sich handle, welcher Kontext vorliege etc. So könne auch der Weiterbildungsbedarf von 

Menschen mit Behinderungen nicht pauschal beurteilt werden. Die Befragte kritisierte, 

dass beispielsweise unter dem Aspekt „Barrierefreiheit“ häufig ausschließlich 

Mobilitätsbeeinträchtigungen verhandelt würden. 

Ein Aufgabenbereich ihrer Dienststelle umfasse aktuell das Feld „Bildungscoaching/ 

Lernbegleitung“ für Menschen ohne berufliche Qualifikation oder mit einem niedrigen 

Bildungsabschluss103: Es stellen sich laut Aussagen verschiedene Fragen, beispielsweise 

wie dieser Personenkreis für berufliche Qualifizierungen erreicht und motiviert werden 

kann. Dabei würden unter anderem Genderaspekte einbezogen und entsprechende 

differenzierte Beratungskonzepte erstellt und umgesetzt. 

Im persönlichen Gespräch mit Mitarbeiterinnen der Senatsverwaltung für Wirtschaft, 

Technologie und Frauen wurde das Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm erörtert, 

für das zum Frühjahr 2009 ein Masterplan erwartet wird. In diesem Programm ist die 

heterogene Gruppe „Frauen mit Behinderung“ bereits als Handlungsfeld definiert. Wie die 

Interviewpartnerinnen mitteilten, gebe es entsprechend bereits seit längerem 

Diskussionen auch innerhalb der Senatsverwaltung zu dieser Thematik, beispielsweise im 

Zusammenhang damit, dass alle (Aus-)Bildungsbereiche für Menschen mit Behinderung 

geöffnet werden sollten. Mit einer möglichen Umsetzung sehen die 

Gesprächspartnerinnen aktuell noch viele Fragen verbunden. 

                                                 
102 Handlungsbedarf wurde allerdings hinsichtlich der Weiterentwicklung integrativer Ansätze an 
allgemeinbildenden Schulen gesehen und in Bezug auf den Ausbau der Schnittstellenarbeit 
zwischen den Sozialgesetzbereichen. 
103 Dies stehe auch in Zusammenhang mit der Konzeption der Bundesregierung zum Lernen im 
Lebenslauf. 
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5.1.5.2.1. Probleme 

Es bestehe laut der persönlichen Interviewpartnerinnen vor allem eine 

Schwellenproblematik am Übergang „Ausbildung – Beruf“ bei jungen Frauen, die zum Teil 

reguläre Ausbildungen absolvieren (abhängig von der Behinderungsart). Im 

hauswirtschaftlichen Bereich und in der Altenpflege gebe es beispielsweise aktuell Bedarf, 

aber häufig gelinge der Übergang in den Arbeitsmarkt nicht. Eine ähnliche 

Schwellenproblematik bestehe bereits beim Übergang „Schule – Ausbildung“. Der Verein 

Berliner Zentrum für selbstbestimmtes Leben e.V. biete in dieser Hinsicht Unterstützung 

für und von Menschen mit Behinderung an. 

Als problematisch hinsichtlich bestehender Weiterbildungsangebote benennen die 

Befragten, dass die Auswahl an Berufsfeldern speziell für Frauen mit Behinderung 

äußerst begrenzt sei. Frauen im Allgemeinen, aber vor allem behinderten Frauen ständen 

nur sehr wenige Berufsbereiche zur Verfügung; ihnen würden im Bereich der beruflichen 

Weiterbildung nach wie vor fast nur traditionelle, sogenannte „Frauenberufe“ angeboten. 

Erschwerend komme hinzu, dass beispielsweise die Standorte der 

Berufsförderungswerke (BFW) nicht immer wohnortnah seien. Eine separierte 

Unterbringung in den BFW-Internaten bedeute für die Frauen eine Trennung von ihrem 

üblichen Lebensumfeld. 

Welche Fortbildungen und Arbeitsplätze Frauen mit Behinderung jeweils angeboten 

würden, sei auch immer dadurch bedingt, was zu dem jeweiligen Zeitpunkt nachgefragt 

würde. Allerdings seien die Teilhabechancen eher gering, wenn ein Bereich gute 

Arbeitsmarktchancen bietet, da dann in der Regel Nicht-Behinderte bevorzugt würden. 

Bestehe ein sehr großer Bedarf, würden kurzzeitig auch behinderte Frauen einbezogen. 

Diese angesprochenen Probleme hängen laut der Befragten vor allem damit zusammen, 

dass Frauen mit Behinderung von den allgemeinen gesellschaftlichen Problemen immer 

am stärksten betroffen seien; z.B. beträfen die bei Frauen insgesamt niedrigeren 

Einkommen behinderte Frauen noch stärker oder bei hoher Arbeitslosigkeit würden vor 

allem Frauen mit Behinderung vom allgemeinen Arbeitsmarkt verdrängt etc. 

Zudem bestünden auf allen gesellschaftlichen Ebenen Doppelstrukturen für behinderte 

Frauen, das heißt es gebe nach wie vor von Nicht-Behinderten getrennte Strukturen für 

Frauen mit Behinderung. Das zeige sich beispielsweise in der Nicht-Einbeziehung 

behinderter Frauen bei den allgemeinen Beratungs- und Weiterbildungsangeboten, und 

das würde ebenfalls deutlich durch Sonderstrukturen beispielsweise in der Bundesagentur 

für Arbeit, wo für behinderte Menschen in der Regel Reha-Berater/innen zuständig seien. 

Der Fokus in der Beratung liege dann auf der Behinderung, und es würde zu wenig 
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geschaut, was die Frauen im Einzelnen für (fachliche) Fähigkeiten, Erfahrungen, 

Vorstellungen und Wünsche haben. 

5.1.5.2.2. Bedarf 

Einen großen Bedarf sehen die Gesprächspartnerinnen hinsichtlich innovativer, 

wohnortnaher Weiterbildungsangebote für behinderte Frauen, damit sie in ihrem üblichen 

Lebensumfeld Möglichkeiten erhielten, Fuß zu fassen bzw. sich beruflich weiter zu 

entwickeln. 

Empfohlen wird, Aus- und Weiterbildung betrieblich oder zumindest betrieblich 

angebunden durchzuführen, um die Chancen auf einen Arbeitsplatz nach der 

Qualifizierungsmaßnahme bzw. Ausbildung zu erhöhen. Verstärkt sollten auch innovative 

Lernarrangements entwickelt/einbezogen werden, z.B. auch Blended Learning-Angebote 

als Standard, um die Möglichkeiten für Frauen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen zu 

verbessern. 

Die immer noch für Behinderte existenten Doppelstrukturen in Schule, Beruf und 

Ausbildung sowie die Trennung zwischen Behinderten und Nicht-Behinderten in der 

beruflichen Bildung müssten aufgelöst werden. Die öffentliche Präsenz und 

gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung müsste selbstverständlich 

werden. Notwendig erscheint den Interviewpartnerinnen in diesem Zusammenhang die 

Konzeption adäquater Weiterbildungsangebote, an deren Konzeption Frauen mit 

Behinderung aktiv mitwirken müssten. Außerdem müsste eine adäquate Ansprache der 

Zielgruppe erfolgen. Dabei gehe es darum, überhaupt erst einmal nach außen zu 

kommunizieren, unter welchen Aspekten die jeweilige Einrichtung barrierearm sei104. 

Frauen mit Behinderung müssten einerseits in die allgemeinen Angebote einbezogen 

werden. Andererseits müssten für sie spezielle berufliche Maßnahmen, die 

zukunftsträchtige Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt bieten, entwickelt und umgesetzt 

werden. Dazu würden auch berufliche Auswahlmöglichkeiten benötigt. 

Außerdem wird gefordert, dass für behinderte Mädchen und Frauen 

Berufsberatungsangebote zur Verfügung gestellt werden, in denen eine langfristige 

Berufswegplanung auch unabhängig von der Behinderung möglich ist. 

                                                 
104 Als ein positives Beispiel nennt eine der Befragten das Projekt „Mit Kraft und Perspektive“ für 
behinderte Frauen, das aktuell von LIFE e.V. in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk behinderter 
Frauen Berlin e.V. und KOBRA durchgeführt wird. 
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5.1.6. REHA-TRÄGER UND JOBCENTER 

Hauptträger für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind die Bundesagentur für 

Arbeit und die Deutsche Rentenversicherung. Außerdem sind die Unfallversicherungen 

und Berufsgenossenschaften zuständig. Die Berliner JobCenter sind keine Reha-Träger, 

aber sie übernehmen für ihre Kund/inn/en die Finanzierung einer Teilhabemaßnahme. 

Bei der Befragung im Rahmen dieser Studie wurden mehrere Mitarbeiter/innen einer 

Arbeitsagentur, eine Reha-Beraterin der Deutschen Rentenversicherung Bund und 

Mitarbeiter/innen verschiedener JobCenter einbezogen. 

5.1.6.1. Bundesagentur für Arbeit 

Bei einer Berliner Arbeitsagentur wurde ein Interview mit drei Personen geführt, die für die 

Bereiche Reha-Beratung, Reha-Vermittlung und Chancengleichheit am Arbeitsmarkt 

zuständig sind. 

Die Reha-Berater/innen und -Vermittler/innen der Bundesagentur für Arbeit beraten ihre 

Kund/inn/en hinsichtlich allgemeiner und spezieller Weiterbildungseinrichtungen. Als eine 

sehr wichtige Einrichtung im Rahmen von Teilhabemaßnahmen wurde im Interview das 

Berufsförderungswerk genannt, da dort eine umfassende soziale, psychologische und 

medizinische Begleitung während einer Maßnahme angeboten werde. Auch in Einrichtun-

gen außerhalb Berlins würden Vermittlungen vorgenommen, z.B. für Menschen mit einer 

sehr „starken“ Behinderung. Allerdings würden im ersten Schritt in der Regel die allge-

meinen Bildungsträger angesprochen. 

Im Vordergrund stehe bei der Vermittlung in eine Weiterbildung die Passgenauigkeit. 

5.1.6.1.1. Zielgruppe 

In die Reha-Beratung der Arbeitsagenturen kommen erwerbslose Menschen mit 

(Schwer)Behinderung; laut der Befragten haben die Kund/inn/en sehr unterschiedliche 

Behinderungsarten. Bei den Frauen, die in die Beratung kommen, nehmen vor allem die 

Krebserkrankungen und psychischen Erkrankungen zu. 

Für die Mitarbeiter/innen der Bundesagentur für Arbeit stelle die Beratung und/oder Ver-

mittlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Suchterkrankungen eine 

besonders große Herausforderung dar, da diese Kund/inn/en häufig psychisch instabil 

seien und vereinzelt auch Absprachen nicht eingehalten oder Maßnahmen abgebrochen 

würden. 

Die meisten der behinderten Frauen übten früher Pflegeberufe aus. In vielen Fällen seien 

die Frauen auch im Nicht-Leistungsbezug bei der Bundesagentur für Arbeit, da sie häufi-

ger berufliche Unterbrechungen hätten als Männer. 
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5.1.6.1.2. Probleme 

Ein Problem sehen die Befragten hinsichtlich der Passung von Weiterbildungsinhalten 

und realen Anforderungen in den Unternehmen: Die Rehabilitand/inn/en würden in der 

Qualifizierungsmaßnahme oft nicht das lernen, was konkret genug sei für den Arbeits-

markt. So fehlen beispielsweise SAP-Weiterbildungsangebote für die Bereiche Steuer und 

Büro. 

Da bei Bildungsmaßnahmen der Fokus immer auf der Integration in Arbeit liegen müsse, 

könnten wiederum Passungsprobleme entstehen. Ein Hauptproblem aller Reha-Träger 

liege in einer treffenden „Arbeitsmarktvorschau“. 

5.1.6.1.3. Bedarf 

Die Befragten sehen einen Bedarf an Teilzeitangeboten für Menschen mit Behinderung. 

Dazu wäre es laut Aussagen notwendig, dass die Weiterbildungseinrichtungen verstärkt 

Qualifizierungsmaßnahmen in Teilzeit anbieten würden. Zudem sollten Blended Learning- 

und E-Learning-Angebote ausgebaut und als Weiterbildungsmöglichkeit angenommen 

werden. Als ein positives Beispiel für ein E-Learning-Lernarrangement wird das Virtuelle 

Berufsbildungswerk im Annastift Hannover genannt105. 

Als äußerst sinnvoll werden individualisierte Projekte/Maßnahmen106 angesehen. Empfoh-

len wird beispielsweise das Projekt „EnterAbility“107. Vor allem werden auch betriebliche 

Umschulungsmaßnahmen als aussichtsreich für eine dauerhafte Reintegration in den 

allgemeinen Arbeitsmarkt betrachtet. 

5.1.6.2. Deutsche Rentenversicherung Bund 

Die Deutsche Rentenversicherung als Reha-Träger übernimmt auf Antrag gegebenenfalls 

Kosten für Teilhabemaßnahmen für Personen, die eine versicherungspflichtige 

Beschäftigung von mindestens 15 Jahren (oder 180 Kalendermonaten) nachweisen 

können. 

Die Reha-Berater/innen der Deutschen Rentenversicherung Bund informieren und 

beraten die Versicherten über beruflicher Weiterbildung (Fortbildung und Umschulung), 

um (neue) berufliche Wege, beispielsweise nach einer Erkrankung, aufzuzeigen108. 

                                                 
105 www.annastift.de/cfscripts/main_bereiche_bbw.cfm Stand 08/2008 
106 Individualisierte Maßnahmen werden im Gegensatz zu Gruppenmaßnahmen betrachtet, und 
erstere werden von den Befragten bevorzugt. 
107 siehe dazu Kapitel 7 des hier vorliegenden Berichts 
108 Beraten werden die Versicherten auch im Hinblick auf die Möglichkeiten des Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements (BEM). 
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Im ersten Schritt der Reha-Beratung würde der Antrag auf Leistungen zur Teilhabe 

gestellt. Sei dieser bewilligt, würde in der Beratung geklärt, wie es weitergehen sollte. 

Hinsichtlich der Auswahl einer geeigneten Weiterbildungseinrichtung empfehle die 

Beraterin den Versicherten, sich vorab immer die Einrichtungen selbst anzuschauen, um 

die (Zugangs-)Bedingungen einschätzen zu können. 

Aktuell setze sich die Deutsche Rentenversicherung Bund für mehr Barrierefreiheit in den 

Einrichtungen/Institutionen ein. 

Für die Wiedereingliederung von Versicherten arbeiten die Reha-Berater/innen der 

Deutschen Rentenversicherung unter anderem mit Unternehmen, mit den 

Integrationsfachdiensten, dem Zentrum für Blinde sowie den Arbeitsagenturen 

zusammen. 

Während einer beruflichen Qualifizierungsmaßnahme, üblicherweise in Vollzeit, kann laut 

Aussagen den behinderten Versicherten Übergangsgeld von der Deutschen 

Rentenversicherung gezahlt werden. Außerdem kann besonderer Bedarf (z.B. ein 

leidensgerechter Stuhl) während einer Maßnahme finanziert werden. Welche 

Weiterbildung infrage komme, hinge unter anderem vom gesundheitlichen Zustand der 

Person ab. Bei psychischen Beeinträchtigungen müsse häufig im ersten Schritt eine 

Stabilisierung erfolgen. 

Bei vielen Behinderungsarten würden auf die jeweilige Behinderungsart spezialisierte 

Weiterbildungseinrichtungen empfohlen. Ansonsten würden auch allgemeine 

Weiterbildungseinrichtungen einbezogen. 

5.1.6.2.1. Zielgruppe 

Die Versicherten, die in die Reha-Beratung kommen, seien ab 30 Jahre aufwärts alt und 

hätten verschiedene Behinderungsarten. Viele hätten eine Wirbelsäulenerkrankung, 

allerdings würden die psychischen Erkrankungen zunehmen. 

Die Frauen mit Behinderung bzw. Beeinträchtigung kommen laut der Befragten 

überwiegend aus den Berufsgruppen Erzieherin, Krankenschwester und Verkäuferin. 

Eher wenige der Versicherten in der Reha-Beratung hätten einen Hochschulabschluss. 

Teilweise würden auch Versicherte ohne Abschluss oder mit niedriger Qualifizierung 

beraten, was eine große Herausforderung für die Beraterin darstelle. 

5.1.6.2.2. Probleme 

Seit der Hartz IV-Gesetzgebung habe sich die Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen 

erheblich verschlechtert, was auf Kosten der Versicherten gehe. Zwar erhielten die Reha-

Berater/innen noch die aktuellen Arbeitsmarktdaten durch die Bundesagentur für Arbeit 
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und nutzten den technischen Beratungsdienst, aber sie arbeiten laut der Befragten nicht 

mehr direkt mit den Arbeitsagenturen zusammen, um die einzelnen „Reha-Fälle“ zu 

besprechen. Die Bundesagentur für Arbeit habe seit Inkrafttreten von Hartz IV die 

vormalige Zusammenarbeit „fallengelassen“. Die Befragte sagte, dass sie die zuständigen 

Mitarbeiter/innen zum Teil nicht einmal mehr telefonisch erreiche. 

5.1.6.2.3. Bedarf 

Es wird ein dringender Bedarf gesehen, den Kontakt und die Zusammenarbeit zwischen 

den Arbeitsagenturen und der Deutschen Rentenversicherung wieder zu verbessern. 

Bei der Bewilligung einer Maßnahme solle zukünftig weniger auf die Kosten als vielmehr 

auf die Qualität geachtet werden, denn viele der kostengünstigen Maßnahmen seien eher 

von geringer Qualität. 

5.1.6.3. Berliner JobCenter 

Die JobCenter sind in Bezug auf berufliche Weiterbildung die Anlaufstellen und bewilli-

genden und fördernden Institution für alle Frauen, die im ALG-II-Bezug stehen. Bei Bedarf 

wird eine Feststellung vorgenommen, ob eine berufliche Weiterbildungsmaßnahme in 

Anspruch genommen werden könnte. Kommen Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeits-

leben für eine Kundin infrage, ist das JobCenter nicht Reha-Träger, arbeitet jedoch im 

Falle anerkannter Rehabilitandinnen mit den jeweils zuständigen Reha-Trägern zusam-

men und übernimmt die Kosten.109 

Die Angelegenheiten von Menschen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung ohne einen 

offiziell anerkannten Grad der Behinderung werden beim JobCenter bearbeitet. 

Seit dem Jahr 2005 sind beim JobCenter für Menschen mit mehreren sogenannten Ver-

mittlungshemmnissen110, wobei als ein Hemmnis auch eine Behinderung fungieren kann, 

die Fallmanager/innen zuständig. Menschen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung 

und auch anerkannt (Schwer-) Behinderte werden aber nicht automatisch zum Fallmana-

gement weitergeleitet, sondern es müssen zusätzliche Vermittlungshemmnisse gegeben 

sein. 

Eine der Hauptaufgaben der Fallmanager/innen bestehe darin, die Voraussetzungen für 

eine Vermittlung in Arbeit zu schaffen („Beschäftigungsorientierung“). Die Beratung durch 

                                                 
109 Als weitere Unterstützung steht den JobCentern laut Aussagen ein technischer Beratungsdienst 
zur Verfügung, ebenso können die medizinischen und psychologischen Fachdienste der 
Bundesagentur für Arbeit zu Rate gezogen werden – jeweils im Zusammenhang mit einer 
Bewilligung von Teilhabeleistungen. 
110 Als Vermittlungshemmnisse gelten unter anderem: Behinderung, Suchterkrankung, Probleme 
mit dem sozialen Umfeld, Schulden. 
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Fallmanager/innen erfolge dabei allerdings nur bei Einwilligung der/des jeweiligen 

Kund/inn/en und sei nicht langfristig angelegt. 

Die Fallmanager/innen verfügen laut Aussagen im Gegensatz zu den regulären Bera-

ter/inne/n über ein spezielles Fachwissen hinsichtlich zielgruppenspezifischer Proble-

matiken, Bedürfnisse und Angebote. 

5.1.6.3.1. Zielgruppe 

Die beeinträchtigten Kund/inn/en des Fallmanagements weisen laut einer Befragten sehr 

unterschiedliche Arten von Beeinträchtigungen bzw. Behinderungen auf: Viele Menschen 

hätten eine körperliche Beeinträchtigung, wie beispielsweise eine Erkrankung am Skelett 

oder an der Wirbelsäule, oder eine psychische Beeinträchtigung, wobei diese in den 

letzten Jahren zugenommen hätten. Die Mitarbeiterin eines JobCenters ist speziell für 

Menschen mit Sinnesbehinderung zuständig. 

Die Altersspanne der Fallmanagement-Kund/inn/en liege zwischen Anfang 20 und Mitte 

50 Jahren, hinsichtlich der Berufs- bzw. Bildungsabschlüsse handle es sich in der Regel 

um Personen mit Berufserfahrung in einem Ausbildungsberuf, zum Teil seien auch Stu-

dienabbrecher/innen dabei. 

Die Heterogenität der sozialen Verhältnisse in den Berliner Bezirken spiegelt sich in der 

Zusammensetzung der JobCenter-Kund/inn/en wider: Eine befragte Mitarbeiterin schätzt 

die Kund/inn/en des Bezirks, in dem sie arbeitet, als überdurchschnittlich qualifiziert und 

hinsichtlich ihres Bedarfs an Weiterbildung als eher fordernd und anspruchsvoll ein. Bei 

anderen JobCentern seien es im Gegensatz dazu verhältnismäßig viele niedrig Qualifi-

zierte und Personen ohne einen Bildungsabschluss. In diesen Fällen seien mehr Erstaus-

bildungen oder anders orientierte Weiterbildungsangebote erforderlich. 

5.1.6.3.2. Probleme 

Kritisch im Hinblick auf die vorhandenen Angebote in Berlin für Frauen mit Behinderung 

haben sich die Mitarbeiterinnen der online befragten JobCenter geäußert, von denen drei 

mitteilten, das Angebot entspräche nur teilweise dem Qualifizierungsbedarf der Frauen, 

und es würden spezielle Angebote für verschiedene Behinderungsarten fehlen. Explizit 

bemängelt wird beispielsweise, dass Angebote für seh- und hörgeschädigte Menschen 

fehlen würden. Außerdem verfügten viele Weiterbildungseinrichtungen nicht über einen 

barrierefreien Zugang. Die Ausstattung der Weiterbildungseinrichtungen sei technisch 

häufig ungenügend, um den jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden. Daneben 

thematisierte eine Befragte, dass es für sie selbst, aber auch für die Kundinnen, häufig 

nicht ersichtlich sei, wie es um die Barrierefreiheit der einzelnen Bildungsträger stehe. 



 62

Als problematisch wird auch benannt, dass es in Einzelfällen einen dringenden Bedarf an 

Hilfsmitteln gebe, der über das reguläre ALG II nicht finanziert werden könne, und dass 

trotzdem keine Finanzierung über Teilhabeleistungen bewilligt werde. 

5.1.6.3.3. Bedarf 

„Zeitlich flexible Lernarrangements“ formulieren die meisten der online befragten Job-

Center-Mitarbeiterinnen als Anforderung an eine Weiterbildung für Frauen mit einer 

gesundheitlichen Beeinträchtigung. 

Als Anliegen wurde in einem Interview genannt, dass es in jedem JobCenter eine Stelle 

für Menschen mit Schwerbehinderung geben sollte, um den zum Teil besonderen Be-

ratungs- und Vermittlungsanforderungen entsprechen zu können. 

Außerdem wurde die Einrichtung einer Ausleihstelle für technische Hilfsmittel vorge-

schlagen, und dass die Weiterbildungseinrichtungen genaue Angaben zur Barrierefreiheit 

leichter zugänglich machen sollten. 

5.1.7. UNTERNEHMEN 

Drei der im Folgenden einbezogenen Unternehmen zählen zu den derzeit zehn größten 

Arbeitgeber/inne/n in Berlin. Ein weiteres Interview wurde mit dem Geschäftsführer einer 

Integrationsfirma geführt, die zu den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) gehört. 

Die Schwerbehindertenbeauftragten und Vertrauenspersonen der Unternehmen bieten 

längerfristige Beratung111, Unterstützung und Begleitung für gesundheitlich beeinträchtigte 

Mitarbeiter/innen an. Dabei arbeiten sie teilweise eng mit den Rentenversicherungs-

trägern, dem Integrationsamt und den Integrationsfachdiensten (IFD)112 zusammen, mit 

den IFD beispielsweise im Hinblick auf eine Beratung für die Ausstattung von Arbeits-

plätzen oder für Hilfsmittel. Eine Befragte betont die enge Zusammenarbeit mit dem 

betriebsärztlichen Dienst, auch im Hinblick auf psychologische Aspekte. 

Die Schwerbehindertenbeauftragten und Vertrauenspersonen für behinderte Beschäftigte 

empfehlen den Mitarbeiter/inne/n häufig, einen Schwerbehindertenausweis zu bean-

tragen, da sie damit unter einen besonderen Kündigungsschutz fallen. 

5.1.7.1. Frauen mit Behinderung in Unternehmen 

Das erste Unternehmen hat laut der Befragten aktuell einen Anteil an schwerbehinderten 

oder gleichgestellten Beschäftigten von 9,2 %. Der Frauenanteil liege bei rund 80 %, was 
                                                 
111 auch Suchtberatung 
112 Eine Befragte findet es problematisch, dass die Wartezeiten bei den Integrationsfachdiensten 
zum Teil sechs bis acht Wochen betragen. 
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885 behinderten Mitarbeiterinnen entspräche. Diese seien überwiegend in den Bereichen 

Pflege und Verwaltung tätig, und ein nicht geringer Teil arbeite im Bereich Reinigung oder 

Küchenservice113. 

Die überwiegenden Behinderungen seien Wirbelsäulenerkrankungen und psychische 

Beeinträchtigungen (z.B. Depressionen). Häufig handle es sich um 

Mehrfachbehinderungen. 

Der Altersdurchschnitt aller Beschäftigten liege bei 45 – 47 Jahren, was den hohen Anteil 

an Wirbelsäulenerkrankungen erkläre114. Zunehmend träten auch Erkrankungen wie 

Diabetes, Migräne, Hautleiden, Fettstoffwechselkrankheiten und HIV auf. 

Im zweiten Unternehmen sind die Befragten in einem Firmenstandort tätig, in dem laut 

Aussagen ca. 100 schwerbehinderte oder gleichgestellte Beschäftigte (Frauen und 

Männer) arbeiten, was einem Anteil behinderter Mitarbeiter/innen von rund 5 % an der 

Gesamtbelegschaft dieses Standortes entspräche. 

Der Frauenanteil an der Gesamtbelegschaft in diesem Unternehmensbereich liege bei 

knapp 20 % (ca. 400 Frauen); davon seien 22 weibliche Beschäftigte mit Behinderung 

(5,5 %) und sieben von Behinderung bedrohte Mitarbeiterinnen (1,75 %). Die Frauen 

seien überwiegend in den Bereichen Verwaltung und Küche oder als Betriebskranken-

schwester tätig115. 

Die Behinderungsarten bei den Frauen seien Erkrankungen des Bewegungsapparats, 

Krebs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychische Beeinträchtigungen, Sinnesbeein-

trächtigungen (Hören/Sehen), Diabetes und andere116. 

Die meisten der behinderten Mitarbeiterinnen seien zwischen 39 und 58 Jahre alt. 

Im dritten Unternehmen117 waren im Jahr 2007 knapp 8 % der Belegschaft behinderte 

Beschäftigte, wobei der Frauenanteil bei 33 % lag118. 

Über Behinderungs- bzw. Erkrankungsarten und geschlechtsspezifische Unterschiede 

konnte in Ermangelung entsprechender Erhebungen keine Aussage gemacht werden. 

Allerdings würden geschlechtsspezifische Daten zu den Altersspannen erhoben: Von den 

behinderten Mitarbeiterinnen seien 16 % zwischen 30 und 39 Jahre alt. Der größte Anteil 

                                                 
113 Viele Schwerbehinderte aus den Bereichen Reinigung und Küche sind laut Aussage Frauen mit 
Migrationshintergrund. 
114 Der größte Teil der behinderten Mitarbeiterinnen ist laut Aussagen erst während der 
Arbeitsphase erkrankt. 
115 Dabei sind laut Aussagen insgesamt im Unternehmen mehr Frauen in Büro- und 
Verwaltungsbereichen und Männer häufiger im gewerblichen Bereich tätig. Außerdem habe aktuell 
nur ein männlicher Beschäftigter mit Behinderung eine Führungsposition inne. 
116 Die Beschäftigten gehen laut Aussagen sehr unterschiedlich mit der eigenen Erkrankung bzw. 
Behinderung um: manche eher offensiv, andere möchten es nicht thematisieren. 
117 schriftliche Teilnahme an der Befragung 
118 Dabei handelt es sich relativ gleichwertig um Ersteinstellungen und Wiedereingliederungen. 
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der behinderten Mitarbeiterinnen (42 %) sei zwischen 40 und 49 Jahre alt, 35 % seien 

zwischen 50 und 59 Jahre alt. Im Vergleich zu den behinderten männlichen Beschäftigten 

seien die behinderten bzw. erkrankten Frauen durchschnittlich jünger119. 

Es wurde mitgeteilt, dass das Unternehmen weitestgehend Büroarbeitsplätze anbiete. 

Dabei seien Beschäftigte mit Behinderung in allen Bereichen tätig und geschlechtsspezi-

fische Besonderheiten seien im Allgemeinen nicht festzustellen. 

5.1.7.2. Qualifizierungsmaßnahmen und Programme 

Ein Schwerpunkt liege aktuell in der Umsetzung des „Betrieblichen Eingliederungs-

managements“ (BEM) in Unternehmen, das dazu diene, krankheitsbedingte Kündigungen 

zu vermeiden. Die Vertrauenspersonen/Beauftragten leiten das BEM in die Wege und 

nehmen dazu als erstes Kontakt mit den Beschäftigten auf, die länger als 6 Wochen im 

Jahr krankheitsbedingt fehlen. 

„Manchmal reicht zum Beispiel schon ein höhenverstellbarer Stuhl aus, um eine 

Beeinträchtigung einzudämmen.“ 

Der Wiedereinstieg am Arbeitsplatz werde nach dem Hamburger Modell, einem unter 

anderem zeitlich gestaffelten Einstieg, organisiert. Dabei könnten die einzelnen Zeiträume 

nach Bedarf (und Rücksprache mit dem betriebsärztlichen Dienst) auch ausgeweitet bzw. 

verkürzt werden. Auf Nachfrage sehen zwei der Interviewpartnerinnen keinen 

geschlechtsspezifischen Bedarf im Zusammenhang mit dem BEM. Allerdings würden 

Frauen insgesamt sehr positiv auf die Unterstützung durch die Vertrauenspersonen rea-

gieren. 

Finanziert würden Qualifizierungsmaßnahmen und Programme für behinderte 

Beschäftigte durch das Unternehmen selbst und teilweise durch Fördermittel. Zudem 

würden leidensgerechte Arbeitsplätze geschaffen. 

In einem Unternehmen würden vorwiegend Programme zur Qualifizierung im 

bestehenden Arbeitsumfeld durchgeführt (seltener Umschulungen). Dabei würden die 

behinderungsbedingten Qualifizierungen am Arbeitsplatz weitgehend durch 

hochqualifizierte externe Anbieter/innen durchgeführt. Inhalt seien Qualifizierungen in der 

bestehenden Tätigkeit, Vertiefung der Kenntnisse, Verbesserung des 

Kommunikationsverhaltens und Persönlichkeitsentwicklung. 

Im Rahmen von Frauenförderung im Unternehmen bestünden gesonderte Angebote für 

Frauen, allerdings sei dies unabhängig von einer Behinderung. 

                                                 
119 Im Vergleich dazu die männlichen Beschäftigten: 10 % sind zwischen 30 und 39, 37 % sind 
zwischen 40 und 49 und 45 % sind zwischen 50 und 59 Jahre alt. 
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In einem anderen Unternehmen würde das betriebseigene Fortbildungszentrum genutzt, 

wo Schulungen von internen und externen Trainer/inne/n durchgeführt würden, 

beispielsweise zum Thema Arbeitsplatzsicherheit oder für Betriebsärztinnen/-ärzte zum 

Thema „psychische Erkrankungen“. 

5.1.7.3. Probleme 

Von einigen Schwerbehindertenbeauftragten wird die mangelnde Aufgeschlossenheit und 

Sensibilität seitens der Unternehmensleitung für das Thema Betriebliches Eingliederungs-

management (BEM) beklagt. In Bezug auf die Führungspositionen wird bemängelt, dass 

dort grundsätzlich wenig Sensibilität für das Thema Behinderung vorhanden sei (es sei 

denn, jemand habe z.B. selbst ein behindertes Familienmitglied). 

Außerdem sei die Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen und der Deutschen Renten-

versicherung schlecht: Die Befragten hätten dort keine direkten Ansprechpartner/innen, 

müssten sich zeitaufwändig durchtelefonieren etc. Mit den Berliner JobCentern gebe es 

keine Zusammenarbeit. 

Es wird bemängelt, dass die Umschulungen viel zu häufig im Schnellverfahren 

durchgeführt und immer stärker gekürzt würden, und dass zudem die 

Wiedereingliederungen nicht gut verliefen. 

5.1.7.4. Bedarf 

Um die Chancen für Frauen mit Behinderung auf eine langfristige Integration in den 

Arbeitsmarkt zu verbessern, empfiehlt ein Unternehmen, durch integrierte Schulaus-

bildung an Regelschulen möglichst früh mit der Integration anzusetzen. 

Ein anderes Unternehmen habe einen dringenden Bedarf an einer Verbesserung der 

Zusammenarbeit (direkte Ansprechpartner/innen etc.) mit der Bundesagentur für Arbeit, 

der Deutschen Rentenversicherung und den JobCentern. 

Außerdem bestehe ein dringender Bedarf, dass die Bearbeitungszeit der Anträge auf 

Schwerbehindertenanerkennung verkürzt würde, um die Zeit, in der den jeweiligen Be-

schäftigten noch regulär gekündigt werden könnte, zu verkürzen. 

Wichtig im Hinblick auf Qualifizierungsmaßnahmen sei es vor allem, dass diese möglichst 

individuell arrangiert werden könnten. Es müsste außerdem weitere Möglichkeiten einer 

Arbeitsplatzänderung geben, z.B. dass Beschäftigte aus Nachtschichten ausgegliedert 

werden könnten, oder dass die Möglichkeit für Mütter/Väter bestehe, über einen 

befristeten Zeitraum ihre Arbeitszeit zu reduzieren. 
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5.1.7.5. Integrationsfirma 

Integrationsfirmen bieten Arbeitsangebote vor allem für Menschen mit Behinderung. 

Die Motivation einer Integrationsfirma sei, den „fitteren Behinderten“ eine Möglichkeit zu 

geben, zu arbeiten und dabei gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Dazu sei es 

notwendig, eine veränderte Sichtweise auf Menschen mit Behinderung zu entwickeln – es 

gehe also auch um ein anderes Menschenbild in Unternehmen. 

Die befragte Firma sei barrierearm ausgestattet, und bei Bedarf würden technische 

Anpassungen vorgenommen. Sie arbeite mit den Arbeitsagenturen, JobCentern und 

berufsbegleitenden Diensten der Integrationsfachdienste zusammen, und es gebe einen 

engen Verbund der Integrationsunternehmen. 

5.1.7.5.1. Zielgruppe 

In dem Firmenzweig des befragten Integrationsunternehmens arbeiten laut des Befragten 

67 % Schwerbehinderte, die unterschiedliche Behinderungen hätten. Oft liege eine 

Mehrfachbehinderung vor, zu der laut Aussage häufig noch soziale Probleme und Sucht 

oder Schulden hinzukommen würden. 

In der Regel hätten die Mitarbeiter/innen einen mittleren Abschluss 

(“Facharbeiterbereich“) und/oder auch Berufserfahrung. 

In der befragten Integrationsfirma gebe es eine „ortsübliche“ Entlohnung. 

5.1.7.5.2. Probleme 

Problematisch findet es der Gesprächspartner, dass die Mitarbeitenden oft unrealistische 

Selbsteinschätzungen hätten. Die Behinderung verschlechtere sich häufig im Lauf der 

Beschäftigung, die Arbeitszeit könne auf Dauer zu lang sein, es würden Schulden 

angehäuft durch Kredite. Auch Partnerschaften, die sich am Arbeitsplatz entwickeln, 

würden gelegentlich soziale Probleme mit sich bringen. 

5.1.7.5.3. Bedarf 

Die Möglichkeiten für eine Assistenz am Arbeitsplatz sollten mehr genutzt werden. Das 

würde derzeit noch zu starr gesehen. Die Kostenträger sollten im Allgemeinen flexibler 

agieren. 

Zudem müssten die gesellschaftlichen Strukturen, die es für Nicht-Behinderte gebe, auch 

für Menschen mit Behinderung geöffnet werden. 

Es wird ein zunehmender Bedarf an Werkstattplätzen prognostiziert, da sich ein großer 

Teil der Menschen mit Behinderung besser für die Werkstatt als für den allgemeinen 

Arbeitsmarkt eigne. Dabei werden sich laut Aussage die Werkstätten auch zukünftig 
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weiter verändern: Sie würden eher wie Integrationsfirmen werden und neue, breiter 

gefächerte Angebote machen müssen. 

5.1.7.6. Exkurs Werkstätten für behinderte Menschen 

Eine wichtige Möglichkeit für Bildung und Arbeit für Menschen, „die wegen Art oder 

Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt beschäftigt werden können“, sind die Werkstätten für behinderte Menschen 

(WfbM). Sie haben diesen Männern und Frauen „eine angemessene berufliche Bildung 

und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt aus dem 

Arbeitsergebnis anzubieten“120: Da die Zahl der Menschen, die in diesen Einrichtungen 

arbeiten und lernen, in den letzten Jahren auch in Berlin kontinuierlich gestiegen ist und 

noch weiter ansteigen wird, sollen diese Frauen auch hier nicht unerwähnt bleiben.121  

Zahlenmäßig sind Frauen bundesweit mit 42 % in den Werkstätten eher unterrepräsen-

tiert, bleiben dort jedoch überproportional häufig, „ohne Chance, in den ersten Arbeits-

markt zu gelangen.“ Die Situation in den Werkstätten wird als „wenig frauengerecht“ 

eingeschätzt, „zudem behinderte Frauen vorrangig in typische Frauenberufe gedrängt 

werden, in denen sie manchmal gar nicht arbeiten möchten“122. 

Die geringe Durchlässigkeit des Werkstattsystems, das sich für den ganz überwiegenden 

Teil der Frauen als Einbahnstraße darstellt, konstatierten auch Vertreter/innen der Be-

rliner Werkstätten, die unterschiedliche Versuche unternehmen, die Zahl der Vermitt-

lungen auf den ersten Arbeitsmarkt – derzeit handelt es sich dabei nur um Einzelfälle – zu 

steigern. Sie wünschten sich hierfür sowohl eine Öffnung aller Betriebe als auch mehr 

anspruchsvolle Aufträge für die Werkstätten. Die Werkstatt eher als Hilfeleistungsform 

statt als Einrichtungstyp zu definieren, fordert die Aktion Psychisch Kranke, die vehement 

für die Schaffung von Außenarbeitsplätzen eintritt123. 

                                                 
120 § 136 SGB IX 
121 Am 31.10.07 betrieben in Berlin 16 Träger WfbM. Ende des Jahres 2006 gab es 80 
Betriebsstätten mit 6.745 Menschen mit Behinderung, die von insgesamt 1.700 Mitarbeiter/inne/n 
ausgebildet und betreut wurden. www.wfbm-berlin.de Stand 09/2008. Ein überproportionales 
Wachstum wurde 2003 und 2004 für Menschen mit psychischen Erkrankungen verzeichnet 
(Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz Referat I B (Hg.) 2006, S. 101) 
122 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2005-a, S. 576 
123 unter anderem in der Stellungnahme der Aktion Psychisch Kranke e.V. zum Diskussionspapier 
von Silvia Schmidt, MdB zur „Virtuellen WfbM“ vom 27.06.2006, 
www.psychiatrie.de/data/pdf/a2/03/00/Stellungnahme_APK_270606_Virtuelle_WfbM.pdf Stand 
09/2008. Die geforderten Arbeitsplätze sollen in regulären Betrieben sein, ohne den Status des/der 
Mitarbeiterin/Mitarbeiters zunächst zu verändern. Abgesehen von einem weniger ausgrenzenden 
Ansatz wird dadurch auch der Übergang in ein festes Beschäftigungsverhältnis im Betrieb 
erleichtert. 
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Im Berufsbildungsbereich, den die zukünftigen WfbM-Mitarbeiter/innen zwei Jahre durch-

laufen, bemühten sich die Werkstätten ebenfalls um Verbesserungen, teilweise mit Un-

terstützung des europäischen Sozialfonds. In diesem Kontext wurde darauf hingewiesen, 

dass damit nur einzelne Projekte finanzierbar seien und keine dauerhaften Stellen für 

qualifiziertes Personal geschaffen würden. Ein pädagogischer Werkstattmitarbeiter wies 

darauf hin, dass es für die Einrichtungen bei den sinkenden Löhnen im Sozialbereich 

schwierig würde, qualifiziertes Personal zu finden, wenn die Beschäftigungschancen in 

anderen Bereichen wieder stiegen. 

Nach Aussagen der befragten Werkstätten sei Teilzeitarbeit „kein Problem“, es bedürfe 

aber immer noch spezieller Prozeduren; der schlichte Wunsch einer Frau, nur in Teilzeit 

zu arbeiten, genüge keineswegs124. 

Einig waren sich Befragte der Werkstatt- und der Beschäftigtenseite, dass es motivieren-

der für die arbeitenden Frauen wäre, den Lohn zusammen mit der Grundsicherung von 

der Werkstatt ausbezahlt zu bekommen, derzeit habe man, so eine Mitarbeiterin „gar nicht 

das Gefühl, dass man das selbst verdient hat“. 

5.2. Zusammenfassung der Teil-Ergebnisse 

Die befragten Einrichtungen, Dienststellen und Unternehmen decken verschiedene Berei-

che im Themenkomplex Weiterbildung für Frauen mit Behinderung ab, von Beratung, 

Weiterbildung, Finanzierung bis hin zu Vermittlung in den Arbeitsmarkt und betriebs-

interne Qualifikation. Dementsprechend unterschiedlich sind die Betrachtungsweisen der 

Beteiligten. Trotz alledem gibt es auffällig viele Gemeinsamkeiten, was die Probleme und 

den Bedarf betrifft, wenn auch aus verschiedenen Gründen. 

Mehrfach wird gefordert, dass ein Empowerment behinderter Frauen erfolgen solle und 

ihre Teilhabe in Bildung und Arbeit verbessert werden müsse. Peer Support einzusetzen 

als eine Möglichkeit, sowohl das Empowerment als auch die aktive Teilhabe voranzutrei-

ben, wird vor allem von der Interessenvertretung behinderter Frauen genannt. 

Von vielen Beteiligten wurde angesprochen, dass die psychischen Erkrankungen vor 

allem bei den Frauen in den letzten Jahren stetig zugenommen hätten. Deshalb wird eine 

bessere Qualifikation des Vermittlungs- und Weiterbildungspersonals verlangt, um den 

Bedürfnissen psychisch erkrankter Frauen besser gerecht zu werden und sie nicht durch 

Vermittlungsdruck und unbegleitete Maßnahmen in neue Krisen zu stürzen. 

                                                 
124 Nach Aussagen würde in Berlin derzeit an diesem „Problem“ gearbeitet, was dies bewirken 
wird, bleibt abzuwarten. 
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Als ein Hauptproblem wird von vielen der Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt 

angesehen, wobei die Ursachen dafür unterschiedlich beurteilt werden: angefangen von 

zu wenig Arbeitsplätzen, unzureichenden Vermittlungsmöglichkeiten über zu wenig Gele-

genheiten zur Erprobung in Betrieben, um sowohl den Arbeitgeber/inne/n Vorbehalte als 

auch den Arbeitnehmerinnen Ängste zu nehmen, bis hin zu mangelnder technischer 

Ausstattung und Barrierefreiheit von Weiterbildungseinrichtungen, Betrieben und Arbeits-

wegen. 

Alle Befragten sind sich darüber einig, dass der Beratungs-, Informations- und Weiter-

bildungsbedarf der Frauen je nach Art der Beeinträchtigung und Dauer der Erkrankung 

sehr unterschiedlich ist. Bezieht man die Verschiedenartigkeit der Blickwinkel der befrag-

ten Einrichtungen mit ein, wird eines sehr deutlich: Es gibt ein durch mangelnde Kommu-

nikation zwischen den unterschiedlichen Einrichtungen verursachtes Informationsdefizit 

aller Beteiligten, woraus für die betroffenen Frauen eine unzulängliche Beratung über die 

Angebote resultiert. Die Interviewpartner/innen äußern auf verschiedenen Ebenen immer 

wieder, dass die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einrichtungen dringend 

verbessert werden müsse. 
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6. Gegenüberstellung: IST & SOLL – Angebot & Bedarf 

In den beiden vorangegangenen Kapiteln wurden die Ergebnisse der qualitativen 

Interviews dargestellt. Dank der ausführlichen Mitteilungen der betroffenen Frauen und 

der unterschiedlichen Akteurinnen/Akteure aus verschiedenen Bereichen können im 

Folgenden die Hauptaspekte im Hinblick auf Bedarf und Angebot einander 

gegenübergestellt werden. 

6.1. Beratung 

Für erwerbslose Frauen mit Behinderung oder gesundheitliche Beeinträchtigung, die sich 

beruflich um- und weiterbilden wollen oder müssen, sind die JobCenter, die Arbeitsagen-

turen oder die Rentenversicherungsträger die zuständigen Ansprechpartner/innen bezüg-

lich Auswahl und Förderung einer Bildungsmaßnahme. Für viele der befragten Frauen ist 

der Weg in eine berufliche Weiterbildung sehr kompliziert, und sie fühlen sich gerade in 

ihrer individuellen Situation und ihrem Gesundheitszustand nicht adäquat wahrgenom-

men. Die Beratungen sind ihnen oft nicht umfangreich genug und die Planung verläuft 

über einen zu kurzen Zeitraum. Tatsächlich umfassen die Beratungsthemen ja eine 

enorme Bandbreite: die Krankheit und ihre Bewältigung, die rechtliche Lage hinsichtlich 

bestehender Ansprüche, die vorhandenen Hilfsangebote und vieles mehr. Außerdem 

haben Frauen, die seit langem oder von Geburt an eine Behinderung haben, einen anders 

gelagerten Beratungsbedarf als neu erkrankte. 

Alle Gesprächspartnerinnen sind sich über den sehr unterschiedlichen Beratungsbedarf 

der Frauen einig und darüber, dass er durch die Reha-Berater/innen der Deutschen 

Rentenversicherung und der Arbeitsagenturen sowie durch die JobCenter-Mitarbei-

ter/innen nicht immer gedeckt werden kann. Auch die „zusätzlichen“ Angebote der 

Frauenberatungseinrichtungen und Interessenvertretungen können diese Lücke nicht 

füllen. Der relativ schlechte Informationsstand der befragen Frauen zeigt, dass die in 

Berlin vorhandenen Angebote den Bedarf der Frauen nicht decken. 

Es kommt erschwerend hinzu, dass bei den JobCentern in Berlin, die für viele der Frauen 

zuständig sind, noch keine ausreichenden Kompetenzen zur Beratung von Menschen mit 

einer gesundheitlichen Beeinträchtigung bzw. Behinderung vorhanden sind. Befragte aus 

Beratungs- und Weiterbildungseinrichtungen kritisieren, dass bei den JobCenter-Mitar-

beiter/inne/n wenig Sensibilität im Umgang mit psychischen beeinträchtigten Menschen 

besteht. Zwar werden seit einigen Jahren Fallmanager/innen eingesetzt, aber sie sind in 

der Regel für Menschen mit mehreren sogenannten Vermittlungshemmnissen zuständig – 
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Frauen mit Behinderung finden hier also eher selten spezielle Ansprechpartner/innen. 

Auch für sich selbst sehen einige Berater/innen einen Bedarf an Kompetenzerweiterung in 

Bezug auf psychische Erkrankungen. 

In manchen Fällen passen die Vorstellungen der befragten Frauen und die der Mitarbei-

ter/innen der finanzierenden Stellen nicht zusammen. Während sich manche Unterstüt-

zungssuchende wenig verstanden fühlt, wird von professioneller Seite eher ein Mangel an 

realistischer Selbsteinschätzung bei vielen Frauen wahrgenommen. Als Expertinnen in 

eigener Sache werden vor allem Frauen mit psychischen Erkrankungen und JobCenter-

Kundinnen mit mehreren Vermittlungshemmnissen kaum wahrgenommen. Dem dürfte 

nicht nur der Auftrag der sinnvollen Verwendung öffentlicher Mittel entgegenstehen, 

sondern auch der kurzfristige Erfolgsdruck, dem die Mitarbeiter/innen der Kostenträger 

ausgesetzt sind. 

6.2. Barrierefreiheit, technischer Bedarf 

Für die meisten Frauen ist es wichtig, dass die Weiterbildungseinrichtung gut erreichbar 

ist, das heißt, dass sie entweder wohnortnah liegt oder eine gute Anbindung an die 

öffentlichen Verkehrsmittel hat. Entfernungen können auch eine zu große Anforderung 

psychischer Art darstellen. In Berlin sind viele Weiterbildungseinrichtungen vorhanden, 

darauf verweisen die Interviewpartner/innen aus den Einrichtungen und empfehlen bei 

Anfragen von Frauen die Weiterbildungsdatenbank Berlin125 oder das Online-Portal für 

Aus- und Weiterbildung KURSNET126 der Bundesagentur für Arbeit. Trotzdem spielt die 

Frage der Erreichbarkeit des passenden Angebots (und nicht irgendeines) für die Frauen 

eine große Rolle. Zum Aspekt „Barrierefreiheit“ fehlen den Frauen häufig die 

entsprechenden Informationen, da diese von Anbieter/innen-Seite nicht oder zumindest 

selten kommuniziert werden. Es besteht in vielen Einrichtungen und Dienststellen bereits 

ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Barrierearmut, wenn eine behinderte Frau eine 

Weiterbildung machen möchte. Allerdings ist die diesbezügliche Auskunftsfähigkeit der 

vermittelnden Stellen ebenfalls begrenzt, worauf explizit von einer JobCenter-Mitarbeiterin 

hingewiesen wurde. 

Im Hinblick auf einen speziellen technischen Bedarf bestehen sehr unterschiedliche 

Anforderungen der befragten Frauen, die teilweise von der Art der Beeinträchtigung 

abhängen. Oft sind es auch eher „kleinere“ technische Bedarfe, die in den regulären 

Einrichtungen aktuell nicht abgedeckt werden. Auch eine organisatorische Unterstützung 

der Frauen könnte hier hilfreich sein. 
                                                 
125 www.wdb-berlin.de  
126 www.kursnet.arbeitsagentur.de/  
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Erwartet wird nicht, dass bereits jede Institution über die entsprechende technische 

Ausgestaltung verfügt, aber Möglichkeiten zeitweiliger Unterstützung wären hilfreich, z.B. 

wurde in einem Interview eine Verleihstelle für besonderen technischen Bedarf 

vorgeschlagen. 

6.3. Lernarrangements 

Die befragten Frauen sind insgesamt sehr vielfältig und zum Teil in mehreren 

Berufsbereichen qualifiziert. Entsprechend unterschiedlich ist ihr Bedarf bezüglich der 

Lernthemen. Diesem Bedarf stehen aber Angebote aus einigen wenigen Berufsfeldern 

gegenüber. Die im Interessenverband engagierten Frauen sehen hier einen großen 

Nachholbedarf an Angeboten aus innovativen Berufsfeldern. Außerdem fehlen 

Gesamtstrategien, um „männlich“ besetzte Berufsfelder für Frauen zu öffnen. Dass dies 

bereits versucht wird, betonte vor allem eine befragte Einrichtung, die 

Teilhabemaßnahmen anbietet. 

Strittig zwischen Weiterbildungsinteressentinnen und Kostenträgern ist häufig der 

geeignete zeitliche Umfang einer Maßnahme; ein Ergebnis, das die Mitarbeiterinnen der 

Beratungsstellen bestätigen. Seitens der Kostenträger, einiger Reha-Maßnahmenanbieter 

und der Werkstätten für behinderte Menschen wird ganztätiges Lernen und Arbeiten 

immer noch als der anzustrebende „Normalfall“ erachtet. Das kann vor allem für Frauen 

mit akuten gesundheitlichen oder psychischen Problemen einen sehr hohen Druck 

erzeugen, der sich sogar negativ auf die Erfolgschancen in der Qualifizierung auswirkt. 

Eine Beraterin sagte zu diesem Thema, dass die zeitliche Gestaltung einer Weiterbildung 

fortlaufend während der Maßnahme auf die jeweilige Tagesform und Leistungsfähigkeit 

der Teilnehmerin anpassbar bleiben sollte. 

Dass eine zeitlich möglichst individualisierte Organisation von Weiterbildung und Arbeit 

grundlegend sein kann für Menschen mit Behinderung, betonte auch ein Interviewpartner 

aus dem Bereich Existenzgründung. 

Hierzu gehört auch das Lerntempo, das flexibel an den Bedürfnissen der Frauen 

orientiert sein sollte. Ausreichende Pufferzeiten für Pausen könnten den notwendigen 

zeitlichen Spielraum bieten. Wie eine berufliche Weiterbildung im Idealfall durchgeführt 

werden sollte, dazu gibt es keine eindeutige Antwort. Zumindest sprechen sich aber 

mehrere der betroffenen Frauen und befragten Personen aus den Einrichtungen für eine 

flexible Organisation der Lernformen aus. Formen des E-Learning (Lernplattformen, Foren 

etc.) könnten dafür stärker genutzt werden, sei es als Ergänzung zu Präsenzmaßnahmen, 

in Blended Learning-Formen oder als reines Online-Lernen. 
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6.4. Peer Support und zielgruppenspezifischer Ansatz 

Die Interviewpartner/innen aus allen Gruppen sind sich einig, dass ein geschützter Raum 

temporär sinnvoll ist, vor allem für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Die von 

einer Erkrankung oder Behinderung betroffenen Interviewpartnerinnen sprechen sich nicht 

eindeutig für berufliche Weiterbildung in Peergruppen (Frauen / Menschen mit Behinde-

rung / Frauen mit Behinderung) aus. Einige bevorzugen jedoch reine Frauengruppen bei 

technischen Lerninhalten. 

Bei den Einrichtungen und Institutionen ist die Sichtweise auf Aspekte wie Peer Support 

oder Role-Model-Konzepte sehr verschieden: In den Interessenvertretungen behinderter 

Frauen sind diese selbst bezahlt und/oder ehrenamtlich für behinderte Frauen tätig. 

Einige Frauenberatungs- und Bildungseinrichtungen arbeiten als Role Models speziell für 

Frauen und mit entsprechend ausgearbeiteten Konzepten. Andere Einrichtungen sind 

zwar an die Gleichstellungspolitik der Bundesregierung gebunden, haben aber eher wenig 

Erfahrung mit zielgruppengerechter Ansprache von Frauen. Kommt der Aspekt „Behinde-

rung“ hinzu, kann auch bei den für Genderaspekte sensibilisierten Einrichtungen nicht 

davon ausgegangen werden, dass entsprechende Strategien, Qualitätskriterien oder 

Leitlinien im Hinblick auf „Behinderung“ bestehen. 

Von den Fachfrauen zum Thema „Behinderung und Geschlecht“, die in vielfältigen Hand-

lungsfeldern tätig sind, werden die Auflösung der gesellschaftlichen Doppelstrukturen für 

behinderte Frauen und die Öffnung der regulären Beratungs- und Weiterbildungs-

einrichtungen auch für Frauen mit Behinderung gefordert. Sie plädieren für die Entwick-

lung von Strategien, wie die Einziehung von behinderten Frauen in allen Bereichen des 

gesellschaftlichen Lebens umgesetzt werden kann; beispielsweise brauchen 

Weiterbildungseinrichtungen entsprechende Leitlinien und Qualitätskriterien für die 

Einbeziehung von Frauen mit Behinderung in die jeweiligen Angebote und ebenso in die 

Planung, Entwicklung und Durchführung von zielgruppenorientierter Weiterbildung. 
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7. Good-Practice 

Die Zahl beruflicher Weiterbildungsangebote exklusiv für Frauen mit Behinderung ist 

ausgesprochen gering. Um einerseits Anregungen zur Verbesserung der Bildungs-

angebote hinsichtlich Lerninhalten, -arrangements und -methoden zu geben und anderer-

seits Ansätze zur Optimierung der Zugangsmöglichkeiten, Beratungs- und Begleitange-

bote für Frauen mit Behinderung aufzuzeigen, wurde die Suche nach inspirierenden 

Beispielen erweitert. Im Folgenden werden sowohl Angebote außerhalb Berlins aufgeführt 

als auch beispielhafte Projekte aus den wichtigsten Schnittstellen-Bereichen. 

Im Einzelnen sind Beispiele aus folgenden Bereichen zusammengestellt:  

1. Aktuelle berufliche Fortbildungen für Frauen mit Behinderung in Berlin 

2. Berufliche Weiterbildung für Frauen in Berufsförderungswerken 

3. Sonstige berufliche Fortbildungen 

- Beispiel: Innovative Berufsfelder 

- Beispiel: Peer-Counseling 

- Beispiel: Empowerment 

- Beispiel: Win-Win-Ansatz 

- Beispiel: Betriebliche Weiterbildung 

- Beispiel: Gründungsqualifizierung 

4. Beratungs- und Begleitangebote 

5. Tools/Hilfsmittel 

7.1. Aktuelle berufliche Fortbildungen für Frauen mit Behinderung in 
Berlin 

In Berlin werden – außerhalb des Berufsförderungswerkes – aktuell vier berufliche 

Weiterbildungen exklusiv für Frauen mit Behinderung angeboten127. Da keines der 

Projekte bislang abgeschlossen ist, kann zwar nicht von Good-Practice-, wohl aber von 

Good-Concept-Beispielen gesprochen werden, denn konzeptionell berücksichtigen die 

Fortbildungen die wichtigsten behinderungs- wie gendersensiblen Kriterien. 

 

 

                                                 
127 Daneben bieten KOBRA und WILDWASSER die Fortbildung „Berufswege – Berufsbrüche – 
Berufswünsche – Workshop zur Erkundung von Zusammenhängen zwischen sexueller 
Gewalterfahrung in der Kindheit und der Berufswegentwicklung“ an. Die Veranstalterinnen wenden 
sich damit an Frauen, die sexuelle Gewalt als Mädchen erlebt haben oder es vermuten, und an 
Frauen mit psychischen Erkrankungen. 
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Mit Kraft und Perspektive 
Träger: Life e.V. (Kooperation mit KOBRA und Netzwerk behinderter Frauen Berlin e.V.) 

Das Projekt hat das Ziel, Frauen mit körperlichen und psychischen Einschränkungen beim 

Wiedereinstieg in das Berufsleben zu unterstützen. Die Teilnehmerinnen werden in der 

Fortbildung dabei begleitet, das Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und Ressourcen zu 

stärken, Entwicklungspotenziale bewusst zu machen, Kommunikations- und 

Selbstlernkompetenzen zu verbessern und konkrete Beschäftigungsperspektiven zu 

entwickeln. Das Angebot verknüpft Kompetenzfeststellung, Beratung, Unterstützung bei 

der Bewerbung und Erprobung auf dem Arbeitsmarkt. Dabei werden Tranings- und 

Lernmethoden und -formen (E-Learning/Blended Learning) eingesetzt, die die 

Selbstlernkompetenzen fördern. 

Weitere Informationen: 
http://www.life-online.de/aktuelle_projekte/projekt17.html  

 

Vera – Beratung und Qualifizierung für Frauen mit Behinderung 
Träger: Spektrum GmbH 

Die Chancen auf Teilhabe am Arbeits- und Berufsleben werden in dem Projekt auf drei 

Ebenen parallel gefördert: 

• Fachkompetenzen und Leistungsvermögen 

• eigene Gesundheit – körperlich aktiver Lebensstil 

• persönliche Beziehungen – kommunikative Kompetenzen 

Die Lern- und Qualifizierungsangebote sind lebensbereicheübergreifend konzipiert und 

auf die Bedürfnisse behinderter Frauen zugeschnitten. Angestrebt wird die Aktivierung 

von Ressourcen und die Verbesserung der beruflichen Belastungsfähigkeit – nach 

Möglichkeit: die Aufnahme einer Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. 

Weitere Informationen: http://www.spektrum-berlin.de/pdf/vera.pdf  

 

Medienkompetenzen für krebskranke Frauen & 
Medienkompetenzen für Frauen mit gesundheitlichen Einschränkungen 
Träger: FCZB e.V. 

In beiden Fortbildungen des FCZB werden den Teilnehmerinnen job-relevante 

Medienkompetenzen vermittelt, die den beruflichen (Wieder)Einstieg erleichtern und 

gleichzeitig der Beschaffung relevanter Informationen – wie z.B. medizinischer 

Erkenntnisse, Therapiemöglichkeiten etc. – dienen. Die angebotene Mischung aus 

gemeinsamem Lernen im FCZB und individuellem E-Learning verbindet die Vorteile des 

selbstorganisierten Lernens mit denen einer festen Lerngruppe. Durch den Einsatz einer 

internetbasierten Lernplattform kann vieles von zu Hause bzw. vom Arbeitsplatz erarbeitet 
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werden – zu den Zeiten und in dem Umfang, die den individuellen Bedürfnissen der 

Teilnehmerinnen entsprechen. 

Weitere Informationen: http://www.fczb.de  

7.2. Berufliche Weiterbildung für Frauen in Berufsförderungswerken 

In Berufsförderungswerken (BFW) sind Frauen mit einem Anteil von weniger als 30 % 

unterrepräsentiert128. Zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen Existenz sind einige BFW daher 

nicht erst seit Inkrafttreten des SGB IX bemüht, Frauen mit wohnortnahen, teilzeit- und 

oder telebasierten Reha-Angeboten für sich zu gewinnen. Die folgenden beiden Beispiele 

zeigen nachahmenswerte Ansätze. 

 
Wohnortnahe berufliche Reha für Frauen unter besonderer Berücksichtigung des 
Teletutoring 
Träger: Berufsförderungswerk Michaelshoven 

Das wichtigste Ziel dieser Weiterbildung zur Bürokauffrau, die 1997 ins Leben gerufen 

wurde, ist es, mehr Frauen die Teilnahme an der beruflichen Rehabilitation zu eröffnen. 

Vor allem Frauen mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen, die im Regelfall nicht 

an Vollzeitangeboten teilnehmen können und auf wohnortnahe Angebote angewiesen 

sind, profitieren von Telelearning und Teleteaching. Während der Vollzeitmaßnahme 

lernen die Teilnehmerinnen nur halbtags im Berufsförderungswerk und nachmittags zu 

Hause. Das Angebot wird gut angenommen, und die Vermittlungschancen nach der 

Weiterbildung liegen bei 70 %. 

Weitere Informationen: 
http://www.braunschweig.de/gesellschaft_soziales/frauen/gruppen/behinderung-

ausbildung-beruf.pdf  

 

Wohnortnahe berufliche Rehabilitation 
Träger: Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 

Das Modellprojekt „Wohnortnahe berufliche Rehabilitation“ wurde von der 

Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) initiiert, vom ehemaligen 

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (BMA) gefördert und in Zusammenarbeit 

mit der damaligen Bundesanstalt für Arbeit (BA) in Arbeitsamtsbezirken von Sachsen-

Anhalt, Hessen und Rheinland-Pfalz/Saarland durchgeführt. Dem Projekt war eine 

sechswöchige Orientierungsmaßnahme zur Berufsfindung und Arbeitserprobung 

                                                 
128 vgl. Sigrid Arnade in: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Einmischen 
Mitmischen, 2007, S. 51 
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vorgeschaltet, die von Teilnehmerinnen und Wissenschaftlerinnen positiv bewertet wurde. 

In ihren Empfehlungen sprechen sich die Wissenschaftlerinnen unter anderem für 

umfassende Informationen, für Teilzeitangebote, für Unterstützung bei der 

Kinderbetreuung und Haushaltsführung sowie für eine einheitliche Definition von 

„Wohnortnähe“ unter Berücksichtigung der Fahrzeiten aus. 

Weitere Informationen: 
http://www.bar-frankfurt.de/upload/Bericht_Frauen_in_beruflicher_Reha_186.pdf  

7.3. Sonstige berufliche Fortbildungen 

Im Hinblick auf innovative Lernmethoden, -arrangements und -inhalte gibt es zahlreiche 

aktuelle Weiterbildungsangebote, die auch Frauen mit Behinderung zugänglich(er) ge-

macht werden müssen und/oder als Muster für „exklusive“ Lernangebote dienen könnten. 

Die folgenden Angebote stellen eine Auswahl von Fortbildungen dar, die bereits für die 

Zielgruppe entwickelt wurden. Sie sind in unterschiedlicher Hinsicht beispielhaft und 

tragen den Forderungen behinderter Frauen und ihrer Interessenvertretungen Rechnung. 

7.3.1. INNOVATIVE BERUFSFELDER 

Laut einer Umfrage der „bundesorganisationsstelle behinderte frauen“129 konnten in der 

Vergangenheit diejenigen BFW ihren Frauenanteil erhöhen, die innovative Berufsbilder, 

wie beispielsweise Medienberufe, neu in ihr Angebotsspektrum aufnahmen. Auch außer-

halb von Berufsförderungswerken besteht ein hoher Bedarf, die Berufswahlmöglichkeiten 

von Frauen mit Behinderung zu erweitern, und die Wege in zukunftsträchtige Berufe zu 

ebnen. Die im Folgenden skizzierte „Qualifizierung zum/zur Onlineredakteur/in“ bildet für 

einen modernen Medienberuf aus und wäre – aufgrund des hohen technischen Anteils – 

besonders als Lernangebot für reine Frauengruppen geeignet. 

 

Qualifizierung zum/zur Onlineredakteur/in 
Träger: Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte – Aus- und Weiterbildung 

Laufzeit: seit 2007 

Seit nahezu 20 Jahren bietet die Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte 

berufliche Qualifizierungen und Ausbildungen im Bereich "Medien" an. In konzeptioneller 

Weiterentwicklung der bisherigen Angebote "Dokumentation und Information" sowie 

"Public Relations" begann im Oktober 2007 in München eine einjährige berufliche 

Qualifizierung "Onlinejournalismus" mit berufspraktischer Einbindung in einen 

Medienbetrieb. Ein weiterer Durchgang startete am 21. April 2008. Die Qualifizierung wird 

                                                 
129 vgl. Hermes / Faber 2001-b 
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mit einer Prüfung durch die Journalistenakademie München zertifiziert. Als betriebliche 

Partnerin konnte unter anderem die "Messe München International" gewonnen werden. 

Weitere Informationen: 
http://www.sbs-frankfurt.de/portal/alias__SBS/lang__de-DE/tabid__5841/default.aspx  

7.3.2. PEER COUNSELING 

Eine weitere Forderung, die zahlreiche Behinderten-Verbände und -Netzwerke teilen, ist 

der Ausbau von Peer Counseling, womit die (fachkundige) Beratung von Betroffenen 

durch Betroffene gemeint ist. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Beratungs-

einrichtungen, die nach dem Prinzip des Peer Counseling arbeiten, auch für behinderte 

Frauen. Die Beratung findet durch selbst betroffene Frauen statt, die die Probleme behin-

derter Frauen aus eigener Erfahrung nachvollziehen können. Seit über 10 Jahren wird 

auch in Deutschland Weiterbildung zu/r/m Peer Counselor/in angeboten. Obwohl es 

bereits erste Angebote für Frauen mit Behinderung gibt, sei an dieser Stelle die Fort-

bildung des Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter 

e.V. (bifos) erwähnt, das hier eine Vorreiterrolle einnimmt und bereits viele zur Nach-

ahmung angeregt hat. 

 

Weiterbildung zu/r/m Peer Counselor/in 
Träger: Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter e.V. 

Laufzeit: seit 1994 

In dieser ca. einjährigen Weiterbildung werden 15 behinderte Menschen mit ganz 

unterschiedlichen Behinderungen zu Berater/inne/n für Behinderte weitergebildet. Mit der 

Durchführung der Weiterbildung sollen die Grundsätze dieser Beratungsmethode vertieft 

werden. Weiterbildungsbegleitend sind 10 Einzelberatungsstunden zu nehmen, eine 

Hausarbeit zu erstellen, ein Rollenspiel aktiv zu gestalten und an selbst organisierten 

Treffen der Weiterbildungsteilnehmer/innen mitzuwirken. Nach erfolgreichem Abschluss 

der Weiterbildung erhält der/die Teilnehmer/in ein Zertifikat, das dazu berechtigt, die 

Zusatzbezeichnung «Peer Counselor/in ISL» zu führen (ISL ist die Dachorganisation der 

Selbstbestimmt-Leben-Initiativen, der auch bifos angehört). 

Weitere Informationen: http://www.bifos.org/  

7.3.3. EMPOWERMENT 

Ein großer Fortbildungsbedarf, der von vielen Expertinnen und Interessenvertreterinnen 

betont wird, liegt in Empowerment-Angeboten für Frauen mit Behinderung, die die Hand-

lungskompetenzen der Einzelnen stärken. Während LIFE e.V. in der Empowerment-

Fortbildung „Mit Kraft und Perspektive“ vor allem auf die Verbesserung der 
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Beschäftigungschancen abzielt, geht es im folgenden Seminar der Bundesvereinigung 

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. vielmehr um politisches 

Empowerment. Beide Ausrichtungen sind auch für zukünftige Angebote beispielhaft. 

 

Ich bestimme mich, du bestimmst dich, wir bestimmen uns – Wie können sich 
behinderte Frauen besser vertreten? 
Träger: Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. 

Leitfrage in diesem Seminar ist, was Frauen mit Behinderung tun können, um ihre 

Wünsche und Vorstellungen besser durchzusetzen. So wird thematisiert, was die 

Aufgaben von Heimbeiräten und Werkstatträten sind und weshalb es wichtig ist, dass 

Frauen kandidieren, mitarbeiten und ihre Ideen einbringen. Wie hilft das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) Frauen und Männern, die in der Werkstatt belästigt 

werden? Was können Frauen aber auch alleine tun, um sich besser durchzusetzen und 

zu schützen? 

Weitere Informationen: http://www.lebenshilfe.de  

7.3.4. WIN-WIN-ANSATZ 

Das im Folgenden skizzierte Forschungs- und Weiterbildungsprojekt „Discovering Hands“ 

verfolgt sowohl die Verbesserung der Brustkrebsfrüherkennung als auch die Schaffung 

eines neuen Tätigkeitsfeldes für blinde Frauen. Aufgrund des ungewöhnlichen Win-Win-

Ansatzes hat das Projekt einen ganz besonderen Good-Practice-Charakter und ist 

sicherlich auch auf andere Zielgruppen und Berufsfelder übertragbar130. 

 

Discovering Hands – Weiterbildung zur Medizinischen Tastuntersucherin (MTU) für 
blinde Frauen 
Träger: Praxis für Frauen, Duisburg-Walsum 

Laufzeit: 2006 – 2008 

Um die Diagnose einer pathologischen Brustveränderung früher zu ermöglichen, wird im 

Rahmen des Projekts auf die besondere Tastfähigkeit blinder Frauen gesetzt, die den 

diffizilen und komplexen Untersuchungsgang der Palpation der weiblichen Brust besser 

und sicherer als Sehende durchführen können. Das Projekt „discovering hands®“ hat 

                                                 
130 Ein interessantes Beispiel für neue Berufsfelder war kürzlich z.B. im SPIEGEL zu finden: Das 
dänische Telekommunikationsunternehmen Specialisterne hat sich auf den Bereich der 
Kabelverlegung spezialisiert und setzt auf die besonderen Fähigkeiten von Menschen mit 
Autismus. Die Mitarbeiter/innen berechnen, wo in der Erde Kabel verlaufen, damit diese bei 
Bauarbeiten nicht getroffen werden. Obwohl das Unternehmen erst vor vier Jahren an den Start 
ging, arbeiten heute 37 Menschen mit Autismus bei Specialisterne. Zu den namhaften Kund/inn/en 
zählen Microsoft, der schwedische Finanzdienstleister Nordea und Dänemarks größtes 
Telekommunikationsunternehmen TDC; vgl. Ott 2008. 
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außerdem das Ziel, die Voraussetzungen zur Anerkennung des Berufsbildes 

„Medizinische Tastuntersucherin – MTU“ zu schaffen. Im Zentrum des Projektes steht die 

Entwicklung, Durchführung und Evaluation einer Pilot-Weiterbildung. 

Weitere Informationen: http://www.discovering-hands.de  

7.3.5. BETRIEBLICHE WEITERBILDUNG 

Unter der Prämisse, dass Praxisbezug und betriebliche Einbindung den Schlüssel zur 

gelungenen Unternehmensintegration (vereinzelt auch -inklusion) bilden, hat es im Be-

reich der betrieblichen Weiterbildung in den letzten Jahren zahlreiche Modellprojekte 

gegeben. Da die betriebliche Weiterbildung nicht im Fokus der vorliegenden Studie steht 

und dennoch ein wichtiges „Schnittstellen-Thema“ darstellt, soll an dieser Stelle zumin-

dest ein besonders erfolgreiches Projekt vorgestellt werden, das für Frauen mit Behinde-

rung durchaus ausbaufähig ist. 

 

JobRotation – Neue Wege zur beruflichen Bildung 
Träger: Bundesverband JobRotation – Verein zur Förderung des lebenslangen Lernens 

Laufzeit: seit 1996 

JobRotation ist die Verbindung von Weiterbildung der Mitarbeiter/innen in Unternehmen 

und der Eingliederung von Arbeitsuchenden. Nach der Ermittlung des betrieblichen 

Weiterbildungsbedarfs werden passende Fortbildungen für die Beschäftigten organisiert 

und Ausfallstunden durch den Einsatz arbeitssuchender Menschen kompensiert, die für 

diese Zeit im Unternehmen angestellt werden und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen 

können. Für An- und Ungelernte bietet sich zusätzlich die Möglichkeit, im Rahmen dieses 

Instrumentes eine Ausbildung zu absolvieren. Bereits in der Firmenakquise werden 

Anforderungen und Zielstellungen der Unternehmen an die zukünftigen 

Arbeitnehmer/innen festgelegt. Dabei ist es das Ziel, dass bei gleichen fachlichen 

Voraussetzungen auch Menschen mit Behinderung beschäftigt werden. 

Weitere Informationen: http://www.jobrotation.de  

7.3.6. GRÜNDUNGSQUALIFIZIERUNG 

Gründerinnen mit Behinderung sind stark unterrepräsentiert, und im Bereich der Grün-

dungsförderung sind Menschen mit Behinderung bislang keine explizite Zielgruppe (vgl. 

G.I.B.-Info 4/2005). In Anbetracht der hohen Erwerbslosenquote und der Zugangs-

barrieren zu einer abhängigen Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt kann die 

Selbstständigkeit gerade auch für Frauen mit Behinderung eine realistische Alternative 

sein. Mit dem folgenden Good-Practice-Beispiel wird ein Projekt vorgestellt, das im Rah-
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men eines umfassenden Unterstützungsangebotes für Gründer/innen mit Behinderung 

auch Qualifizierungsmaßnahmen bietet. 

 

EnterAbility – Existenzgründungsbegleitung für Menschen mit 
Schwerbehinderung131 
Träger: iq verein Gesellschaft für innovative Qualifizierung e.V. 

Laufzeit: seit 2004 

Das Ziel von EnterAbility ist, Menschen mit Behinderung auf dem Weg in die 

Selbständigkeit Unterstützung zu bieten. Das Projekt bietet vor, während und nach der 

Existenzgründung individuelle, praxisorientierte und lebensweltnahe Beratung und 

Begleitung und umfasst Qualifizierungsangebote im Bereich Gründer/innen-Know-how. 

Von Februar 2004 bis Ende Dezember 2007 haben 328 Menschen mit 

Schwerbehinderung ihre Geschäftsidee mit EnterAbility intensiv geprüft. 102 

schwerbehinderte Gründungsinteressierte haben dann gegründet und sind jetzt 

selbständige Unternehmer und Unternehmerinnen in Berlin.132 

Weitere Informationen: http://www.enterability.de  

7.4. Beratungs- und Begleitangebote 

In Anbetracht der großen Defizite in der Beratung, die von vielen Interviewpartnerinnen im 

Hinblick auf den Zugang zu beruflicher Weiterbildung bemängelt wurden, kommt entspre-

chenden Info- und Beratungsangeboten von Netzwerken für Frauen (und Männern) mit 

Behinderung eine zentrale Bedeutung zu. Vor allem mittels Peer Counseling werden 

Ratsuchende hier mit den wichtigsten Informationen und Tipps (auch) rund um ziel-

gruppenadäquate Fortbildungsangebote und die entsprechenden Förder-/ bzw. Zugangs-

möglichkeiten versorgt. Einige Vereine bieten außerdem eigene oder in Kooperation mit 

Bildungsträgern durchgeführte Fortbildungen an, die hinsichtlich Barrierearmut und Ziel-

gruppensensibilität vorbildhaft sind. Stellvertretend für zahlreiche Netzwerke, Bildungs- 

und Beratungszentren sollen im Folgenden vier Berliner Vereine skizziert werden133. 

                                                 
131 Ein vergleichbares Gründer/innen-Projekt wurde 2005-2007 vom Europabüro Diakonie Regional 
im Diakonisches Werk Westfalen unter dem Namen Go! Unlimited durchgeführt. weitere 
Informationen: www.go-unlimited.de Stand 09/2008 
132 Laut Aussagen vom Juli 2008 liegt der Frauenanteil der Gründungsinteressierten bei rund 30 %, 
die Abbruchquote ist bei Frauen allerdings niedriger. So waren es im Juli 2008 44 Frauen (von 111 
Gründer/innen insgesamt), die sich mit Unterstützung von EnterAbility selbstständig gemacht 
haben. Das entspricht einem Frauenanteil von rund 40 %. 
133 Hervorzuheben ist außerdem die „Beratung zur beruflichen Rehabilitation“ von Raupe & 
Schmetterling. Hier werden Frauen, die chronisch erkrankt sind oder sich in der Rekonvaleszenz 
nach einer schweren Erkrankung befinden, auch über Hilfen zur beruflichen Umorientierung und 
Weiterbildung informiert und beraten. weitere Infos: 
www.raupeundschmetterling.de/beratung/reha.html Stand 09/2008 
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Netzwerk behinderter Frauen Berlin e.V. 
Das Netzwerk behinderter Frauen Berlin e.V. wurde 1995 von Frauen mit 

unterschiedlichen Beeinträchtigungen gegründet. Seit 1997 betreibt das Netzwerk ein 

Büro mit zwei Mitarbeiterinnen. Neben den Beratungsangeboten wird zweimal jährlich ein 

Veranstaltungsprogramm mit offenen Treffs, Selbsthilfegruppen, Bildungs-, Kultur- und 

Freizeitangeboten für behinderte Frauen konzipiert und durchgeführt. Ein weiterer 

Schwerpunkt liegt in der aktiven Mitarbeit in den fachpolitischen Gremien sowohl der 

Behinderten- als auch der Frauenpolitik. Das Netzwerk arbeitet nach den Prinzipien der 

Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, das heißt behinderte Frauen verstehen sich als 

Expertinnen in eigener Sache und vertreten sich selbst. Stimmberechtigt sind nur 

behinderte Frauen; nichtbehinderte Unterstützerinnen können als Förderfrauen mitwirken. 

Weitere Informationen: 
http://www.netzwerk-behinderter-frauen-berlin.de  

 

Rad und Tat – RuT – e.V. – Offene Initiative Lesbischer Frauen 
Der Verein „RuT – Rad und Tat Offene Initiative Lesbischer Frauen e.V.“ wurde 1989 

gegründet. Ein großer Teil der Angebote richtet sich besonders an ältere und behinderte 

frauenliebende Frauen. Mit Beratung, Bildung und Informationen sowie der Präsentation 

von Frauenkultur trägt „Rut“ zur Sensibilisierung gegenüber lesbischer Lebensweise, 

Behinderung und Alter bei. In puncto „Orientierung“ wartet RuT mit einem besonderen 

Angebote auf, dem „Infopool für beruflich benachteiligte behinderte Frauen/Lesben“. Die 

Online-Datenbank umfasst Informationen zu Berliner Anbieter/inne/n in den Bereichen 

Behinderung, Beratung, Beruf, Bildung, Frauen, Freizeit, Lesben, Migrantinnen. Für die 

Aufnahme in die Datenbank müssen Angaben zur Barrierearmut134 gemacht werden. 

Weitere Informationen: http://www.rut.gmxhome.de  

 

Berliner Zentrum für Selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen BZSL e.V. 
Im BZSL bieten "behinderte ExpertInnen" Seminare und Workshops an  

• zu aktuellen Entwicklungen der Behindertenpolitik 

• zu neuen Teilhabe- und Integrationsinstrumenten: Persönliche Assistenz und 

Arbeitsassistenz, Persönliche Zukunftsplanung, Persönliches Budget 

• zu Grundlagen und Strategien des "Selbstbestimmten Lebens" behinderter Menschen, 

in Deutschland und anderswo 

• Bewerbungstraining für behinderte Jugendliche und Erwachsene 

• Ausbildung und Fortbildung für behinderte Berater/innen (Peer Counselor/in) 
                                                 
134 Im einzelnen: Rollstuhlzugänglichkeit, Behindertenparkplätze und -WCs, barrierefreier 
Webauftritt, Gebärdendolmetscher/in, Verfügbarkeit des Programms als Textdatei. 
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Weitere Informationen: http://www.bzsl.de/bzsl/  

 

barrierefrei kommunizieren! Bundesweites Kompetenz- und Referenzzentrum 
Träger: Jugendfreizeit- und Bildungsverein (tjfbv) e. V. 

Das Informations-, Beratungs-, Schulungs-, Kommunikations- und Veranstaltungszentrum 

"barrierefrei kommunizieren! Bundesweites Kompetenz- und Referenzzentrum" wurde 

2004 eröffnet. Das Projekt richtet sich an Menschen mit Behinderung aller Altersgruppen, 

an Verantwortliche aus Politik, Kommunen und Wirtschaft, Arbeitgeber/innen, 

Vertreter/innen von Kostenträgern, Multiplikator/inn/en etc. Zu den umfangreichen 

Angeboten zählt das Computerarbeitsplatz-Testzentrum, in dem Interessierte eine 

Einführung über den Einsatz von behinderungskompensierenden Techniken und 

Technologien erhalten. Praxisnah werden Geräte und Techniken vorgestellt. Unter 

anderem stehen Spezialtastaturen, Zeigegeräte oder Vergrößerungssysteme sowie 

Computer, die über die Augen gesteuert werden können, zum Ausprobieren zur 

Verfügung. 

Weitere Informationen: http://www.barrierefrei-kommunizieren.de  
 

Hingewiesen sei außerdem auf ein Selbsthilfeprojekt für behinderte Frauen mit 

Migrationshintergrund, das vom Zentrum Selbstbestimmt Leben (ZsL Mainz e.V.) initiiert 

wurde und auch für Berliner Projekte beispielhaft sein kann135: 
 

Frauengruppe für behinderte Frauen mit Migrationshintergrund 
Träger: ZsL Mainz e.V. 

Vor 15 Jahren wurde des ZsL Mainz als Beratungsstelle und Interessenvertretung von 

und für Menschen mit Behinderung gegründet. Seit über 10 Jahren gibt es im Rahmen 

des ZsL Mainz das Projekt der Koordinations- und Beratungsstelle für behinderte Frauen 

in RLP – KOBRA. Die Gruppe für behinderte Frauen mit Migrationshintergrund wurde im 

Rahmen des Projektes „Ganzheitliche Integration behinderter und chronisch kranker 

Migranten und Migrantinnen“ ins Leben gerufen. Themen-Auswahl: 

• Umgang mit der Behinderung in Deutschland und in der eigenen Kultur 

• Informationen über Rechte und Möglichkeiten im deutschen Reha- und Sozialsystem 

• Tipps zur Alltagsbewältigung, zur Arbeitsplatzsuche u. v. m. 
                                                 
135 Ein Good-Practice-Beispiel auf Kiez-Ebene sei in diesem Zusammenhang erwähnt: Das 
Quartiersmanagement Wrangelkiez hat kürzlich ein Informationsblatt mit „allen wichtigen Adressen 
von Beratungs- und Hilfsangeboten für Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund im 
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg“ herausgegeben. Der Flyer enthält zwar keinen Hinweis auf 
entsprechende Angebote für Frauen, umfasst aber dennoch eine hilfreiche Kontaktsammlung. 
weitere Informationen: www.quartiersmanagement-
wrangelkiez.de?id=351&rid=t_448&mid=111&jumpurl=2 Stand 09/2008 
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• Spezielle Fortbildungsangebote für behinderte/chronisch kranke Frauen (z.B. 

Schulungen in Peer Counseling) 

Weitere Informationen: http://www.zsl-mz.de/  

7.5. Tools/Hilfsmittel 

Ausgehend von der zentralen Bedeutung eines inklusiven Weiterbildungsansatzes wur-

den in den letzten Jahren einige Tools entwickelt, um Barrierearmut, Sensibilisierung und 

zielgruppenadäquates Know-how in beruflichen Fortbildungsangeboten zu optimieren. Zu 

diesen Tools zählen Instrumente wie Checklisten, Handbücher, Software und Online-

Portale, die einer gender- und/oder behinderungssensiblen Beratung und Qualifizierung 

dienen. Beispielhaft seien im Folgenden drei Tools vorgestellt, die Vorbild für weitere 

vergleichbare Projekte sein können136. 

 
Der Europäische Computer Führerschein für behinderte Menschen 
Träger: Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) 

Laufzeit: 2000 – 2006 

Als anerkannter arbeitsmarktrelevanter Nachweis erhöht der ECDL nachweislich in ganz 

Europa die Jobaussichten von Bewerber/inne/n. Unter Beibehaltung von Inhalt und 

Niveau wurde im Rahmen des Projektes ein „Design for all“ vor allem für sehbehinderte 

und blinde, hörbehinderte und gehörlose, lernbehinderte, mobilitäts- bzw. bewegungs-

behinderte Menschen entwickelt. Dabei standen Verständlichkeit und Nutzbarkeit des 

ECDL hinsichtlich des Zugangs zu Unterlagen und Trainings, bestimmter Hard- und 

Software, Prüfungsfragen, Trainings- und Lernunterlagen durch eine klare Übersicht an 

speziellen Bildungsangeboten bzw. behindertengerecht adaptierten Arbeitsmaterialien im 

Mittelpunkt. 

Weitere Informationen: 
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=203  

 

                                                 
136 Einen kleinen Exkurs verdient an dieser Stelle ein Good-Practice-Beispiel aus dem Bereich der 
außerbetrieblichen Erstausbildung: In dem Projekt „Lernsoftware in der Benachteiligtenförderung“ 
des Kolping-Bildungswerk-Thüringen e.V. wurde im Rahmen einer Online-Fortbildung gemeinsam 
mit einem Teil von Jugendlichen aus der außerbetrieblichen Erstausbildung eigene Lernsoftware 
für den Stütz- und Förderunterricht entwickelt. Das Projekt hatte eine Laufzeit von ca. vier 
Monaten. In diesem Zeitraum arbeiteten vier Auszubildende im Beruf Gärtner/in, Fachrichtung 
Garten- und Landschaftsbau gemeinsam mit ihrer Stützlehrerin an der Umsetzung der Ideen. Die 
Jugendlichen waren von Beginn an der Planung, Organisation und Durchführung des Projektes 
beteiligt. Die entstandenen Lernprogramme wurden Bestandteil des Unterrichts und allen 
Ausbildungsjahrgängen zugänglich. weitere Informationen: www.kbw-th.de Stand 09/2008 
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Checkliste für die Weiterbildung für Menschen mit Behinderungen137 & 
Handbuch „Inklusive Bildung – Erste Schritte zu einer gemeinsamen Erwachsenen-
bildung für behinderte und nichtbehinderte Menschen“ 
Hrsg.: Online Schulungs- und Beratungsges.mbH, Wien 

Im Rahmen des Equal-Projektes "sensi tec" wurden eine Checkliste sowie ein Handbuch 

zum Thema „Inklusive Bildung“ für Bildungsanbieter/innen entwickelt, die Qualifizierung 

für Menschen mit Behinderung anbieten (wollen). Unter der Prämisse, dass – neben 

Gebäuden und deren Ausstattung – auch Methodik und Didaktik auf die Zielgruppe abge-

stimmt werden müssen, bietet das Handbuch nicht nur einen Einstieg in das Thema 

"Inklusive Schulungen", sondern es zeigt außerdem, wie inklusive Strategien in beste-

hende Schulungsangebote eingebunden werden können. Dazu wird ein Überblick über 

inklusive Praktiken und eine Einführung in eine moderne Didaktik für IT-Schulungen 

gegeben. 

Weitere Informationen: 
http://bidok.uibk.ac.at/library/handbuch-inklusiv.html#id3174394 

 
Mit Stock, Tick und Prothese – Grundlagenbuch zur Beratung behinderter Frauen 
Hrsg.: Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter e.V. 

Im Mittelpunkt des Grundlagenbuches zur Beratung behinderter Frauen stehen die Dar-

stellung der Beratungsmethode des Peer Counseling unter frauenspezifischen Aspekten 

und die Beschreibung von unterschiedlichen Behinderungen und ihren Auswirkungen auf 

das Leben der betroffenen Frauen. Die hier veröffentlichen Erfahrungen und Anregungen 

können vielen ratsuchenden Frauen und Beraterinnen mit Behinderung hilfreich sein. Die 

Materialien zur Weiterbildung behinderter Beraterinnen eignen sich vor allem als Grund-

lage für die Durchführung von Seminaren. 

Weitere Informationen: 
http://www.bifos.org/bos/berathan2/Beraterinnen2.pdf  

                                                 
137 Vergleichbare gendersensible Checklisten wurden in den letzten Jahren auch im Berliner Raum 
entwickelt, z.B. die „Qualitätskriterien für genderadäquate E-Learning-Angebote“ von LIFE e.V., 
Bildungsnetz Berlin und FCZB e.V. oder „Geschlechtssensible Gestaltung von Lernumgebungen 
und Lernmedien“ von Heidemarie Kollatz und Birgitt Wählisch (2002). 
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8. Empfehlungen 

8.1. Gender- und Disability-sensible Datenerhebungen und 
Untersuchungen 

Behindertenspezifische Daten werden aktuell noch nicht ausreichend differenziert erfasst 

– ausgewiesen – dargestellt. Teilweise fehlen geschlechtsspezifische Daten, in der Regel 

fehlen zielgruppenspezifische Differenzierungen, beispielsweise zu Migration oder Alters-

bezügen. 

Bereits in der Studie „Live Leben und Interessen Vertreten – Frauen mit Behinderung, 

Lebenssituation, Bedarfslagen und Interessenvertretung von Frauen mit Körper- und 

Sinnesbehinderungen“ von Nicole Eiermann, Monika Häußler und Cornelia Helfferich aus 

dem Jahr 2000 wurde explizit kritisiert, dass die amtliche Statistik sich nur auf schwer-

behinderte Menschen bezieht138. Menschen, die gesundheitlich beeinträchtigt sind aber 

aus verschiedenen Gründen keinen Ausweis beantragen, verbleiben hier im Feld von 

Schätzwerten oder Dunkelziffern. Die behindertenspezifische Berliner Statistik sollte 

entsprechend erweitert und differenziert werden, es sollten beispielsweise auch die Er-

krankungen bzw. Krankheiten von Arbeitnehmer/innen und weitere geschlechtsdifferen-

zierte Gesundheits-/Krankheitsdaten einbezogen werden. 

Um adäquate Strategie- und Planungsempfehlungen zu entwickeln, wie die regulären 

Beratungs- und Weiterbildungsangebote für behinderte Frauen geöffnet und verbessert 

werden können, müssen unter anderem differenzierte Zielgruppenspezifika identifiziert 

werden. Daher ist es notwendig, die geschlechtsdifferenzierte Datengrundlage hinsichtlich 

der Bildungs- und Arbeitssituation von Menschen mit Behinderung zu verbessern: 

Hierbei sind außer dem Geschlecht und dem beruflichen und Bildungshintergrund sowie 

den unterschiedlichen Behinderungs- und Erkrankungsarten auch der kulturelle und 

soziale Hintergrund, das Alter, die ethnische Herkunft, Religion, Weltanschauung und 

sexuelle Identität139 einzubeziehen. Zudem müssen Daten zu den bisherigen Tätigkeiten 

und beispielsweise auch zu regionalen Aspekten erhoben werden. 

Die an Bildungsmaßnahmen beteiligten Institutionen und Träger müssen sich über eine 

einheitliche geschlechterdifferenzierte und behinderungssensible Datenaufnahme ver-

ständigen. In Anlehnung an die Untersuchung „Berufliche Teilhabe von Frauen mit (unter-

schiedlichen) Behinderungen unter der besonderen Berücksichtigung von Frauen mit 

                                                 
138 ebda., S. 39f. 
139 vgl. das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
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Betreuungspflichten“ von Elke Schön, Dagmar Richter-Witzgall und Birgit Klein (2004) 

lässt sich die folgende Empfehlung für die Datenerfassung ableiten: 

„Wesentlich wäre eine Verständigung über zu erhebende Merkmale, neben dem 

Merkmal Geschlecht in jedem Fall: soziodemografische Daten zu Alter, Nationali-

tät, Familienstand und Betreuungspflichten, Art der Behinderung, Alter bei Eintritt 

der Behinderung.“140 

Aufgefordert wurden in dieser Untersuchung von Schön, Richter-Witzgall und Klein vor 

allem auch die Berufsförderungswerke, einheitlich geschlechtsdifferenzierende Daten zur 

Art der Behinderung, zum Maßnahmeumfang und zum Teilnehmer/innen-Verbleib aufzu-

nehmen. 

Zur Verdeutlichung der Relevanz erweiterter Datenerhebungen werden nachstehend 

beispielhaft spezielle Untersuchungsbedarfe genannt:  

Für Frauen mit Lernbehinderungen gibt es einen besonderen Bedarf an beruflichen Quali-

fizierungsbausteinen und -maßnahmen, das betonen vor allem die Interessen-

vertreterinnen behinderter Frauen. Zur Feststellung der Anforderungen an entsprechende 

Weiterbildungsmaßnahmen müssen vorab ausführliche Bedarfserhebungen durchgeführt 

werden. 

Viele Erkrankungen, die teilweise zu einer dauerhaften Behinderung führen, entstehen 

durch eine oder während einer Erwerbstätigkeit (bei Frauen häufig im Pflege- und Sozial-

bereich)141. Im Hinblick auf eine bessere Gesundheitsprävention in Unternehmen ist es 

empfehlenswert, geschlechtsdifferenzierende Daten zu erheben, die Aufschluss über 

Krankheitsaufkommen und -verlauf in einzelnen Branchen und Berufen geben. 

Wie die unterschiedlichen Lebenssituationen von behinderten Berlinerinnen, die einen 

Migrationshintergrund haben, sich im Hinblick auf Bildung und Arbeit gestalten, dazu 

liegen bisher keine umfangreichen Daten vor. Es ist notwendig, diese im Zusammenhang 

mit dem Bildungshintergrund zu erheben, um ggf. weitere Zielgruppen mit speziellen 

Bedarfen identifizieren zu können. 

Zudem stehen aktuell noch differenzierte Erhebungen über die Zusammenhänge von 

Behinderung und Alter in Bezug zu Bildung und Arbeit aus. 

                                                 
140 Schön / Richter-Witzgall / Klein 2004, S. 384 
141 Laut Aussagen einiger Befragter sind Frauen, die aus Berufsbereichen kommen, in denen sie 
sehr viel für und mit anderen Menschen arbeiten, vergleichsweise oft von psychischen 
Erkrankungen wie Depressionen, Burnout etc. betroffen. 
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8.2. Förderung von Inklusion, Gender- und Disability-Sensibilität in der 
beruflichen Fortbildung 

8.2.1. (BILDUNGS-)POLITISCHE ARBEIT UND INITIATIVEN 

Mit der im Mai 2008 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) vorge-

legten „Konzeption der Bundesregierung zum Lernen im Lebenslauf“ werden Maßnahmen 

vorgestellt, die „Impulse für das Lernen nach dem Abschluss der Erstausbildung“ geben 

sollen. Eingebettet in aktuelle Initiativen der Bundesregierung wie die Hightech-Strategie, 

den Nationalen Integrationsplan und die Qualifizierungsinitiative für Deutschland werden 

in der Konzeption vor allem Handlungsansätze im Bereich der beruflichen Weiterbildung 

präsentiert, welche die Bundesregierung im Zusammenwirken mit Ländern, Kommunen, 

Sozialpartnern, Bildungsverbänden und anderen Akteur/inn/en verfolgt bzw. plant. 

Anzuraten ist, die in der „Konzeption der Bundesregierung zum Lernen im Lebenslauf“142 

beschriebenen Maßnahmen um zielgruppenadäquate Dimensionen zu ergänzen. Die 

Perspektiven und Bedürfnisse von Frauen mit Behinderung sollten z.B. bei folgenden 

Maßnahmen Berücksichtigung finden143: 

• Die geplante Weiterbildungsprämie sollten Menschen mit Behinderung auch bei ziel-

gruppenspezifischen Beratungseinrichtungen erhalten können. Insgesamt ist bei der 

Auswahl der Beratungseinrichtungen auf Barrierefreiheit und zielgruppengerechte Be-

ratung zu achten.  

• Die maximale Höhe der Weiterbildungsprämie von 154 EUR und die Eigenbeteiligung 

von 50 % sind auch im Hinblick auf die höheren Fortbildungskosten von Menschen mit 

Behinderung (unter anderem durch Transport-, Assistenz-, Equipment- und Material-

Bedarfe) zu überprüfen und anzupassen. 

• In der Kampagne zum lebensbegleitenden Lernen sind die Belange von Frauen mit 

Behinderung und eine angemessene Ansprache der Zielgruppe zu berücksichtigen. 

• Die geplante Telefonhotline und das Info-Portal für Ratsuchende und Beratende 

sollten ebenso auf die Bedürfnisse behinderter Frauen eingehen und Barrierefreiheit 

sowie zielgruppengerechte Beratung gewährleisten. 

                                                 
142 Bundesministerium für Bildung und Forschung 2008 
143 In der Konzeption werden Menschen mit Behinderung zwar an zwei Stellen erwähnt, allerdings 
nicht im Zusammenhang mit den geplanten Maßnahmen. Eine noch stärkere Marginalisierung 
schlägt sich in der Qualifizierungsinitiative der Bundesregierung („Aufstieg durch Bildung“) nieder: 
Hier werden „behinderte junge Menschen“ allein in einem Halbsatz genannt. 
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• Bei der Fortführung der Bildungstests durch die Stiftung Warentest sind zukünftig auch 

Tests zu Barrierefreiheit, Gender- und Disability-Sensibilität von (Weiter-) Bildungs-

einrichtungen durchzuführen. 

• Die Liste der vordringlichen Themen der geplanten Weiterbildungsallianz sollte um 

den Aspekt gender- und behindertengerechte Weiterbildungskonzepte ergänzt wer-

den. 

• Exemplarisch für die geplanten Initiativen zur Verbesserung der Weiterbildungs-

angebote sei auf die Einführung eines regionalen Bildungsmonitorings hingewiesen: 

Hierbei sind auch Expertinnen hinsichtlich des Bildungsbedarfs von Frauen mit Behin-

derung einzubeziehen. 

Weitere Anregungen für aktuelle Initiativen der Bundesregierung würden den Rahmen der 

vorliegenden Studie sprengen. Grundsätzlich ist allerdings anzuraten, Fach-Gremien und 

Netzwerke behinderter Frauen bei der Planung zukünftiger Initiativen stärker einzubinden 

und beispielsweise in die Arbeit des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) eingesetzten „Innovationskreises Weiterbildung“144 auch Fachfrauen mit Behinde-

rung einzubinden. 

Auf Landesebene ist die Inklusion der Perspektiven von Frauen mit Behinderung auch bei 

der Entwicklung des Masterplans, der auf das gleichstellungspolitische Rahmenprogramm 

(GPR) 2008 – 2011145 aufbaut, zu berücksichtigen. Im Handlungsfeld „Berufliche Bildung/ 

Weiterbildung“ ist die Dimension „Behinderung“ für alle genannten Zielsetzungen zu 

ergänzen und somit im Masterplan einzubeziehen. Im Handlungsfeld „Behinderte Frauen“ 

sind bislang keine Zielsetzungen für den Bereich berufliche Weiterbildung formuliert. 

Daher sollten die vorliegenden Empfehlungen im Rahmen des Masterplans aufgegriffen 

werden. 

Inklusion, Gender- und Disability-Sensibilität sind darüber hinaus bei allen bildungs-

politischen Gremien, Verbänden und Key-Actors auszubauen. Vor allem aber sollte die 

bildungspolitische Beteiligung von Frauen mit Behinderung gestärkt werden, indem 

Interessenvertretungen auf lokaler Ebene (z.B. Netzwerk behinderter Frauen Berlin e.V.) 

und auf Bundesebene (z.B. Weibernetz e.V.) stärker beteiligt und besser gefördert wer-

den. 

                                                 
144... und vergleichbarer zukünftiger Arbeitsgruppen 
145 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen 
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8.2.2. WEITERBILDUNGSBERATUNG 

In der vorangegangenen Gegenüberstellung von Angebot und Bedarf wurde bereits 

dargelegt, dass im Bereich der beruflichen Weiterbildungsberatung erhebliche Lücken 

vorhanden sind und dringender Handlungsbedarf besteht. Unterschiedliche Expert/inn/en 

geben dazu Empfehlungen: 

Im Mittelpunkt des Projektes „GISELA – Guidance and Information Services for Less-

Abled Women“ (2008) des Forschungsinstituts Technologie und Behinderung (FTB) stand 

die Untersuchung von Beratungsangeboten zur beruflichen Integration von Frauen mit 

Behinderung in Deutschland. 

Ein zentrales Ergebnis der Studie lautet, dass Frauen mit Behinderung durch die vorhan-

denen Beratungsangebote tendenziell entmutigt werden. Dieses Ergebnis deckt sich mit 

den mehrheitlich getroffenen Aussagen der Interviewpartnerinnen. Um den Zugang zu 

Ausbildung und Beschäftigung von Frauen mit Behinderung zu verbessern, ist es notwen-

dig, diese Entmutigung zu vermeiden, lautet die Ableitung in der GISELA-Studie. In An-

betracht der ohnehin höheren Zugangsbarrieren dieser Zielgruppe ist darüber hinaus eine 

ermutigende Haltung in der Weiterbildungsberatung erstrebenswert.  

Die Empfehlung, die gender- und behindertenspezifische Qualität von Beratungs-

angeboten zu steigern146, wird uneingeschränkt geteilt. Ebenso sind Verbesserungen bei 

der Finanzierung von Beratungsstellen dringend notwendig, um zusätzliche Beratungs-

kapazitäten freizusetzen. Außerdem ist der quantitative und qualitative Ausbau von 

Beratungsangeboten in Arbeitsagenturen und JobCentern erforderlich147. 

Eine Schlussfolgerung aus der österreichischen Publikation „LUZIA – Studie zur Lebens-

situation arbeitsmarktferner Frauen in Wien“ von Kerstin Witt-Löw und Marion Breiter 

(2006) kann auch für die deutsche und speziell die Berliner Beratungslandschaft als 

sinnvoll erachtet werden: 

„Das Beratungs-Know-how in Frauen- und Mädchenberatungsstellen nutzen und 

dort zusätzliche Beratungs-Ressourcen schaffen, indem Mitarbeiterinnen von 

Frauen- und Mädchenberatungseinrichtungen für die Anliegen und Bedürfnisse von 

                                                 
146 Als zu verstärkende qualitätssichernde Maßnahmen empfehlen die Verfasserinnen der Studie, 
Kund/inn/enbetreuung, Gleichstellung und “Gender Mainstreaming” als Teil der 
Qualitätsphilosophie zu definieren, indem z.B. das Instrument der Integrationsvereinbarung in 
größeren Beratungsorganisationen angewandt wird. Des Weiteren sollten verschiedene 
Werkzeuge des Qualitätsmanagements (wie ein systematisches Beschwerde-Management und 
Befragungen zur Kund/inn/enzufriedenheit) öfter eingesetzt werden, da sie die Möglichkeiten von 
Frauen mit Behinderung erhöhen, ihre spezifischen Bedürfnisse bezüglich der Beratungsangebote 
zu artikulieren. 
147 vgl. auch Jaich 2008 
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Frauen mit Behinderung sensibilisiert und hinsichtlich gesetzlicher Grundlagen und 

Förderungsmöglichkeiten geschult werden.“148 

Die angemessene Qualifizierung der Beratungsmitarbeiterinnen muss über ein entspre-

chendes Qualitätsmanagement geplant, umgesetzt und nachgewiesen werden. 

Die Erweiterung von qualifizierten „Peer Support“-Angeboten sollte sowohl in den 

Beratungsangeboten freier Träger als auch im Bereich der institutionalisierten Beratung 

für Frauen mit Behinderung vorangetrieben werden149. Ebenso sollte es mehr Kooperation 

zwischen den beteiligten Institutionen, freien Trägern, Beratungsstellen der Selbsthilfe-

verbände bzw. der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung und den Netzwerken von Frauen mit 

Behinderung geben, um die Beratungsqualität und die Erfolgsaussichten zu steigern. 

Aus der Untersuchung von Schön, Richter-Witzgall und Klein ist die Empfehlung aufzu-

greifen, ein Beratungsverständnis zu etablieren, das auf Freiwilligkeit, Kooperation und 

Potenzialnutzung der zu Beratenden setzt150. Außerdem muss ein Transfer der in Modell-

projekten entwickelten Strategien und Konzepte in eine gender- und behinderungs-

sensible Beratung gefördert werden. 

Für Berlin ist neben dem Ausbau bestehender zielgruppenspezifischer Beratungs-

angebote zu empfehlen, auch die öffentlich finanzierten „allgemeinen“ Weiterbildungs-

beratungsangebote hinsichtlich zielgruppenspezifischer Bedarfe zu optimieren, z.B. 

• Optimierung der WDB/Weiterbildungsdatenbank Berlin und KES/BildungsBeratung-

Berlin.de hinsichtlich Barrierearmut 

• Förderung der zielgruppenspezifischen Beratungsqualität/-kompetenzen bei Lern-

läden, kontinuum, FIONA und anderen Beratungseinrichtungen 

• Ausbau der zielgruppenspezifischen Qualitätsentwicklung durch die KOS – Die 

Koordinierungsstelle Qualität 

Daneben sollten die Weiterbildungsberatungsangebote für Menschen mit Behinderung 

hinsichtlich gendersensibler Kriterien ausgebaut werden. 

8.2.3. EINRICHTUNGEN DER BERUFLICHEN WEITERBILDUNG 

In den Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung gibt es vielfältigen Handlungsbedarf: 

vom Profil/Leitbild der Einrichtung, über Personal- und Organisationsentwicklungs-

                                                 
148 Witt-Löw / Breiter 2006, S. 203 
149 Nach Auffassung des GISELA-Teams kann dies nur mit Hilfe entsprechender gesetzlicher 
Bestimmungen durchgesetzt werden, eine Auffassung, die auch von anderen Expertinnen geteilt 
wird. 
150 Schön / Richter-Witzgall / Klein 2004, S. 382 
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prozesse sowie Konzeption und Ausgestaltung der Lernarrangements bis hin zu 

Qualitätssicherung, Evaluation und Zertifizierung. Ein hilfreicher Leitfaden für die inklusive 

Arbeit in Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung wurde bereits in den Good-Practice-

Beispielen skizziert151. Im Folgenden soll auf einzelne Bereiche näher eingegangen wer-

den, um konkrete Handlungsempfehlungen auszusprechen. 

Alle Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung sollten sich im Rahmen ihres Profils/ 

Leitbildes bezüglich der Weiterbildung von Frauen mit Behinderung positionieren und dem 

Abbau bestehender Zugangsbarrieren und qualitativer Mankos eine höhere Priorität 

einräumen. In Anlehnung an die Untersuchung von Schön, Richter-Witzgall und Klein ist 

auch Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung zu empfehlen, Organisations-

entwicklungsprozesse einzuleiten, die die Beteiligung von Frauen mit Behinderung 

sicherstellen und eine geschlechter- und behindertengerechte Ausgestaltung der Ange-

bote und der Organisation zum Ziel haben152. Dafür ist grundlegend allerdings auch ein 

entsprechender Ausbau der Finanzierung erforderlich. 

8.2.4. KONZEPTION UND DURCHFÜHRUNG BERUFLICHER WEITERBILDUNG 

Im Rahmen der Konzeption beruflicher Weiterbildung ist neben dem zielgruppenadäqua-

ten Lernarrangement zu berücksichtigen, dass z.B. die Ernennung (und Qualifizierung) 

spezieller Beraterinnen für Frauen mit Behinderung vorteilhaft ist. Außerdem sollte die 

Möglichkeit gegeben sein, vor Fortbildungsbeginn mit der Trainerin/Fortbildungsleiterin in 

Kontakt zu treten, um individuelle Bedürfnisse abzuklären. 

Bei der Auswahl des Schulungspersonals sollte im Vordergrund stehen, dass die 

Trainer/innen Erfahrung und Zusatzqualifikationen in der Weiterbildung von Menschen mit 

Behinderung haben und in inklusiver Didaktik geschult sind. Außerdem sollten die 

Trainer/innen ein hohes Maß an Flexibilität mitbringen, auf verschiedene Zielgruppen 

eingehen können und ausreichend Zeit für klärende Gespräche, Fragen und Probleme vor 

und/oder nach den Veranstaltungen haben. 

Auch bei Konzept und Ausgestaltung des Lernmaterials ist auf zielgruppenspezifische 

Bedürfnisse zu achten. Sinnvoll ist z.B. die Einführung bzw. der verstärkte Einsatz von 

Audioformaten oder digitalisierten Materialien, die eine Sprachausgabe ermöglichen. Alle 

Fortbildungsmaterialien sollten inhaltlich einfach und klar formuliert und strukturiert sein 

                                                 
151 vgl. Kapitel 7.5. 
152 Konkret empfehlen die Autorinnen der Untersuchung, „dass die Führungskräfte in Fachdiensten 
der beruflichen Rehabilitation frauen- und geschlechtersensible Arbeit in ihrer Einrichtung zur 
„Chef- oder Chefinnensache“ erklären, Mitarbeiter/innen, die auf dem Weg sind, frauengerechte 
Konzepte zu entwickeln und umzusetzen, unterstützen und Beteiligungsstrukturen für Frauen mit 
Behinderung implementieren.“ (Schön / Richter-Witzgall / Klein 2004, S. 369). 
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sowie in gut lesbaren Schrifttypen und ausreichender Schriftgröße formatiert sein. Zu 

empfehlen ist außerdem, die Lernmaterialien vor Fortbildungsbeginn zur Verfügung zu 

stellen, um eine individuelle Aufbereitung zu ermöglichen. 

Ideal wäre es, den Ausbau behindertengerechten Equipments in jeder Einrichtung der 

beruflichen Weiterbildung zu fördern und allen ein ähnlich hohes Ausstattungsniveau zu 

ermöglichen, wie es in dem Good-Practice-Beispiel „barrierefrei kommunizieren!“153 be-

schrieben wurde. Empfehlenswert und mit einem relativ überschaubaren Finanzierungs-

aufwand durchführbar wäre die Einrichtung eines entsprechenden Equipment-Pools, auf 

den alle Einrichtungen flexibel und im Leihverfahren zugreifen können.  

8.2.5. KOMMUNIKATION UND PR 

Ein zentraler Kritikpunkt, der von vielen befragten Expert/inn/en formuliert wurde, bezieht 

sich auf die intransparente und lückenhafte (Außen-)Darstellung der Weiterbildungs-

angebote. Zum einen fehlen in den meisten Info- und Werbematerialien Angaben, die für 

viele Frauen mit Behinderung entscheidend sind (konkrete Zielgruppen, Barrierefreiheit, 

Erreichbarkeit der Einrichtungen, zeitlicher Rahmen/Flexibilität etc.). Zum anderen sind 

die Materialien, Websites oder auch Einträge in Datenbanken oft nicht barrierearm ge-

staltet, und Printmaterial ist so ausgelegt, dass es Menschen mit Behinderung nicht 

(leicht) zugänglich ist. 

Empfehlenswert ist daher, die Darstellung und Präsentation der Lernangebote auf Infor-

mationsgehalt und Barrierearmut hinsichtlich der Zielgruppe Frauen mit Behinderung zu 

optimieren. Die Fortbildungseinrichtung, ihre Lerninhalte und -arrangements sind ziel-

gruppenadäquat darzustellen und etwaige Zugangsbarrieren sind zu benennen. Sinnvoll 

ist außerdem, in Anmeldeformularen nach speziellen Bedürfnissen (Gebärdendolmet-

scher/in, technische Hilfsmittel, Unterlagen in digitaler Form) zu fragen. 

Die Beispiele gelingender Praxis, Leitlinien, Checklisten etc. müssen länderübergreifend 

bekannt gemacht werden. Dazu sollten die bereits vorhandenen Datenbanken ausgebaut, 

und es sollte verstärkt auf Fachtagungen, Bildungsmessen und in Fachgremien über 

Good Practices berichtet werden. Außerdem bedarf es der Förderung entsprechender 

Print- und Web-Veröffentlichungen. 

8.2.6. EVALUATION, QUALITÄTSMANAGEMENT UND ZERTIFIZIERUNG 

Der starke Handlungsbedarf in Bezug auf die mangelhafte gender- und behinderungs-

sensible Qualität vieler beruflicher Fortbildungsangebote ist im Rahmen der vorliegenden 

                                                 
153 vgl. Kapitel 7.4. 
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Studie an unterschiedlichen Stellen zur Sprache gekommen. Trotz teilweise vorhandener 

Qualitäts-Tools (wie Checklisten und Handbücher) finden zielgruppenrelevante Erforder-

nisse in den meisten beruflichen Weiterbildungsangeboten kaum Berücksichtigung. Auch 

Einrichtungen mit dem Fokus „Frauen“ oder „Behinderte“ fehlt in vielen Fällen die Sensibi-

lisierung im Hinblick auf das jeweilige Pendant. 

Um ein zielgruppenadäquates Qualitätsmanagement zu entwickeln, müssen vorhandene 

Kriterien und Tools Anwendung finden, weiterentwickelt werden und in entsprechende 

Strategien und Leitlinien der Weiterbildungseinrichtungen Eingang finden. Zertifizierungen 

wie das AZWV sind um gender- und behinderungssensible Kriterien zu ergänzen. 

Zentral dabei ist, die Einrichtungs- und Angebotsqualität unter Einbeziehung inklusiver 

Kriterien zu definieren und angemessenen Kontroll- und Evaluationsprozessen (z.B. 

Teilnehmer/innenbefragungen oder persönliche Auswertungsgespräche mit Frauen mit 

Behinderung) zu unterziehen. Die Evaluierungsergebnisse sollten schließlich auch zur 

Verbesserung und Weiterentwicklung des Angebots genutzt werden. 

8.3. Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten 

8.3.1. BERATUNG DER INTERESSENTINNEN  

Angesichts der komplizierten Rechtslage und der unterschiedlichen Zugangsmöglich-

keiten zu beruflicher Weiterbildung erstaunt der unzulängliche Informationsstand der 

interessierten Frauen nur wenig. Die Informationsarbeit muss ausgebaut und qualitativ 

verbessert werden. Dies betrifft sowohl die Beratungsangebote der Reha-Träger als auch 

– und vor allem – der JobCenter. 

Wünschenswert ist hier eine stärkere Berücksichtigung der Genderperspektive, die im 

SGB IX eindeutig verankert ist, in die alltägliche Beratungsarbeit jedoch noch wenig 

Eingang gefunden hat. Außerdem ist ein Ausbau der Kompetenzen im Bezug auf die 

Bedürfnisse der wachsenden Zahl psychisch erkrankter Frauen dringend notwendig154. 

Eine Kontinuität im Beratungsprozess ist anzustreben, die es ermöglicht, den Beratungs-

prozess auf längere Sicht zu konzipieren. 

Die Beratungsangebote der freien Träger stellen eine wichtige Ergänzung zur Beratung 

durch die Kostenträger dar. Um qualitativ hochwertig zu beraten, brauchen diese Einrich-

tungen eine verlässliche und ausreichende Finanzierung. Außerdem sind betroffene 
                                                 
154 Vgl. dazu „Projekt – Verbesserung der Angebote für gewaltbetroffene Frauen in der 
psychiatrischen Versorgung in Berlin. Ergebnisse einer Bestandsaufnahme“: In dieser Publikation 
wird unter anderem darauf hingewiesen wird, dass eine „Sensibilisierung zu spezifischen Belangen 
und Bedürfnissen von Frauen mit Migrationshintergrund, behinderten Frauen und lesbischen 
Frauen z.B. durch Information oder Fortbildung […]“ notwendig ist (Senatsverwaltung für 
Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz 2007, S. 42). 
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Frauen und Selbsthilfeinitiativen systematischer als bisher an der Entwicklung von 

Empfehlungen und Konzepten für die Beratung zu beteiligen. Hierfür ist auch eine Be-

zahlung bisher ehrenamtlicher Arbeit notwendig. 

Auch die bessere Zusammenarbeit der einzelnen Stellen könnte die Beratungsarbeit 

entscheidend verbessern. 

Alle Beratenden würden außerdem von einer besseren Öffentlichkeitsarbeit der Bildungs-

anbieter/innen bezüglich ihrer Barrierefreiheit profitieren. 

8.3.2. BEWILLIGUNG UND FINANZIERUNG BERUFLICHER BILDUNG 

Kürzere Bearbeitungszeiten von Reha-Anträgen 
Für Frauen, die ihre Weiterbildung über Teilhabeleistungen finanzieren möchten, brachte 

das SGB IX mit der Feststellung des zuständigen Kostenträgers innerhalb von 14 Tagen 

einen wichtigen Fortschritt. Allerdings wurde damit nicht ausgeschlossen, dass die an-

schließende Bearbeitung eines Reha-Antrages dann immer noch mehrere Monate in 

Anspruch nimmt. Da die Frauen häufig bereits in fortgeschrittenem Alter sind und die 

Unklarheit hinsichtlich einer Entscheidung auch eine psychische Belastung darstellt, ist 

eine Verkürzung der Bearbeitungszeiten wünschenswert. 

Möglichkeit des Bildungsbudgets umsetzen 
Die – bisher rein theoretische – Möglichkeit, berufliche Teilhabemaßnahmen über das 

sogenannte Persönliche Budget zu finanzieren, muss verwirklicht werden. Hierzu bedarf 

es des Willens und der Zusammenarbeit der beteiligten Stellen und Einrichtungen. Da 

noch keine Erfahrungen vorliegen, muss geprüft werden, wie sich das Persönliche Budget 

im Bildungsbereich im Sinne der Lernenden verwirklichen lässt.155 

Finanzierungen über die Bundesagentur für Arbeit und JobCenter 
Konterkariert wurden die Absichten des SGB IX in gewisser Hinsicht durch die soge-

nannten Arbeitsmarktreformen. Die Sparpolitik der Bundesagentur für Arbeit, die 

                                                 
155 Das Bundesmodellprojekt JobBudget begleitet im Rahmen der beruflichen Teilhabe Menschen 
mit Behinderung und einem besonderen Unterstützungsbedarf beim Zugang auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Dabei wird das „Persönliche Budget“ für den Zugang zum Arbeitsleben genutzt. In 
diesem Projekt muss analysiert und ggf. geregelt werden, inwieweit speziell Frauen mit 
Behinderung einbezogen wurden/werden, damit sie entsprechend ihres Anteils an behinderten 
Menschen davon profitieren. (Das Projekt „JobBudget“ wird durch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales aus Mitteln des Bundesausgleichsfonds über einen Zeitraum von vier Jahren 
gefördert (01.01.2008 – 31.12.2011). vgl. www.bag-ub.de/projekte/jobbudget.htm Stand 09/2008) 
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Anrechnung von Partner/inneneinkommen156 sowie die Verkürzung der Bildungs-

maßnahmen wirkten sich negativ auf die Bildungschancen erwerbsloser Frauen aus157. 

An die Stelle der restriktiven Bewilligung von Bildungsmaßnahmen für Frauen mit ge-

sundheitlichen Einschränkungen sollte eine großzügigere und gezieltere Förderungs-

praxis treten. Da Lernprozesse von Frauen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung 

unter Umständen länger dauern und Reha-Prozesse selten linear verlaufen, sind 

Bildungsangebote von ausreichender Dauer und Flexibilität im zeitlichen und örtlichen 

Ablauf vorzuziehen. 

Bildungsprämie 
Im Zusammenhang mit der von der Bundesregierung geplanten Bildungsprämie sollten 

die Belange behinderter Frauen berücksichtigt und flexible Kostenanteile für ggf. spezielle 

Bedürfnisse im Rahmen einer Weiterbildung addiert werden. Mit der jeweils durchzu-

führenden Auswahl der jeweiligen Beratungsstelle muss gesichert sein, dass die 

Beratungseinrichtung behindertengerecht zugänglich ist und gender- und disability-

sensibel arbeitet, so dass auch Frauen mit Behinderung einbezogen werden. 

8.3.3. ABBAU VON TRANSPORTPROBLEMEN, BAULICHEN UND TECHNISCHEN 

BARRIEREN 

Viele Bildungs- und Beratungseinrichtungen sind für Bildungsinteressentinnen mit Körper- 

und Sinnesbehinderungen immer noch nicht oder nicht im gewünschten Maß zugänglich. 

Bei Bedarf sollten sich die Weiterbildungsträger von den entsprechenden Expert/inn/en 

beraten lassen. 

Hinsichtlich des Standortes einer Bildungseinrichtung bedarf es einer Überprüfung der 

Erreichbarkeit, beispielsweise welche Anbindungen an öffentliche Verkehrsmittel beste-

hen und welche Barrieren dort ggf. vorhanden sind. Im Hinblick auf den Weg von der 

Haltestelle zur Einrichtung sollten die vorhandenen Barrieren identifiziert werden. Ggf. 

sollten alternative Transportmöglichkeiten158 gefunden werden. 

Außerdem muss festgestellt werden, ob ausreichend Parkplätze für Menschen mit Behin-

derung zur Verfügung stehen, ob diese gut erreichbar und im Dunkeln gut ausgeleuchtet 

sind. 

Im Inneren der Gebäude sollten Barrieren ebenfalls identifiziert und nach Möglichkeit 

beseitigt werden. Lassen sich bauliche Veränderungen nicht oder nicht sofort realisieren, 

                                                 
156 Dadurch entfällt für die betroffenen Personen das Recht auf ALG II, wodurch auch die Chancen 
auf Finanzierung einer Weiterbildung ganz entscheidend sinken.  
157 vgl. Schön / Richter-Witzgall / Klein 2004, S. 361 
158 z.B. ein Abholservice von den Haltestellen, Fahrgemeinschaften etc. 
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ist über organisatorische Lösungen nachzudenken, die – wenn auch mit Personalaufwand 

– meistens zu finden sind. Entsprechend der Größe einer Einrichtung sollten auch ausrei-

chend Pausen- und Ruheräume zur Verfügung stehen, die – ebenso wie die Trainings-

räume selbst – barrierefrei zugänglich und eingerichtet sind. Wichtig ist außerdem, dass 

breite Durchgänge, ausreichend Belüftungsmöglichkeiten und flexible Licht- und Be-

leuchtungsverhältnisse vorhanden sind und dass in den Räumen eine angenehme Akustik 

herrscht159. 

Da der „Markt“ trotz des Interesses der Bildungsanbieter/innen an gut besuchten Maß-

nahmen bzw. hohen Teilnehmer/innnenzahlen diese Probleme offensichtlich nicht löst, 

stellt sich die Frage, ob Kostenträger und/oder andere verantwortliche Stellen hier aktiv 

werden sollten. 

Auch eine frühzeitigere Bewilligung vieler Bildungsmaßnahmen durch die Kostenträger 

wäre in derartigen Fällen hilfreich, damit die entsprechende Technik den Teilnehmerinnen 

bei Beginn zur Verfügung steht. 

8.4. Ausbau der Fortbildungsangebote, -inhalte, -methoden und -
arrangements 

Um eine größere Vielfalt in den Angeboten zu beruflicher Weiterbildung zu gewährleisten 

und für Frauen mit Behinderung Möglichkeiten der Teilnahme zu eröffnen, müssen bereits 

bestehende Angebote (inkl. der Lerninhalte, -methoden und -arrangements) entsprechend 

überprüft werden. 

8.4.1. QUANTITATIVER AUSBAU ZIELGRUPPENSPEZIFISCHER ANGEBOTE 

Im Hinblick auf § 104160 des SGB IX ist die Bundesagentur für Arbeit aufgefordert, ihrer 

Zuständigkeit nachzukommen, verstärkt Programme und Maßnahmen aufzulegen, die 

explizit für schwerbehinderte Frauen die Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt beför-

dern161. Es muss in diesem Zusammenhang und im Hinblick auf bereits vorhandene 

Weiterbildungsangebote überprüft werden, inwieweit auch Frauen angesprochen werden, 

die nicht schwerbehindert, aber behindert bzw. gesundheitlich beeinträchtigt sind. Für 

diese Frauen sollten ebenfalls spezielle Angebote konzipiert und durchgeführt werden. 

                                                 
159 vgl. dazu ausführlicher die Publikation von Grill 2005, S. 99ff. 
160 „Aufgaben der Bundesanstalt für Arbeit“ 
161 Ein Arbeitsmarktprogramm für schwerbehinderte Frauen war „SOFIA“. Es wurde vom 
Landesarbeitsamt Berlin-Brandenburg in Kooperation mit dem Land Brandenburg im Jahr 2002 
durchgeführt. 
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Zudem können Aspekte wie Migrationshintergrund oder beispielsweise Alter eine Rolle 

spielen im Hinblick auf die Chancen der Frauen auf eine Teilhabe an Bildung und Arbeit. 

Hier bedarf es ebenfalls zielgruppenspezifischer Angebote. 

Interessenverbände von/für Frauen mit Behinderung und beispielsweise Elke Schön, 

Gudrun Richter-Witzgall und Birgit Klein162 thematisieren das Problem, dass teilweise 

(älteren) Frauen, für die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung keine Vollzeit-

Erwerbstätigkeit infrage kommt, die Beantragung einer Erwerbsminderungsrente angera-

ten wird, die aber häufig mit finanziellen Einbußen einher geht. Es besteht Handlungs-

bedarf, für diese Gruppe alternative Perspektiven zu entwickeln und anzubieten. 

Für Frauen mit Lernbehinderungen und für Frauen, die im Zuverdienst arbeiten, gibt es 

einen großen Bedarf an Qualifizierungsbausteinen und -maßnahmen, dem mit den aktuell 

vorhandenen Angeboten nicht ansatzweise entsprochen wird. Für diese Zielgruppen sind 

in Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen vordringlich Maßnahmen zu konzipieren 

und anzubieten. 

Spezifische Weiterbildungsangebote für Frauen mit Ersterkrankungen sowie für be-

stimmte Erkrankungsarten sind ebenfalls auszubauen bzw. weiterhin zu fördern. 

8.4.2. ERWEITERUNG DES BERUFSWAHLSPEKTRUMS UND ENTSPRECHENDER 

WEITERBILDUNGSINHALTE 

Nach wie vor steht Mädchen und Frauen, die eine Behinderung haben, ein nur sehr ein-

geschränktes Berufswahlspektrum zur Verfügung. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) schreibt auf ihrer Website: 

„Bei der beruflichen Orientierung behinderter Frauen und ihrer Teilhabe am 

Arbeitsleben sollte die Verengung auf traditionelle Frauenberufe mit hohen Be-

schäftigungsrisiken vermieden und ein erweitertes Berufsspektrum mit einer Orien-

tierung auf zukunftsfeste Berufe angestrebt werden (z. B. Berufe mit IT-

Qualifikationen, Medienberufe, Dienstleistungsberufe oder auch technische 

Berufe). Entsprechende Qualifizierungsperspektiven müssen in den Betrieben und 

in Rehabilitationseinrichtungen verstärkt für behinderte Frauen erschlossen 

werden.“163 

                                                 
162 vgl. Schön / Richter-Witzgall / Klein 2004, S. 368 
163 www.integrationsaemter.de/webcom/show_lexikon.php/_c-578/_nr-130/i.html Stand 09/2008 
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Diese Forderung teilen die Interessenvertretungen von/für behinderte(n) Frauen seit 

langem164. Es besteht dringender Handlungsbedarf, die aktuell angebotenen Berufsfelder 

für Frauen mit Behinderung auszuweiten bzw. zu öffnen. 

Einerseits müssen männlich tradierte Berufsbereiche für Frauen geöffnet werden und 

behinderte Frauen müssen gezielt für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen in den bereits 

vorhandenen Bereichen angesprochen werden, die gute Perspektiven auf dem Arbeits-

markt bieten165. 

Andererseits müssen sich Frauen mit Behinderung verstärkt in den zukunftssicheren 

Feldern Informationstechnologien und Neue Medien sowie den Dienstleistungsbereichen 

qualifizieren und positionieren können. Weitere aussichtsreiche Berufe nennen beispiels-

weise Schön, Richter-Witzgall und Klein: Logistik, Tourismus, Mikrostrukturtechnik und 

Laborberufe166. 

Außerdem gilt es im Zusammenhang mit einem inklusiven Ansatz, unter aktiver Betei-

ligung von behinderten Fachfrauen, innovative Ideen für (neue) Berufsbereiche zu ent-

wickeln und umzusetzen. Dazu bedarf es unter anderem der Mitarbeit und größeren 

Flexibilität seitens der Arbeitsagenturen, JobCenter und Bildungsanbieter/innen. 

8.4.3. AUSBAU VON SPEZIFISCHEN FORTBILDUNGSINHALTEN UND 

BRÜCKENANGEBOTEN 

Wie es unter anderen167 Mathilde Niehaus und Sylvia Kurth-Laatsch (2001)168 forderten, 

müssen die – auch im SGB IX verankerten – Maßnahmen zur Stärkung des Selbst-

bewusstseins für behinderte Frauen angeboten und gezielt beworben werden, was in 

Berlin bisher erst in Ansätzen der Fall ist169. 

Zusätzliche Angebote zur Identifizierung eigener Kompetenzen und Potentiale müssen 

vorgehalten werden, um Frauen mit Behinderung im Sinne eines Empowerment gezielt in 

ihren Handlungskompetenzen zu befördern. 

Der Zugang zu digitalen Informationen, Onlineportalen und Foren im Hinblick auf Bildung 

und Arbeit muss vor allem für ältere Frauen und für Wiedereinsteigerinnen mit Behinde-

rung gefördert werden, das heißt zusätzlich zur beruflichen Weiterbildung sollten verstärkt 

Computertrainings und Internetseminare für diese Frauen angeboten werden. 
                                                 
164 vgl. z.B. Boll / Degener / Ewinkel 2002, S. 131ff. 
165 beispielsweise für die Umschulungen in den technischen Berufen, die in den 
Berufsförderungswerken angeboten werden 
166 Schön / Richter-Witzgall / Klein 2004, S. 372 
167 vgl. auch Schön / Richter-Witzgall / Klein 2004 
168 vgl. Niehaus / Kurth-Laatsch 2001, S. 38 
169 siehe www.shuri-ryu.de Stand 09/2008 
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Bereits für den Übergang „Schule – Ausbildung“ sowie für den Übergang von einer Aus- 

oder Weiterbildung in die Erwerbstätigkeit sollten begleitende Angebote vorgehalten 

werden, wie sie beispielsweise aktuell vom Berliner Zentrum für Selbstbestimmtes Leben 

behinderter Menschen e.V. (BZSL)170 für den Übergang „Schule – Beruf“ angeboten 

werden. Dabei muss die Kooperation im Sinne der Frauen zwischen Weiterbildungs-

einrichtungen, Integrationsfachdiensten und Unternehmen aktiv ausgebaut werden. 

8.4.4. AUSBAU PRAXISNAHER UND BETRIEBSINTEGRIERTER 

WEITERBILDUNGSANTEILE 

Es bedarf praxisnaher Qualifizierungsmaßnahmen für Frauen mit Behinderung, um den 

Einstieg in den Arbeitsmarkt zu fördern171. Dazu muss die Kooperation zwischen 

Weiterbildungseinrichtungen und Unternehmen verbessert werden, um Maßnahmen wie 

Praktika und Arbeitsplatzerprobungen auszubauen. Niehaus und Kurth-Laatsch172 beto-

nen, dass bei der Auswahl des Betriebes die betrieblichen Voraussetzungen und die 

Konkurssicherheit einzubeziehen sind, und dass in den Betrieben ein Bedarf an qualifi-

zierten Arbeitskräften bestehen sollte. 

Bei der Bewerbung und beispielsweise während eines Praktikums müssen den Frauen 

Begleitung und Unterstützung angeboten werden. 

Bereits während der Erwerbstätigkeit muss die Weiterbildungsneigung speziell von behin-

derten oder von Behinderung bedrohten Frauen unterstützt werden, um ihre Chancen am 

Arbeitsmarkt zu festigen und fortlaufend zu verbessern. Hierfür sind Personal-

entwicklungsmaßnahmen in den Unternehmen vor allem für Frauen mit Behinderung 

aufzulegen. Außerdem ist das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) als ein 

geeignetes Programm einzusetzen, um relativ frühzeitig einem möglichen Ausschluss aus 

dem Erwerbsleben zu begegnen. 

8.4.5. GRÖßERE FLEXIBILITÄT UND INDIVIDUELLE PASSGENAUIGKEIT VON 

LERNARRANGEMENTS 

Zu empfehlen ist, verstärkt individualisierte Qualifizierungsmaßnahmen mit flexiblen 

Lernzeiten aufzulegen. E-Learning-Methoden bieten hier gute Möglichkeiten zur Ergän-

zung von verbindlichen Präsenzphasen, um für gesundheitlich beeinträchtigte Frauen 

                                                 
170 www.bzsl.de/bzsl/index.php Stand 09/2008 
171 Eine gute Übersicht über „Leistungen an Arbeitgeber und Leistungen an schwerbehinderte 
Menschen“ bieten Seel, Wolf und Binder (2007) in ihrem gleichnamigen Artikel. 
172 Niehaus / Kurth-Laatsch 2001, S. 38 und 44 



 101

oder behinderte Frauen mit Betreuungspflichten ggf. auch die Präsenzzeit zu verrin-

gern173. 

Es muss geprüft werden, ob ausreichend Pufferzeiten und Pausen zur Verfügung stehen. 

Außerdem müssen die Weiterbildungsangebote entsprechend flexibel konzipiert und 

modular aufgebaut sein174, so dass beispielsweise erkrankungs- oder behinderungs-

bedingte Ausfallzeiten nicht zum Abbruch der Maßnahme führen. 

Im Bezug auf die gesetzlich geforderten Teilzeitmaßnahmen für Frauen ist ein Umdenken 

der Kostenträger dringend notwendig. Nicht nur, dass § 33 SGB IX dazu Regelungen 

enthält, auch die veränderten Zeitmodelle auf dem Arbeitsmarkt machen flexible Weiter-

bildungsformen erforderlich. 

Da an dieser Stelle kein eigener Ansatz für inklusive Bildungsmaßnahmen entwickelt 

werden kann, sei auf das das Handbuch von Isabell Grill (2005) verwiesen. Die Autorin 

betont, dass zahlreiche Maßnahmen, die zur Teilhabeförderung von Menschen mit Behin-

derung ergriffen werden könnten, fraglos allen Weiterbildungsteilnehmenden zugute 

kämen. Grill rückt die Selbstkompetenz von Menschen mit Behinderung in den Vorder-

grund und sieht „Lehrende“ hauptsächlich in der Funktion von Beratenden und Beglei-

tenden175. Als zentrale Aspekte benennt sie außerdem die Förderung des selbstbe-

stimmten Lernens und Methodenvielfalt. 

8.5. Stärkung gesamtgesellschaftlicher präventiver und nachhaltiger 
Ansätze 

Bei der Betrachtung der Handlungsperspektiven im Bereich beruflicher Weiterbildung wird 

deutlich, dass die Problemstellungen hinsichtlich der Inklusion von Frauen mit Behinde-

rung vor allem gesamtgesellschaftlicher Lösungsansätze bedürfen. Gender- und 

Disability-Sensibilität und -Gerechtigkeit lassen sich nur bedingt in gesellschaftlichen 

Teilbereichen, vielmehr im größeren Kontext und im Rahmen einer Gesamtstrategie 

entwickeln. Die in diesen Empfehlungen angeregten Maßnahmen stehen daher in direkter 

Abhängigkeit von übergeordneten präventiven und nachhaltigen Ansätzen in der 

Bildungs-, Sozial-, Gleichstellungs-, Arbeits-, Wirtschafts-, Finanz- und Gesundheitspolitik. 

Um die eigentlichen „Stellschrauben“ nicht aus dem Blick zu verlieren, werden 

abschließend zentrale Handlungsfelder stichpunktartig umrissen. 

                                                 
173 vgl. auch Schön / Richter-Witzgall / Klein 2004, S. 372 
174 vgl. Redaktion Impulse 2005 
175 Grill 2005, S. 53-55 
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8.5.1. ROLLENSTEREOTYPEN, VORURTEILE UND STIGMATISIERUNGEN ABBAUEN 

– DIVERSITY STÄRKEN 

In unterschiedlichen Studien wird die Bedeutung tradierter Rollenstereotypen, Vorurteile 

und Stigmatisierungen für die (nicht nur) zielgruppenspezifischen Probleme in der beruf-

lichen Weiterbildung thematisiert176. Dass diese in den Köpfen aller Beteiligten stecken, 

haben die Autorinnen der Live-Studie177 herausgearbeitet. Die interviewten Expertinnen 

appellierten auch an Frauen mit Behinderung, ihre Rolle zu überdenken. Die Frauen 

sollten „mehr Selbstbewusstsein, Eigeninitiative und ”Antrieb” entwickeln, sich weniger 

über Versorgung durch andere und mehr über einen Beruf identifizieren, statt allein A-

nsprüche auf eine Unterstützung durch die Gesellschaft zu erheben. ”Selbst in den 

Köpfen der betroffenen Frauen ist eine Schranke vorhanden, trotz Behinderung berufs-

tätig zu sein.” “178 

Dieser Appell soll die Barrieren in der beruflichen Weiterbildung und Erwerbsbeteiligung 

keinesfalls auf die Selbstbeschränkungen (behinderter) Frauen zurückführen, sondern 

verdeutlichen, wie schwer die internalisierten Handlungsmuster und Rollenstereotypen zu 

durchbrechen sind. Die hier angesprochenen Rollen von Versorger/inne/n und Versorgten 

sind exemplarisch für zahlreiche andere Verhaltensmuster zu sehen, die mit Behinderten, 

Frauen und behinderten Frauen assoziiert werden. Diesen Denkweisen sind langfristige 

und nachhaltige Strategien zur Auflösung starrer Vorurteile, Stigmatisierungen und tra-

dierter Rollenstereotypen sowie die Förderung von Gender-Diversity auf allen gesell-

schaftlichen Ebenen entgegenzusetzen179. 

8.5.2. ABBAU VON SEGREGATION – FÖRDERUNG GESAMTGESELLSCHAFTLICHER 

INKLUSION 

Der bereits erläuterte Ansatz der Inklusion in der beruflichen Weiterbildung ist ebenfalls 

nur im Kontext eines gesamtgesellschaftlichen Wandels zu realisieren. Bestehende 

Modellprojekte inklusiver Kinderbetreuung und (Schul-)Ausbildung sind ebenso auszu-

bauen und weiterzuentwickeln wie entsprechende Initiativen im Rahmen von 

                                                 
176 Hierbei vor allem die tradierten Rollenmuster rund um Familienzuständigkeit und 
Erwerbsbeteiligung. 
177 Eiermann / Häußler / Helfferich 2000 
178 ebda., S. 286 
179 Einen gelungenen Ansatz für ein öffentliches Consciousness-Raising stellt in diesem 
Zusammenhang das Projekt „Frauen sind anders – Männer auch! Das Projekt für Frauen und 
Männer mit Behinderung“ des Bundesverbandes für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. dar. Mit 
diesem Projekt verfolgt der Bundesverband das Ziel, Konzepte zur geschlechterspezifischen Arbeit 
mit behinderten Frauen und Männern zu entwickeln und zu erproben. Zudem soll die 
Fachöffentlichkeit in der Arbeit für und mit behinderten Menschen für eine geschlechterbewusste 
Betrachtungsweise der Lebenslagen behinderter Männer und Frauen sensibilisiert werden. 
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Hochschulen, Universitäten, Unternehmen und öffentlicher Verwaltung. Neben den 

Zugangshemmnissen in den Bereichen Beruf und Bildung sind selbstverständlich auch 

die vorhandenen Barrieren in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen abzubauen und 

inklusive Ansätze zu fördern – nicht zuletzt durch die Präsenz von Role Models und Peers 

sowie die Beteiligung von Interessenvertretungen von Frauen mit Behinderung. 

8.5.3. AUSBAU GESUNDHEITLICHER PRÄVENTIONSMAßNAHMEN 

In Anbetracht der Tatsache, dass ein geringer Anteil der „Behinderungen“ angeboren ist, 

gilt es, gesundheitliche Präventionsmaßnahmen auszubauen und den Anteil der 

Menschen, deren gesundheitliche Einschränkungen krankheits- oder unfallbedingt sind, 

zu senken. Auch wenn eine nachhaltige Präventionsstrategie nur von sozialmedizinischen 

und epidemiologischen Expert/inn/en entwickelt werden kann, seien hier zwei Hinweise 

erlaubt: Im Kontext der in der vorliegenden Studie ausgemachten Zunahme psychischer 

Erkrankungen von Frauen lässt sich ein sozialmedizinisches Handlungsfeld ausmachen, 

dem hohe Priorität eingeräumt werden sollte. Vor dem Hintergrund des demographischen 

Wandels und dem Umstand, dass ¾ der Menschen, die einen Behindertenausweis 

haben, über 55 Jahre alt sind, zeichnet sich ein weiteres prioritäres Handlungsfeld ab. 

8.5.4. LEBENSLANGES LERNEN FÖRDERN 

Im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern gibt es in Deutschland eine relativ ge-

ringe Weiterbildungsbeteiligung, die unter anderem auf eine ungenügende Motivation der 

Lernenden zurückgeführt wird180. 

In der Live-Studie181 finden sich Zahlen, die auch auf ein geringes Weiterbildungs-

interesse von Frauen mit Behinderung schließen lassen: Über vier Fünftel der Frauen 

hatte bis dato an keiner Maßnahme der beruflichen Rehabilitation teilgenommen. Zwar 

wurden unterschiedliche Gründe für die Nichtteilnahme genannt, dennoch ist ein Ergebnis 

markant: 36,5 % gaben an, bisher kein Interesse gehabt zu haben. Vor diesem Hinter-

grund sind Initiativen wie die in der Konzeption der Bundesregierung zum Lernen im 

Lebenslauf dargelegte Motivationskampagne zum lebensbegleitenden Lernen sicherlich 

auch für die Zielgruppe Frauen mit Behinderung empfehlenswert. 

8.5.5. FÖRDERPOLITIK OPTIMIEREN 

In dem unlängst veröffentlichten Gutachten der Hans-Böckler-Stiftung wurde für eine 

substantielle Verbesserung des Bereichs Weiterbildung ein zusätzlicher jährlicher 

                                                 
180 vgl. z.B. Jaich 2008, S. 3f. 
181 Eiermann / Häußler / Helfferich 2000, S. 107f. 
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öffentlicher Aufwand in Höhe von 8,72 Mrd. EUR errechnet. Des Weiteren kam das Gut-

achten zu dem Ergebnis, dass der in den letzten Jahren vorgenommene Rückbau der 

Weiterbildungsmöglichkeiten für Erwerbslose vor allem in Anbetracht des steigenden 

Fachkräftemangels rückgängig gemacht werden muss. 182 

Einige der in dem Gutachten formulierten Empfehlungen richten sich an die Bundes-

agentur für Arbeit. Aufbauend auf der Grundforderung, wieder verstärkt in berufliche 

Weiterbildung zu investieren, um die Chancen von Erwerbslosen auf eine 

(Re-)Integration in den Arbeitsmarkt zu erhöhen, wurde der Bundesagentur für Arbeit 

empfohlen, wieder längere Fortbildungen zu fördern statt kurzfristige Trainings-

maßnahmen183. Außerdem sei die Vergabepraxis von Bildungsgutscheinen aktuell für alle 

Beteiligen zu unberechenbar und müsse daher geändert werden184. 

Zentrale Ergebnisse des Gutachtens der Hans-Böckler-Stiftung spiegeln die Meinung 

vieler Interviewpartner/innen wider und lassen sich auf die gesamte Förderlandschaft 

übertragen: Berufliche Weiterbildung und Beratung muss umfangreicher, gezielter, ver-

bindlicher und in Abhängigkeit von ihrer Qualität gefördert werden. Sowohl für die Über-

tragung und Weiterentwicklung erfolgreicher Modellprojekte als auch für die Fortführung 

altbewährter Weiterbildungs- und Beratungsangebote sollten ausreichend finanzielle 

Mittel bereitgestellt werden. 

8.5.6. BERUFLICHE PERSPEKTIVEN AUSBAUEN – ZUGANGSBARRIEREN ABBAUEN 

„Die Frauen durchlaufen sehr viele Qualifikationen – sind oft sehr gut qualifiziert – und das 

hilft ihnen nichts im Hinblick auf den Arbeitsmarkt“, so pessimistisch äußerte sich eine der 

interviewten Fachfrauen im Rahmen der vorliegenden Studie. Auch wenn sich die Lage 

auf dem Arbeitsmarkt für Frauen mit Behinderung nicht ganz so hoffnungslos darstellt, 

besteht gerade in den Bereichen betriebliche Einstellungspraxis, Beschäftigungsförderung 

und Integration massiver Handlungsbedarf. 

Gemäß dem OECD-Bericht185 ist es nicht entscheidend, ob zur Beschäftigungsförderung 

von Menschen mit Behinderung der Ansatz der Gleichstellung/Antidiskriminierung oder 

ein Quoten- oder auf Freiwilligkeit beruhendes Anreizsystem gewählt wird. Von vielen 

Fachfrauen wird jedoch eine geschlechtsspezifische Quote gefordert, die darauf hinaus-

                                                 
182 vgl. Jaich 2008, S. 95 
183 ebda., S. 92 
184 ebda., S. 90 
185 OECD 2003 
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laufen würde, die geschlechtsneutrale Quotierung in Deutschland aufzuheben und statt-

dessen eine Quotierung von 3 % für Frauen mit Behinderung einzuführen186. 

Es ist zunächst empfehlenswert, die Instrumente und Elemente der Integrationspolitik im 

Hinblick auf die Interessen und Bedürfnisse von Frauen mit Behinderung genauer zu 

überprüfen. Dazu müssen im ersten Schritt vor allem detaillierte Untersuchungen der 

Barrieren durchgeführt werden, die den Zugang zur Arbeitswelt erschweren. Nur so kann 

eine Integrationspolitik entwickelt werden, die Frauen mit Behinderung in einer inklusiven 

und ressourcenorientierten Weise einbezieht. 

                                                 
186 vgl. z.B. Eiermann / Häußler / Helfferich 2000, S. 286f. 
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